
 1

 
 
 

Dieter G. Maier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anfänge und Brüche 
der Arbeitsverwaltung bis 1952 

 
 

Zugleich ein kaum bekanntes Kapitel 
der deutsch-jüdischen Geschichte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brühl/Rheinland 2004 



  2



 3

 
 
 

 
 

Wohlfahrtshaus der Stadt Cöln mit kommunalem Arbeitsnachweis  
1910 (oben) und 1945 (unten) 

Quelle: Historisches Archiv Köln und Rheinisches Bilderarchiv Köln
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Dresdner Arbeitsnachweis 1926 und 1945 

Quelle: Nerschmann 1926; Bilderarchiv des Stadtplanungsamtes Dresden
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Geleitwort des Präsidenten der Fachhochschule 
des Bundes für öffentliche Verwaltung 

 
Bände wie dieser erscheinen nicht oft in der Schriftenreihe der Fachhoch-
schule des Bundes. In einer Zeit, in der mit der Umbenennung in Bundes-
agentur die alte Bundesanstalt für Arbeit einen neuen programmatischen 
Namen bekommen hat, mit der Schaffung des Arbeitslosengeldes II die 
Daseinsvorsorge für Beschäftigungslose grundlegend neu geregelt wird 
und alle Akteure nach zeitgemäßen neuen Wegen suchen, beschäftigt sich 
eine wissenschaftliche Arbeit im Fachbereich Arbeitsverwaltung mit der 
Vergangenheit: 
 

Anfänge und Brüche der Arbeitsverwaltung bis 1952. 
 
Wer den Mut hat, sich mit diesem Thema auf weniger als 300 Seiten aus-
einander zu setzen, erreicht unterschiedliches. Was hier dem Leser 
angeboten wird, kann nur ein Überblick sein. Ausführlichkeit und eine „es 
allen rechtmachende“ Ausgewogenheit kann nicht erwartet werden. Kritik 
wird dieser Schrift damit sicher sein! Der Telegrammstil, mit dem Fakten 
dar- und hintereinander gestellt werden, lädt zum Missverständnis ein.  
Aber gerade die knappe und direkte Sprache der Schrift wird ihr nicht nur 
„Besitzer“ sondern auch Leser bescheren. Habe ich selbst das Manuskript 
doch erst wieder aus der Hand gelegt, nachdem ich es entgegen meiner 
Absicht in einem Stück durchgelesen habe. 
 
Was hat mich so fasziniert? Ich war doch selbst von 1977 bis 2000 Mitar-
beiter der Bundesanstalt für Arbeit. Von den meisten Dingen hatte ich doch 
schon gehört. Zwei Gedanken will ich hervorheben. 
 
Schon beim Lesen der Entwicklung hin zum AVAVG wird deutlich, dass 
sich die Grundprobleme des Arbeitsmarktes von damals bis heute kaum 
verändert haben. Wie sollten sie auch, sind doch trotz Globalisierung die im 
Arbeitsmarkt aufeinander treffenden Interessengegensätze die gleichen 
geblieben. Dennoch, wie oft hatte ich selbst den Eindruck, neue Probleme 
entdeckt zu haben, weil sie für mich neu waren! Hätten wir eine verwal-
tungshistorische Kultur, würden uns Irrwege heute vielleicht erspart. Möge 
diese Schrift bei jungen Kolleginnen und Kollegen den Blick nach vorn 
durch den Blick zurück schärfen. 

 
Der zweite Eindruck ist das immer wiederkehrende Entsetzen, wenn man 
sieht, wie sich verbrecherische Ziele „verwalten“ lassen. Da gibt es Gesetz-
blätter, Akten, Rechtsverordnungen, Verwaltungsakte und all die anderen 
Instrumente des Verwaltungshandelns, und das Ergebnis ist ein Verbre-



  6

chen! Ein Staat bedarf grundlegender, nicht zur Disposition stehender Wer-
te, denen die Verwaltung verpflichtet ist. Sie muss diese Werte vorleben 
und mit mutiger Zivilcourage gegen Angriffe von jeder Seite verteidigen. 
Zeitgeist und Mehrheitsmeinungen können furchtbar in die Irre führen. 
 
Die Fachhochschule des Bundes wird durch diese Schrift an ihre Aufgabe 
erinnert, nicht nur die Techniken des Verwaltungshandelns zu vermitteln. 
Die Werte unserer Gesellschaft, im Grundgesetz verankert, dürfen nicht 
aufs Spiel gesetzt werden. Wir müssen über die Ethik des Verwaltungs-
handelns mit unseren Studierenden reden. Dem Staate dienen ist mehr als 
ein Job! 
 
Bin ich mir selbst darüber im Klaren? Kann ich mir die Frage beantworten, 
warum ich „Staatsdiener“ geworden bin? 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Schrift. 
 
Dr. Olaf Koglin 
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„Das größte Denkmal ist das Gedächtnis“ 
(Perikles) 

 
 
Die vorliegende Publikation ist die erweiterte Zusammenfassung meiner 
Beiträge, die als Serien in der Mitarbeiterzeitschrift DIALOG erschienen 
sind: „Das dunkle Kapitel der Arbeitsverwaltung“ (1999 - 2000) und „Die 
Anfänge der Arbeitsverwaltung“ (2001 - 2003). In beiden Folgen hatte ich 
wichtige Abschnitte und Ereignisse aus der Geschichte der Arbeitsverwal-
tung von etwa 1900 bis 1952 beschrieben. Zwei Folgen (hier Kapitel 15 
und 16) hatte Frau Susanne Rieger, Nürnberg, beigetragen. 
 
Die Texte sind in der Regel nur geringfügig überarbeitet, aber mit Quel-
lenangaben, Anmerkungen, Literaturhinweisen und Dokumenten bzw. 
Abbildungen ergänzt. Einige Kapitel habe ich zusätzlich für diese Veröf-
fentlichung verfasst. Im Anhang befinden sich außerdem eine Zeittafel, 
eine Auswahlbibliographie sowie Kurzbiografien wichtiger Persönlichkeiten. 
 
Diese Schrift richtet sich insbesondere an die Studierenden der Fach-
hochschule, die sich für die Geschichte ihrer Institution interessieren und 
sich mit einzelnen Themen genauer beschäftigen wollen. Tatsächlich ha-
ben bereits mehrere Absolventen/Innen ihre Diplomarbeit über einen 
Ausschnitt aus der Geschichte der BA geschrieben. In der Bibliothek sowie 
in der „Sammlung“ der FH (SEAD) befindet sich ein großer Teil der von mir 
herangezogenen Unterlagen und Publikationen. 
 
An dieser Stelle möchte ich folgenden Kolleginnen und Kollegen für ihre 
Hilfe ausdrücklich meinen Dank abstatten: 
Frau Susanne Rieger für die Erlaubnis, ihre Beiträge mit aufzunehmen; 
Herrn Jürgen Nürnberger und Herrn Ralf Schulz, Bibliothek, für ihre Unter-
stützung bei meinen Recherchen; Frau Sabine Schreiner für die Redaktion; 
Frau Barbara Ostermayer für die Drucklegung. Frau Christiane Mattiesson, 
Universität Bochum, hat die Abbildungen der Arbeitsnachweisgebäude in 
Köln und Dresden besorgt bzw. vermittelt.  
Besonders danke ich Frau Monika Sachsenmeier: Sie hat den Text und die 
Dokumente eingegeben und bearbeitet.  
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I. Einleitung 
 
 

„Erzähle mir von der Vergangenheit, 
und ich werde die Zukunft erkennen.“ 

(Konfuzius) 
 
Im Jahr 2002 feierte die Bundesanstalt für Arbeit ein Doppeljubiläum: 75 
Jahre Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(AVAVG) und Reichsanstalt sowie 50 Jahre Wiedererrichtung als Bundes-
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Seither wird 
sie einer umfassenden Erneuerung unterzogen. So hat sich seit dem 01. 
Januar 2004 ihr Name und der ihrer Dienststellen geändert: Bundesagen-
tur für Arbeit: Zentrale (statt Hauptstelle), Regionaldirektionen (Lan-
desarbeitsämter) und Agenturen für Arbeit (Arbeitsämter). Wir haben also 
genügend Anlässe, über die Geschichte unserer Institution nachzudenken 
und grundlegende Fragen zu stellen, deren Antworten auch für die weite-
ren Reformschritte Hinweise geben können. 
 

Wie kam es zur Gründung der Institution? Wie waren die gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse? 
Welche Interessen hatten die beteiligten Gruppen und Organisati-
onen? Welche Ideen und Vorschläge wurden eingebracht? 
Welche Kompromisse hat man geschlossen? Was war von An-
fang an falsch konzipiert? Was hat man falsch gemacht? Warum 
taugen die damals gefundenen Regelungen heute nicht mehr? 
Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen haben sich 
zwischenzeitlich verändert? Welche damaligen Ideen könnten be-
ziehungsweise sollten heute wieder aufgegriffen werden? 

 
Anfänge und Brüche: 
 
In der Geschichte der Arbeitsverwaltung spiegelt sich die Entwicklung un-
seres Staates in den zurückliegenden rund einhundert Jahren wider. 
 
Anfänge, im Sinne von Mehrzahl, will sagen, dass ihre gesetzlichen Auf-
gaben verschiedene Ausgangspunkte hatten und schließlich 1927 mit dem 
AVAVG institutionell zusammengefasst worden sind. Außerdem machte 
der Nationalsozialismus einen Neu-Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg 
notwendig.  
 
Brüche meint die tiefgreifenden Veränderungen in ihren Zielen und Me-
thoden, die im vollen Gegensatz zu den ursprünglichen standen. Manche 
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Zeitgenossen empfanden schon die Errichtung der Reichsanstalt als Frak-
tur einer lebendigen Entwicklung. Die Deformierung der jungen 
Arbeitsverwaltung begann spätestens mit den drastischen Eingriffen in die 
Arbeitslosenversicherung während der Weltwirtschaftskrise und endete 
1945 im Zusammenbruch des gesamten Staates. Zuvor hatte das NS-
Regime alle demokratischen Grundlagen beseitigt und auch die Reichsan-
stalt in ein Instrument der Lenkung und Unterdrückung umgestaltet. 
Schließlich beteiligte sich auch die Arbeitsverwaltung an dem vom Natio-
nalsozialismus verschuldeten „Zivilisationsbruch“.  
 
In Deutschland war es vergleichsweise spät zu staatlichen Regelungen der 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung gekommen.1 Zuletzt hat 
der Erste Weltkrieg mit seinen verheerenden wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen die lange Zeit uneinsichtigen Gegner von der Notwendigkeit einer 
reichsweiten Organisation überzeugt.2 Gleichwohl gestalteten sich die Ge-
setzgebungsverfahren schwierig. Sowohl das Arbeitsnachweisgesetz von 
1922 als auch das AVAVG benötigten mehrere Entwürfe. 
 
Vor dem AVAVG vollzog sich die Entwicklung der öffentlichen Arbeitsver-
mittlung in drei Phasen:3 
 

1) Bis zum Ersten Weltkrieg überflügelten die kommunalen Arbeits-
vermittlungen die anderen nichtgewerbsmäßigen Einrichtungen. 

 
2) Ab 1916 begann die reichsweite Straffung und Zentralisierung die-

ser Einrichtungen durch das Kriegsamt und das Demobil-
machungsamt.  

 
3) Mit dem Arbeitsnachweisgesetz von 1922 kam es zum Aufbau des 

heutigen dreistufigen Systems mit Selbstverwaltung sowie zum 
organisatorischen Anschluss der Berufsberatung und der Erwerbs-
losenfürsorge, der späteren Arbeitslosenversicherung.  

 
Die Errichtung von Arbeitsämtern4 ging vor allem auf die Bemühungen der 
Städte zurück. Schon vor 1900 betätigten sie sich dabei auf dreierlei Wei-
se: 
 

♦ Subventionierung gemeinnütziger Arbeitsnachweise, in deren 
Gremien sie zum Teil mitwirkten. 

 
♦ „Bürokratische“ Führung selbst gegründeter oder in die eigene 

Verwaltung übernommener Arbeitsnachweise.5 
 



 13

♦ Errichtung „paritätischer“ Arbeitsnachweise, in deren Führung sie 
die Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Gewerkschaften) gleichrangig 
beteiligten.6 Dieses Modell setzte sich schließlich mit dem Arbeits-
nachweisgesetz durch. 

 
Die unterschiedlichen Interessen der am Arbeitsmarkt Beteiligten führten 
zu äußerst konträren Diskussionen um die Organisation und Kompetenzen 
der zukünftigen Arbeitsverwaltung.7 Die damals geäußerten Überlegungen 
(und Bedenken) verdienen gerade in den derzeitigen Reformbemühungen 
uneingeschränkte Beachtung.  
 
Im Übrigen: Was wir heute als „Verkrustung“ oder „Bürokratisierung“ bekla-
gen, wurde schon bald nach 1927 angeprangert, aber dann durch das NS-
Regime noch gefördert: Schematisierung, Zentralisierung, Monopolisie-
rung. Dies nach 1945, bei der Wiedererrichtung, nicht erkannt und 
beseitigt zu haben, ist das Versäumnis der ersten Nachkriegsgeneration.8 
 
Menschen mit Pioniergeist schaffen und gestalten neue Organisationen. 
Die Kurzbiografien skizzieren Leben und Leistung einiger Wegbereiter der 
Arbeitsverwaltung und Führungskräfte der Reichsanstalt. Die Verschieden-
heit ihres Verhaltens und ihrer Wege in der NS-Zeit geben uns heute noch 
zu denken. Alle waren vertreten: Anpasser, Mitläufer und Karrieristen, aber 
auch überzeugte Täter9 und Opfer. 
 
Die bisherigen Publikationen zur Geschichte der Arbeitsverwaltung ergän-
zend, möchte ich drei wesentliche Ergebnisse meiner Untersuchungen 
hervorheben: 
 

1) Eine Arbeitsverwaltung, wie sie schließlich 1927 mit dem AVAVG 
und der Reichsanstalt verwirklicht wurde, ist bereits um 1900 kon-
zipiert und im politischen Raum immer wieder gefordert worden. 

 
2) Es waren vorrangig „bürgerliche Sozialreformer“, kompetente Per-

sönlichkeiten aus Wissenschaft und Kommunalverwaltung,10 die 
nicht nur die theoretischen Entwürfe dazu lieferten, sondern auch in 
der Praxis beispielhaft erprobten. Sie gründeten 1898 den „Ver-
band Deutscher Arbeitsnachweise“ und setzten sich - lange vor 
den Gewerkschaften - für kommunale paritätische Arbeitsnach-
weise ein, zu deren Aufgaben auch Arbeitslosenunterstützung und 
Berufsberatung mit Lehrstellenvermittlung gehören sollten.11 

 
3) Vergleichsweise viele dieser „Pioniere“ waren jüdischer Herkunft.12 

Sie verkörperten das assimilierte deutsch-jüdische Bürgertum, das 
sich aktiv an der Modernisierung der Gesellschaft beteiligte.13 Der 
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Nationalsozialismus hat dieses Engagement verschmäht und mör-
derisch abgebrochen. Nur ein früher Tod oder eine rechtzeitige 
Flucht bewahrte die Verfolgten vor den Vernichtungslagern.14 Dass 
ihr Verdienst nach 1945 in Vergessenheit geriet, liegt an der späten 
Aufarbeitung der NS-Zeit. 

 
Diesen Frauen und Männern widme ich die vorliegende Publika-
tion. 

 
 
Abbildungen 1, 2, 3 
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Anmerkungen 
 
1 In Großbritannien kam es dagegen bereits am 30. Juli 1909 zu einem Arbeitsvermitt-

lungsgesetz und am 15. Juli 1912 zu einer Pflichtversicherung gegen 
Arbeitslosigkeit. 

2 Richard Freund, Vorsitzender des „Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise“, (s. 
Kurzbiografie und Abbildung) stellte später fest: „Es bedurfte fürwahr eines euro-
päischen Krieges, um die volle Bedeutung der Organisierung des Arbeitsmarktes 
allen klar zu machen. (...) Hinweggefegt waren aller Orten die Gegensätze zwischen 
öffentlichen und einseitigen Arbeitsnachweisen.“ 
(Zitiert in Uhlig, 1970*, S. 230) 

 
* Das Quellen- und Literaturverzeichnis enthält die vollständigen Angaben 

der grundlegenden und häufig zitierten Publikationen. 
 
3 Vergl. Paul Dermietzel: Zur Verabschiedung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung 

und Arbeitslosenversicherung, in: AuB, Ausgabe A. Nr. 14, 25. Juli 1927, S. 425 f. 
4 Der lange Zeit gebrauchte Begriff „Arbeitsnachweis“ (Arbeitsnachweis-Amt, Ar-

beitsnachweis-Anstalt) entsprach dem der Arbeitsvermittlung. Der Name 
„Arbeitsamt“ setzte sich erst mit dem AVAVG endgültig durch. Zuvor sollte er einer 
Behörde vorbehalten bleiben, die - entsprechend der weiten Zuständigkeit eines Ar-
beitsministeriums - auf lokaler Ebene alle wesentlichen Fragen des Arbeitslebens 
regelt, z. B. Gewerbeaufsicht, Unfallverhütung, Lohngestaltung, Arbeitsvermittlung. 
Zu einer so umfassend ausgestalteten Institution kam es bekanntlich nicht. Vergl. 
u. a. Bohle, Thomas: Einheitliches Arbeitsrecht in der Weimarer Republik. Bemühun-
gen um ein deutsches Arbeitsgesetzbuch. Tübingen 1990, S. 114 - 121. 

5 So übernahm die Stadt Berlin zum 01. April 1917 den 1883 gegründeten „Zentralver-
ein für Arbeitsnachweis“, nachdem sie ihn seit 1891 finanziell unterstützt hatte. Vergl. 
Arbeitsnachweis der Stadt Berlin. 1. Verwaltungsbericht (1. April 1917 bis 31. März 
1918), S. 9-18. 

6 Die erste Stadt in Deutschland, die einen kommunalen paritätischen Arbeitsnachweis 
errichtete, war 1894 Esslingen/Württemberg. 

7 Vor allem die Standpunkte der Gewerkschaften und Arbeitgeber lagen in vielen Fra-
gen weit auseinander. Zwischen den Parteien und innerhalb der Wissenschaft gab 
es ebenfalls von Anfang an Kontroversen um die Beschäftigungspolitik. 

8 Dazu zählt vor allem das 1935 eingeführte Vermittlungsmonopol („Alleinvermittlungs-
recht“) der Arbeitsämter im Rahmen der Arbeitseinsatzpolitik. Schon vor der 
Errichtung der Bundesanstalt warnte ein „Altmeister“ der deutschen Arbeitsnach-
weisbewegung vor der Aufrechterhaltung dieser Regelung. Vergl. Erdmann Graack: 
Der Weg zum Monopol der Arbeitsvermittlung, in: DAA, Nr. 11/1950, S. 337. 
Auch in der Personalpolitik setzte man auf Kontinuität, indem man die 1938 gesetz-
lich verankerte Bevorzugung des Beamtenstatus beibehielt. Das BMA hatte 1951, 
also nach Aufhebung der Lenkungsvorschriften aus der NS- und Besatzungszeit, be-
hauptet, dass fünf Sechstel aller Aufgaben der Bundesanstalt „Hoheitsaufgaben“ 
seien. Vergl.: Um die Bundesanstalt, in: DAA, Nr. 7/1951, S. 201. 

9 Vergl. die Kurzbiografien zu Hermann Nickles und Walther Stahlecker. 
„Wir können uns der Opfer, die wir mörderisch und technisch produziert haben, nur 
erinnern, wenn wir das Selbstbewusstsein aufbringen, uns auch unserer eigenen To-
ten, und so auch der Täter (...) in unserer eigenen Nation, mit zu erinnern. Das 
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gehört zur Schwierigkeit, welche die Negativität unseres Gedächtnisses kennzeich-
net. Wir müssen mit dieser Negativität umgehen lernen und nicht nur positive 
Helden, etwa des Widerstandes, postulieren.“ Reinhart Koselleck: Formen und Tradi-
tionen des negativen Gedächtnisses, in: Knigge, Volkhart/Frei, Norbert (Hg.): 
Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord. Mün-
chen 2002, S. 21-32, hier S. 29. 

10 Vergl. dazu allgemein Neuhaus, Rolf: Der Dritte Weg: Bürgerliche Sozialreform zwi-
schen Reaktion und Revolution. Die Gesellschaft für Soziale Reform 1901-1914, in: 
Sozialer Fortschritt, Heft 9/1979, S. 205-213 und Heft 10/1979, S. 230-235; Bruch 
(1985)*. 
Einige „Pioniere“ und „Praktiker“ der Arbeitsnachweisbewegung und Berufsbera-
tung, die weder in den folgenden Kapiteln noch in den Kurzbiografien weiter erwähnt 
werden, seien hier genannt: 
Becker (Frankfurt a. M./Berlin); Böhmert (Dresden); Engler (Karlsruhe); Fuchs (Karls-
ruhe); Gaebel, Käthe (Berlin); Hansen (Kiel); Hartmann (München); Klausner, Edith 
(Berlin); Kleindienst (Augsburg); Lauer (Freiburg), Lautenschlager (Stuttgart); Link 
(Lübeck); Luppe (Frankfurt a. M./Nürnberg); Menzinger (München); Michalke (Berlin); 
Naumann (Hamburg); Roth (Karlsruhe); Rotholz (Berlin); Schlotter (Frankfurt a. M.); 
Silbergleit (Berlin); Steffen (Berlin); Stockmayer (Stuttgart). 

11 Dem patriarchalischen Denken der damaligen Zeit folgend waren nur Männer im 
Vorstand des VDA. Dass aber selbstbewusste und tüchtige Frauen dies nicht hin-
nahmen, belegt u. a. die Forderung von Edith Klausner (Berlin), „dass auch in den 
Arbeitsnachweisverbänden, als Verbandsleiterinnen für die weiblichen Abteilungen 
und im Ausschuss des Verbandes deutscher Arbeitsnachweise, Arbeitsnachweisbe-
amtinnen vertreten sein sollen“, in: DAM, Nr. 1/1911-12, Sp. 16. 
Bei der Entwicklung der Berufsberatung waren dagegen Frauen von Anfang an fe-
derführend dabei - vergl. Kapitel 7. 

12 Vergl. Kurzbiografien. 
Zumindest waren sie jüdischer Herkunft nach den Kriterien der nationalsozialisti-
schen Rassendoktrin. Die Verbindung zur jüdischen Religionsgemeinschaft war oft 
nur noch lose; manche waren sogar konvertiert. 

13 Ausgehend von der im Judentum verankerten Pflicht zur Wohltätigkeit („Zedaka“) 
engagierten sich Menschen jüdischer Herkunft besonders im sozialen Bereich. 
Bei einem Bevölkerungsanteil von etwa einem Prozent war das sozialpolitische En-
gagement der Juden überdurchschnittlich hoch. Etwa ein Drittel der Führungsschicht 
der deutschen Frauenbewegung war jüdischer Abstammung. Vergl. Irmgard Maya 
Fassmann: Jüdinnen in der deutschen Frauenbewegung 1865-1919. Hildesheim 
u. a. 1996, S. 13. 

14 Es ist wenig erforscht, wie viele Personen aus der Arbeitsnachweisbewegung und 
der Reichsanstalt der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zum Opfer fielen.  
Aufgearbeitet ist das Schicksal von Paul Brodek (1884 - 1942). Er vertrat im Landtag 
des Freistaates Oldenburg die SPD und wurde 1933 als Leiter des Arbeitsamtes 
Brake „in den Ruhestand versetzt“. Seine Frau war „arisch“. Dennoch wurde er im 
August 1941 im Arbeitserziehungslager Farge inhaftiert; 1942 verstarb er an den 
Folgen der dort erlittenen Misshandlungen. Vergl. Dokumentation der Friedensinitia-
tive Brake, Paul Brodek 1984 - 1942. Zum 100. Geburtstag am 16. Oktober 1984; 
zitiert in: Tech (2003)*, S. 167 f. 
Verwiesen sei auch auf Fritz Elsas und den Bruder von Karl Flesch (s. Kurzbiogra-
fie). Überliefert ist ebenfalls das Schicksal von Georg Flatow (1889-1944): Er war 
nach 1918 Referent für Fragen des Arbeitsrechts im Reichsarbeitsministerium und 
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Verfasser von Kommentaren zum Betriebsrätegesetz sowie zum Arbeitsgerichtsge-
setz. 1933 wurde er wegen seiner jüdischen Herkunft entlassen und 1938 in das KZ 
Sachsenhausen verschleppt. 1939 emigrierte er nach Holland, wurde dort aber 1943 
verhaftet und über die Lager Westerbork, Bergen-Belsen, Theresienstadt nach 
Auschwitz deportiert und ermordet. Vergl. Horst Göppinger: Juristen jüdischer Ab-
stammung im „Dritten Reich“. 2. überarbeitete Auflage. München 1990, S. 242 f. 
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II. Entwicklungen bis zum AVAVG 
 

„Der Verein ist der Pionier.“ 
(R. von Ihering) 

1. Der Verband Deutscher Arbeitsnachweise als treibende 
Kraft 

 
„Nur wenn sich über das ganze Reich ein Netz von 
einheitlich organisierten Arbeitsnachweisen aus-
spannt, welche sich zu einem Verbande 
zusammenschließen, wird es möglich sein, die A r-
beitsnachweisfrage zur Lösung zu bringen.“1 

 
In Konkurrenz zu den gewerbsmäßigen und anderen nichtgewerbsmäßi-
gen Stellenvermittlern gründeten ab 1880 auch Vereine und 
Kommunen Vermittlungsbüros (Arbeitsnachweise), die sich unparteiisch 
und zumeist unentgeltlich betätigten.2 Um effektiv und überregional („in-
terlokal“) vermitteln zu können, schlossen sich diese Arbeitsnachweise 
bald in Landesverbänden zusammen; der erste war der 1896 gegrün-
dete Verband badischer Arbeitsnachweise. Die zumeist freiwillige 
Verbandsgründung folgte der mehr oder weniger schnellen Errichtung 
öffentlicher Arbeitsnachweise in den einzelnen Bundesstaaten. In Würt-
temberg dagegen hatte die Regierung zum 01. Januar 1896 beim 
Arbeitsamt Stuttgart eine Landeszentrale als Ausgleichsstelle zwischen 
den öffentlichen Arbeitsnachweisen errichtet.3 1915 bestand schließlich 
ein geschlossenes Netz mit 21 Landesverbänden für das ganze Reichs-
gebiet.4 Auf Tagungen tauschte man Erfahrungen aus und setzte sich für 
einheitliche Arbeitsmethoden ein, vor allem bei der Statistik. 
 
Der 1898 gegründete Verband Deutscher Arbeitsnachweise (VDA) 
unterstützte diese Entwicklungen und konnte durch seinen Vorsitzenden 
Richard Freund die Politik der Reichsregierung maßgeblich beeinflus-
sen.5 
 
Trotz verschiedener Vorstöße6 kam bis zum Kriegsausbruch 1914 kein 
Arbeitsnachweisgesetz zustande. Daher gab es keine Einrichtung, die 
einen reichsweiten Arbeitsmarktausgleich hätte organisieren können. Die 
im August 1914 gegründete „Reichszentrale der Arbeitsnachweise“ 
und die Herausgabe eines „Arbeitsmarktanzeigers“ - eine zwei Mal wö-
chentlich veröffentlichte Vakanzenliste - brachten keinen echten 
Fortschritt.7 Selbst nach der Bundesratsverordnung vom 14. Juni 1916 
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setzte nur Bayern die Ermächtigung um, größere Städte zur Einrichtung 
von öffentlichen Arbeitsnachweisen zu verpflichten.8 
 
Erst der im Dezember 1916 beschlossene „Vaterländische Hilfsdienst“ 
führte zu einem zentral gelenkten und mehrstufigen System.9 Nun über-
nahm in jedem Militärbezirk die Kriegsamtsstelle die gesamte 
Arbeitsvermittlung. Die praktische Durchführung oblag den „Zentralaus-
kunftsstellen“, die oft mit den Arbeitsnachweisverbänden durch die 
Personalunion der Vorsitzenden verbunden waren. Die nichtgewerbs-
mäßigen Arbeitsnachweise leisteten überwiegend die unmittelbare 
Arbeitsvermittlung. Der im Bezirk geeignetste, in der Regel der öffentli-
che, wurde zur „Hilfsdienstmeldestelle“ bestimmt. Dieser Stelle muss-
ten die anderen Arbeitsnachweise alle nicht erledigten Gesuche melden. 
Soweit auch ihr ein bezirklicher Ausgleich nicht gelang, gab sie die Mel-
dungen an die Zentralauskunftsstelle weiter, und diese gegebenenfalls - 
über die Kriegsamtsstelle - an das Kaiserliche Statistische Amt zur 
Veröffentlichung im Arbeitsmarktanzeiger.10 
 
Noch während des Krieges erkannten alle Verantwortlichen die Notwen-
digkeit, über die Demobilisierung hinaus das Arbeitsnachweissystem 
auszubauen. Vor allem der VDA forderte mehrfach, in allen Kommunen 
öffentliche Arbeitnachweise zu schaffen und die Arbeitsnachweisverbän-
de zu „öffentlichen Korporationen“ mit der Bezeichnung „Landes-
arbeitsämter“ auszugestalten.11 Auch auf der Reichsebene kam es zu 
institutionellen Neuerungen: Zur Bearbeitung der „sozialpolitischen 
Angelegenheiten des Reichs“ wurde am 04. Oktober 1918 ein „Reichs-
arbeitsamt“ errichtet.12 Am 23. November 1918 übernahm das Reichs-
amt für wirtschaftliche Demobilmachung die Leitung des gesamten 
Arbeitsnachweiswesens vom bisherigen Kriegsamt.13 
 
Die Anordnung über Arbeitsnachweise vom 09. Dezember 191814 ü-
berließ den Bundesstaaten die Entscheidung, die Kommunen zur 
Errichtung von Arbeitsnachweisen zu verpflichten; die meisten setzten 
diese Ermächtigung bald per Verordnung um. Die eingerichteten „Lan-
des- oder Provinzialämter für Arbeitsvermittlung“ ersetzten die bisherigen 
Zentralauskunftsstellen und die Landesverbände für Arbeitsnachweise. 
Ihre Aufgaben waren vor allem: Anregungen zum Ausbau der Arbeits-
vermittlung in den Gemeinden, Arbeitsmarktbeobachtung und -statistik, 
Austausch von Erfahrungen mit und zwischen den einzelnen Arbeits-
nachweisen, Ausbildung des Personals der öffentlichen Arbeits-
nachweise, Ausgleich von Arbeitsangebot und -nachfrage zwischen den 
Arbeitsnachweisen, im Bedarfsfall unmittelbare Vermittlungstätigkeit für 
bestimmte Berufe.15 
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Das im Januar 1920 dem Reichsarbeitsministerium als besondere Abtei-
lung angegliederte „Reichsamt für Arbeitsvermittlung“ wurde mit 
Verordnung vom 05. Mai 1920 als selbständige höhere Reichsbehörde 
ausgegliedert und der Aufsicht des RAM unterstellt. § 2 der Verordnung 
nannte bereits die späteren Kernaufgaben der Reichsanstalt.16 Präsident 
des Reichsamtes wurde Friedrich Syrup.17 
 
Am 15. Juni 1921 beschloss der VDA seine Auflösung; seine Ziele wa-
ren in wesentlichen Bereichen erreicht.18 Manche Kenner und Praktiker 
vermissten ihn nach der Gründung der Reichsanstalt:  
 

„Um die führenden Köpfe des Verbandes deutscher Arbeitsnach-
weise können wir heute noch trauern, denn sie haben keine 
Nachfolger gefunden.“19 

 
Das Arbeitsnachweisgesetz vom 22. Juli 1922 führte dann die einheitli-
che Bezeichnung „Landesamt für Arbeitsvermittlung“ ein. Die Ämter 
wurden als Landesbehörden „für Länder, Provinzen oder andere größere 
Bezirke“ eingerichtet. Als gesetzliche Aufgaben hatten sie „den Arbeits-
markt zu beobachten und den Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
zwischen den einzelnen Arbeitsnachweisen zu fördern“. Auch andere 
Aufgaben, insbesondere Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung, 
konnten dazu gehören.20 Das Reichsamt für Arbeitsvermittlung behielt 
seine zentralen Funktionen, erhielt aber den Namen „Reichsarbeitsver-
waltung“.21 
 
Mit dem Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung vom 16. Juli 1927 wurden die 20 Landesämter als „Landes-
arbeitsämter“ in die Reichsanstalt integriert und durch Zusammen-
legungen auf 13 verringert. Die zentrale Behörde erhielt nun die Bezeich-
nung „Hauptstelle“.22 
 
Abbildungen: 4, 8, 9, 14, 16, 17 
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Anmerkungen 
 
1 Aus dem Gutachten von Richard Freund vom 13. Dezember 1893 an den Berliner 

Magistrat; von ihm selbst zitiert in: Die Organisation des Deutschen Arbeitsnach-
weises, in: DAM, Nr. 4/1908-09, Sp. 137. 

2 Den ersten kommunalen paritätisch geleiteten Arbeitsnachweis gründete 1894 die 
Stadt Esslingen/Neckar. 

3 Jastrow (1902)*, S. 169. 
4 DAD, Nr. 7/1914-15, S. 138. 

Richard Freund hatte schon zuvor die Gründung von Landesarbeitsämtern und ei-
nes Reichsarbeitsamtes gefordert: Landes-Arbeitsämter, in: DAM, Nr. 2/1911-12, 
Sp. 41-47. 

5 Zu Richard Freund s. Kurzbiografie. 
Der Verband war am 04. Februar 1898 in Berlin gegründet worden. Vorausgegan-
gen war im September 1897 in Karlsruhe die erste deutsche 
Arbeitsnachweiskonferenz. Zum Verbandsorgan bestimmte man die von Ignaz 
Jastrow 1897 gegründete Zeitschrift „Der Arbeitsmarkt“, ab 1913 in „Der Arbeits-
nachweis in Deutschland“ umbenannt.  
Seit 1903 erhielt der Verband Beihilfen von der Reichsregierung; vergl. DAM, Nr. 
12/1903-04, Sp. 231. 
Im Verbandsorgan Nr. 4/1907-08, Sp. 77-83 ist der erste Entwurf eines Reichsge-
setzes betreffend Arbeitsnachweis abgedruckt. Vom gleichen Verfasser, Reg.-Rat 
Dominicus (s. Kurzbiografie), Beigeordneter der Stadt Straßburg/Elsass, sind in 
der Folgezeit weitere wegweisende Artikel erschienen: Die Ausbildung der städti-
schen Arbeitsnachweise zu Arbeitsämtern, in: ebd. Nr. 2/1909/10, Sp. 27-31; 
Weitere Entwicklung der süddeutschen öffentlichen Arbeitsnachweise, in: ebd. Nr. 
10/1909/10, Sp. 443-447. Am 15. November 1909 hatte der VDA eine Eingabe an 
die Reichsregierung betr. die gesetzliche Regelung des gewerbsmäßigen Stellen-
vermittlungswesens formuliert, in: ebd., Beilage zu Nr. 2/1909-10, Sp. 65-73. 
Vergl. die Leitsätze zur Ausgestaltung des öffentlichen Arbeitsnachweises, in: 
DAD, Nr. 1/1916-17, S. 9-11; sowie den Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 1915-
1919, in: ebd. Nr. 20/1920-21, S. 275-278, Nr. 22, S. 311-312, Nr. 23, S. 323-325. 
Auch nach dem Krieg blieb der Verband initiativ. Zusammen mit Vertretern von 
Arbeitgebern, Gewerkschaften und des RAM formulierte er Richtlinien für die 
reichsgesetzliche Regelung des Arbeitsnachweiswesens in Deutschland, vergl. E. 
Schindler, in: DAD, Nr. 9/1918-19, S. 161-168. Die Nr. 11/1918-19 (20. August 
1919) erschien als „Sondernummer für gesetzliche Regelung des Arbeitsnachwei-
ses“ und enthielt mehrere grundlegende Beiträge von Vertretern der wichtigsten 
Interessengruppen. 
Der Verband löste sich am 15. Juni 1921 auf, nachdem er seine wichtigsten Ziele 
als erreicht ansah, vergl. DAD, Nr. 21/1920-21, S. 292. 

6 So am 23. November 1898 im Reichstag bei der Diskussion über die gewerbsmä-
ßige Stellenvermittlung; vergl. DAM, Nr. 57/1899-1900, Sp. 65-68, und am 31. 
Januar 1901, ebd. Nr. 10/1901-02, Sp. 189 f. 
Der Verband forderte nicht ein sofortiges Verbot der gewerblichen Stellenvermitt-
lung, da ihm „die Schaffung sofort genügend leistungsfähiger“ öffentlicher 
Arbeitsnachweise nicht möglich schien. Vergl. H. Link: Welche Aufgaben stellt das 
Stellenvermittlergesetz dem öffentlichen Arbeitsnachweis?, in: DAM, Nr. 1910-11, 
Sp. 235-242 (hier Sp. 236). 
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7 RABl, Nr. 8/1914, S. 622-625. 
8 Bekanntmachung über Arbeitsnachweise vom 14. Juni 1916, RGBl S. 519. Nach 

der bayerischen Bekanntmachung vom 14. September 1916 war jede Gemeinde 
mit mehr als 10.000 Einwohnern zur Errichtung eines kommunalen Arbeitsnach-
weises verpflichtet; DAD, Nr. 1/1916-17, S. 11. 

9 Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 05. Dezember 1916, RGBl S. 
1333. 

10 Richtlinien vom 29. Januar 1917, in: DAD, Nr. 6/1916-17, S. 114 f.  
Vgl. auch SP Nr. 10/1916-17, Sp. 379 f. 
Mit Erlass vom 05.03.1917 erweiterte das Kriegsamt auch die weibliche Arbeits-
vermittlung durch Frauenarbeitsmeldestellen und Frauenarbeitsberatungsstellen. 
Zur Durchführung dieser Aufgaben wurden „Nachweisbeamtinnen“ eingestellt und 
ausgebildet, in: DAD Nr. 7/1916-17, S. 139 f. 
Vgl. auch Gaebel, Käthe: Arbeitsnachweise für Frauen, in: SP Nr. 21/1917-18, Sp. 
316-318. 

11 Eingabe des VDA vom 07. Mai 1918 betr. gesetzliche Regelung des Arbeitsnach-
weises, in: DAD, Nr. 9/1917-18, S. 173-175. 
Vergl. auch Schlotter: Zur Frage der Weiterentwicklung des öffentlichen Arbeits-
nachweises in Deutschland, in DAD, Nr. 3/1917-18, S. 43-47; sowie N.N.: 
Neuorientierung des deutschen Arbeitsnachweiswesens, in: DAD, Nr. 5/1918-19, 
S. 81 f. 

12 RGBl 1918, S. 1231; später umbenannt in Reichsarbeitsministerium, Erlass vom 
21. März 1919, RGBl 1919, S. 327. 

13 Vergl. Lehfeldt, Bernhard: Der Stand der Demobilmachungsgesetzgebung, mit 
besonderer Berücksichtigung der Sozialpolitik, in: RABl (NAT), Nr. 19/1921, S. 
760-763; Koeth: Die wirtschaftliche Demobilmachung. Ihre Aufgaben und ihre Or-
gane, in: Handbuch der Politik. Vierter Band, 3. Auflage, Berlin und Leipzig 1921, 
S. 163-168. 

14 Anordnung über Arbeitsnachweise vom 09. Dezember 1918, RGBl S. 1421 f.; er-
lassen vom Reichsamt für die wirtschaftliche Demobilmachung. 

15 So z. B. in Württemberg am 12. November 1918, in Sachsen am 12. April 1919, in 
Preußen am 12. September 1919. 
Im Juni 1920 befanden sich in folgenden Städten Landesämter für Arbeitsver-
mittlung, z. T. noch Zentralauskunftsstellen genannt: Königsberg, Stettin, 
Schwerin, Breslau, Berlin (je für Groß-Berlin und für Brandenburg), Magdeburg, 
Dresden, Jena, Hannover, Oldenburg, Hamburg, Bremen, Lübeck, Kiel, Frankfurt 
a. M., Münster, Düsseldorf, München, Stuttgart, Karlsruhe, in: RABl, Nr. 6/1920, S. 
460 f. 

16 Rundschreiben des Reichsarbeitsministers vom 23. Januar 1920, abgedruckt in: 
DAD, Nr. 11/1919-20, S. 169; RGBl 1920, S. 876-878. 
Das Reichsamt für Arbeitsvermittlung war zunächst zum Teil im Statistischen 
Reichsamt, Landgrafenstraße 1 (Nähe Lützowplatz), zum anderen Teil in der 
Mauerstraße 23 untergebracht. 1921 zog es in das Gebäude des Reichsarbeits-
ministeriums in die Luisenstraße 33-34 und 1924 in die Scharnhorststraße 35 
(Ecke Invalidenstraße) um. Ab Juni 1933 befand sich die Hauptstelle der RA in der 
Hardenbergstraße 12 (Berlin-Charlottenburg). 

17 Zu Friedrich Syrup s. Kurzbiografie und Abbildung. 
18 „Die Auflösung des Verbandes deutscher Arbeitsnachweise, der in der Geschichte 

des deutschen Arbeitsnachweiswesens eine führende Rolle gespielt und sich um 
den praktischen und theoretischen Ausbau desselben hochverdient gemacht hat, 
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geschieht in Konsequenz der veränderten Organisation des Arbeitsnachweiswe-
sens, der in den Landesarbeitsämtern und im Reichsamt für Arbeitsvermittlung 
seinen amtlichen Zusammenschluss gefunden hat“. SP Nr. 30/1921, S. 972. 

19 M.: Zum Ausbau der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi-
cherung, in: SP Nr. 8/1929, Sp. 177-180 (hier S. 178). Zur generellen Kritik s. 
Kapitel 11. 

20 Arbeitsnachweisgesetz vom 22. Juli 1922, RGBl S. 657; vergl. Ehlert, Margarete: 
Die deutschen Landesämter für Arbeitsvermittlung und ihre Verfassung, in: RABl 
(NAT), Nr. 22-23, 1923, S. 470-473. 
Während des Gesetzgebungsverfahrens wurden bezüglich der Landesämter für 
Arbeitsvermittlung „Zweifel gegen die Notwendigkeit ihrer Einrichtung“ erhoben, 
vergl. Schlotter, Reichsamt für Arbeitsvermittlung,: Stellung und Aufgaben der 
Landesarbeitsämter im Entwurf des Arbeitsnachweisgesetzes, in: RABl (NAT), Nr. 
23/1921, S. 935-937. 

21 Verordnung über die Umbenennung des Reichsamts für Arbeitsvermittlung, vom 
30. September 1922, RGBl I, S. 759. 

22 Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) vom 16. 
Juli 1927, RGBl I, S. 187. 
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2. Zwei Meilensteine auf dem Weg zur Arbeitsverwaltung 
 
Ausgehend von den ersten Gründungen öffentlicher Arbeitsnachweise in 
den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts war der richtige Weg zu ei-
ner zentralen staatlichen Einrichtung lange Zeit umstritten. Im Jahr 1902 
bestimmten dabei zwei Ereignisse die Entwicklung, die 1927 mit der 
Gründung der Reichsanstalt ihren Abschluss fand. 
 
Erste umfassende wissenschaftliche Publikation zum Arbeitsmarkt 
 
Im Spätherbst 1902 erschien das über 500 Seiten starke erste Buch zur 
Arbeitsmarkttheorie und Arbeitsmarktpolitik in Deutschland. Sein Verfas-
ser, der Historiker und Staatswissenschaftler Ignaz Jastrow, später 
Professor an der Berliner Universität, hatte ihm den Titel „Sozialpolitik 
und Verwaltungswissenschaft. Band I. Arbeitsmarkt und Arbeitsnach-
weis (...)“ gegeben.1 
Jastrow war überhaupt der erste Wissenschaftler, der sich mit den Pro-
zessen auf dem Arbeitsmarkt grundlegend beschäftigte: Er untersuchte 
unter anderem das Über- und Unterangebot an Arbeitskräften, die Be-
sonderheiten von Teilarbeitsmärkten, die saisonalen Schwankungen 
sowie die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zu- und Abwanderun-
gen. Vor allem verbesserte er die noch in ihren Anfängen stehenden 
Methoden der Erfassung und Messung von Arbeitsmarktbewegungen. 
Viele der heute gebrauchten Begriffe in der Arbeitsmarktstatistik gehen 
auf ihn zurück. Sehr ausführlich beschrieb er die verschiedenen Formen 
des Arbeitsnachweises (Arbeitsvermittlung)2 und erörterte, wie diese am 
besten in die öffentliche Verwaltung einzugliedern seien. Die Lehrstel-
lenvermittlung zählte er ebenfalls zur Arbeitsvermittlung.3 
 
Eine Arbeitslosen-Fürsorge sah Jastrow zwar als „Bestandteil der öf-
fentlichen, insbesondere der kommunalen Verwaltung in gewisser Weise 
(als) anerkannt“ an.4 Für ihn war jedoch ein organisierter Arbeitsnach-
weis das beste Mittel gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit:  
„Stellt man sich den Arbeitsnachweis als gut fungierende und allgemein 
benutzte Verwaltungseinrichtung vor, so wird es die Regel bilden, dass 
der in Stellung befindliche Arbeiter sich auf dem Arbeitsnachweis meldet, 
so dass nach Ablauf der Kündigungsfrist sich Stelle an Stelle schließt; 
und es darf nur die Ausnahme sein, dass der Arbeitsnachweis auch mit 
solchen zu tun hat, die schon arbeitslos sind.“5 
Der liberal denkende Jastrow wollte auch Notstandsarbeiten nur aus-
nahmsweise bewilligen lassen, und zwar „wie etwas, das der Volkswirt 
seinem Gewissen schwer abringt.“6 
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Ganz wichtig war für Jastrow der Einsatz der (damals) modernen Tech-
nologien: das Telefon zur überörtlichen Stellen- und Bewerbermeldung 
und die Eisenbahn zur Erleichterung auswärtiger Arbeitsaufnahme.7 
 
Das damalige Hauptproblem bestand für Jastrow jedoch in der unzurei-
chenden Information über den Arbeitsmarkt, weil „der Arbeitsmarkt selbst 
noch nicht entfernt die Organisation gefunden hat, die ihm seiner volks-
wirtschaftlichen Bedeutung nach zukäme“.8 Damals gab es zwar in den 
Städten viele Vermittlungsbüros, sie waren jedoch meistens auf einzelne 
Berufe spezialisiert und über das Stadtgebiet verteilt, so dass es kaum 
zu einer Zusammenarbeit zwischen ihnen kam.9 Der später zurecht als 
„Altmeister unserer Wissenschaft“ gerühmte10 Jastrow glaubte daher: 
„Die kühnsten Träume aller Arbeitsmarkt-Verbesserer wären übertroffen, 
ließen sich sämtliche oder auch nur die wichtigsten Arbeitsvermittlungs-
Bureaus in einem Hause unterbringen“.11  
Und genau dies gelang zum ersten Mal im Jahr 1902 mit einem eigens 
dafür errichteten Arbeitsnachweisgebäude. 
 
Erstes Arbeitsnachweisgebäude eröffnet 
 
Der 1883 gegründete Berliner Zentralverein für Arbeitsnachweis er-
öffnete am 16. November 1902 in der Gormannstraße/Rückerstraße, 
also mitten in Berlin, seine „Arbeitsbörse“.12 Der Gebäudekomplex bot 
über 4.000 Arbeitsuchenden Platz, allein der Wartesaal für die männli-
chen Ungelernten hatte 1.400 Sitzplätze. Die Berufe wurden in zwölf 
Abteilungen untergliedert. Die Landesversicherungsanstalt Berlin hatte 
das über 1,65 Millionen Mark teure Projekt aus ihrer Rücklage finanziert. 
Der Zentralverein war nur Pächter, wobei die Stadt Berlin die Sicherheit 
für die Zahlung der Pachtsumme gewährte.13 Möglich gemacht hatte das 
der Leiter der Landesversicherungsanstalt Richard Freund. Er leitete den 
Zentralverein und den Verband Deutscher Arbeitsnachweise.14 Die Ent-
wicklung im Berliner Arbeitsnachweis verlief nun äußerst positiv: Die 
Vermittlungszahlen stiegen von 26.600 (1901) auf 119.063 (1912).15 Im 
März 1917 übernahm die Stadt Berlin den Zentralverein mit allen Ver-
pflichtungen in die eigene Verwaltung.16 
Das Gebäude hat sogar den Zweiten Weltkrieg überdauert, allerdings 
seine ursprüngliche Funktion verloren: Seit der DDR-Zeit befindet sich in 
ihm eine Sporthalle.17 
 
 
Abbildungen: 1, 2, 7, 10, 11 
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Anmerkungen 
 
1 Jastrow (1902)*. Zur Person Ignaz Jastrow s. Kurzbiografie und Abbildung. 
2 Lange Zeit waren beide Begriffe gebräuchlich, z. B. „Arbeitsnachweisgesetz“. Mit 

dem AVAVG setzte sich der Begriff Arbeitsvermittlung endgültig durch. 
3 Jastrow (1902)*, S. 286. 
4 Ebd., S. 200. 
5 Ebd., S. 221. 
6 Ebd., S. 226. 
7 Als einen ihrer ersten Erfolge konnten die Arbeitsnachweisverbände bei der 

Reichsbahn Fahrpreisermäßigungen durchsetzen. 
8 Jastrow (1902)*, S. 57. 
9 So gab es in Frankfurt/Main 1893 allein 26 gewerkschaftliche Facharbeiter-

Arbeitsnachweise; vergl. Weitensteiner, Hans K.: Karl Flesch - Kommunale Sozi-
alpolitik in Frankfurt am Main. Frankfurt/Main 1976, S. 185. 

10 Gratulation zum 50. Doktor-Jubiläum, in: DöA/Das Arbeitsamt, Jg. 5, Nr. 1 
(1928/29), Sp. 30. 

11 Jastrow (1902)*, S. 59 f. 
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3. Parität statt Klassenkampf in der Arbeitsvermittlung 
 
Am 15. November 1918 schlossen die deutschen Arbeitgeberverbände 
und Gewerkschaften ihren historischen „Burgfrieden“.1 Die wichtigsten 
Grundsätze ihres Vertrages - auch „Zentralarbeitsgemeinschaft“ oder 
„Stinnes-Legien Abkommen“ genannt2 - fanden Eingang in die Weimarer 
Verfassung und prägen bis heute die Wirtschafts- und Sozialordnung 
unseres Staates. 
 
Wie kam es zu dieser „Magna Charta“?3  
Der für Deutschland verlorene Weltkrieg, die Rückführung von über sie-
ben Millionen Soldaten und die Umstellung der Kriegswirtschaft ließen 
Arbeitslosigkeit, Elend und Not erwarten, die Arbeitgeber, Gewerkschaf-
ten und Staat nur gemeinsam verhindern oder lindern konnten. 
Außerdem wollten Arbeitgeber und Gewerkschaften die umgehende 
Aufhebung der bürokratischen kriegswirtschaftlichen Regelungen errei-
chen und die bei der Demobilmachung wichtigsten Positionen selbst 
paritätisch besetzen. 
 
Soldatenaufstände und soziale Unruhen in vielen Städten des Reiches 
machten eine Revolution nach sowjet-russischem Muster immer wahr-
scheinlicher. Daher anerkannten auch bisher feindlich gesinnte 
Arbeitgeber die Gewerkschaften „als berufene Vertreter der Arbeiter-
schaft“ und stimmten für Jahrzehnte alte Forderungen der Arbeiter-
bewegung wie Koalitionsfreiheit, Tarifautonomie, Schlichtungsverfahren, 
betriebliche Mitbestimmung und Achtstunden-Tag. Dafür leisteten die 
Gewerkschaften den „Verzicht auf eine sozialistische Umgestaltung der 
Wirtschaftsordnung“.4 
Die neue Reichsregierung gab dem Abkommen „den Charakter einer 
Proklamation staatsrechtlichen Ranges“,5 indem sie es im Reichsanzei-
ger veröffentlichte6 und selbst einzelne Punkte unverzüglich in Ver-
ordnungen umsetzte. 
 
Auch für die Entwicklung der öffentlichen Arbeitsvermittlung war diese 
Vereinbarung von großer Bedeutung. Hatten doch die Arbeitsnachweise 
der Arbeitgeber und der Gewerkschaften bis dahin mehr Klassenkampf 
als unparteiische Arbeitsvermittlung betrieben. Der 5. Punkt der Verein-
barung sah eine „Gemeinsame Regelung und paritätische Verwal-
tung des Arbeitsnachweises“ vor. Er war bei den vorangegangenen 
Verhandlungen unstrittig, auch weil man von einer baldigen gesetzlichen 
Regelung ausging.7 Gemeinsame Einrichtungen von Arbeitgebern und 
Gewerkschaften gab es zwar schon, sie hatten aber bis dahin nur gerin-
ge Bedeutung gewonnen.8 
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Die Entwicklung ging jedoch in Richtung kommunaler Arbeitsnachwei-
se. In diesen Punkt stimmten der VDA und die Gewerkschaften seit 
Kriegsbeginn überein.9 Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die kommunalen 
Arbeitsnachweise schon einen Anteil von über 70 Prozent an allen nicht-
gewerbsmäßigen Vermittlungen erreicht.10 
Am 09. Dezember 1918 gab daher das Reichsamt für wirtschaftliche 
Demobilmachung die „Anordnung über Arbeitsnachweise“ heraus, 
nach der die Länder die Gemeinden verpflichten konnten, öffentliche un-
parteiische Arbeitsnachweise mit paritätischer Beteiligung der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer zu errichten und auszubauen.11 Diese Möglich-
keit nahmen die meisten Länder unmittelbar wahr. Schließlich schrieb 
das Arbeitsnachweisgesetz vom 22. Juli 1922 für jede Gemeinde 
zwingend einen öffentlichen, d. h. kommunalen Arbeitsnachweis vor.12 
Das Gesetz nahm den dreistufigen Aufbau der späteren Reichsanstalt 
vorweg: kommunale Arbeitsnachweisämter (später Arbeitsämter), Lan-
desämter für Arbeitsvermittlung (Landesarbeitsämter) als Landesbehör-
den und das Reichsamt für Arbeitsvermittlung (Hauptstelle) als Reichs-
behörde. 
 
Die anderen Vermittlungseinrichtungen konnten sich den kommunalen 
anschließen. Gewerbsmäßige Vermittler mussten dagegen bis zum 31. 
Dezember 1930 ihre Arbeit einstellen, nur die sozialen und berufsständi-
schen Verbände durften unbeschränkt weiter für ihre Klientel ver-
mitteln.13 
Das Gesetz legte auch die Grundsätze fest, nach denen die Arbeitsäm-
ter noch heute vermitteln: unentgeltlich, unparteiisch, nach dem Eig-
nungsprinzip, aber auch nach sozialen Gesichtspunkten, neutral und un-
ter Berücksichtigung der tariflichen Bestimmungen.14 
 
Diese Entwicklung war im Übrigen nicht auf Deutschland beschränkt: Mit 
dem Washingtoner Übereinkommen über die Arbeitslosigkeit vom 28. 
November 1919 hatte die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) im 
Artikel 2 festgelegt, dass jeder Staat ein unentgeltliches System öffentli-
cher Arbeitsnachweise mit einer Zentralbehörde und mit Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerausschüssen errichten muss. Darüber hinaus hatte sie 
empfohlen, die gewerbsmäßige Stellenvermittlung abzuschaffen.15 
 
 
Abbildungen: 15, 16, 22 
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Die Internationale Vereinigung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hatte 
schon 1913 folgende Grundsätze für ein öffentliches Arbeitsnachweissystem auf-
gestellt:  
1. „Systematische Organisierung der öffentlichen Arbeitsnachweise mit territorialer 

Gliederung (Orts-, Bezirks-, Landes-Arbeitsnachweise) und Berücksichtigung 
der beruflichen Interessen (Berufslisten, Fachabteilungen usw. );  

2. Einheitliche Technik in der Geschäftsführung bei Verwertung aller modernen 
Verkehrsmittel (Telephon, Telegraph, Post, Eisenbahn); 

3. Völlige Unparteilichkeit bei der Stellenvermittlung und der Verwaltung; 
4. Gebührenfreiheit für Arbeitsuchende; 
5. Planmäßige Regelung des Arbeitsmarkts einschl. der Arbeiterwanderungen 

(nach einheitlichen Grundsätzen unter Leitung der Zentrale: fortlaufende Ar-
beitsmarktstatistik); 

6. Kosten zu Lasten der Gemeinden (für Orts-Arbeitsnachweise), der Bezirke (für 
Bezirks-Arbeitsnachweise) und des Staates (für die Zentrale und etwaige Sub-
ventionen).“ 

Zur Durchführung dieser Reformen wünschte man „die Mitwirkung der staatlichen 
Verwaltung bzw. Gesetzgebung), in: RABl Nr. 10/1913, S. 763. 
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4. Der lange Weg zu einer verlässlichen Statistik 
 

„In dem Stadium, in welchem die Entwicklung der 
Arbeitsnachweise sich gegenwärtig befindet, ist 
leider der Werth des statistischen Materials nur 
ein sehr beschränkter“.  

 
Es sollte noch über dreißig Jahre dauern, bis dieser 1898 festgestellte 
Mangel behoben war.1 
 
Ein Jahr zuvor hatte Ignaz Jastrow privat begonnen, die ihm freiwillig 
von den öffentlichen Arbeitsnachweisen gemeldeten „offenen Stellen, 
Arbeitsuchenden und besetzten Stellen“ in seiner Zeitschrift „Der Ar-
beitsmarkt“ zu veröffentlichen.2 Zwar stieg im Laufe der Zeit die Zahl der 
sich beteiligenden Arbeitsnachweise von 22 kontinuierlich auf über 133 
im Jahr 1902 an, von einer umfassenden Erhebung konnte jedoch lange 
nicht die Rede sein.3 Neben der Quantität mangelte es auch an der Qua-
lität: zu uneinheitlich waren die begrifflichen Abgrenzungen sowie die 
angewandten Erhebungsmethoden. Der 1898 gegründete Verband 
Deutscher Arbeitsnachweise sah daher im Ausbau eines reichsweiten 
Netzes öffentlicher Arbeitsnachweise eine wesentliche Voraussetzung 
für eine aussagekräftige und „einheitliche Reichsarbeitsmarktstatistik“.4 
 
Es gab zu dieser Zeit noch einige andere Ansätze, sich Informationen 
über die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Beschäftigung 
zu verschaffen: 
 

1. Auf Anregung von Jastrow begannen einzelne Krankenkassen, 
die monatlichen Veränderungen in der Zahl ihrer beitragszahlen-
den Mitglieder, d. h. der beschäftigten Arbeitnehmer, zu erfassen. 
1902 beteiligten sich schon 800 Krankenkassen mit 1,5 Millionen 
Mitgliedern. Aus dieser Erhebung entwickelte sich dann die heuti-
ge Beschäftigtenstatistik.5 

 
2. Ähnlich stellten einzelne Rentenversicherungsträger über die 

monatlichen Verkaufserlöse der Renten-Marken an die beitrags-
pflichtigen Arbeitnehmer die Schwankungen in ihrem Mitglieder-
bestand und somit indirekt die Zahl der Arbeitslosen fest.6 

 
3. Einzelne Bundesstaaten und Städte führten unkoordiniert, zu-

meist einmalig, nach unterschiedlichen, auch umstrittenen Metho-
den Arbeitslosenzählungen durch, die jedoch für eine reichsweite 
Analyse wenig hergaben.7 



 

  32

 
4. Das Reich selbst zählte nur zwei Mal die Arbeitslosen, und zwar 

im Sommer und Winter 1895 bei der Volks- und Berufszählung.8 
 
5. Bis 1927 lieferten die Gewerkschaften die wichtigsten Daten 

über die Arbeitslosigkeit, da sie regelmäßig ihre arbeitslosen Mit-
glieder zählten. Aber auch diese Zahlen waren weder vollständig 
noch repräsentativ, weil der Organisationsgrad der Arbeiter bei 
maximal 30 Prozent lag.9 

 
Im Jahre 1903 übernahm das Kaiserliche Statistische Reichsamt die 
von Jastrow eingeführte monatliche Berichterstattung über die Meldun-
gen der Arbeitsnachweise und Krankenkassen und publizierte die 
Ergebnisse in dem eigens dafür gegründeten „Reichs-Arbeitsblatt“.10 
Zuvor hatte der Verband Deutscher Arbeitsnachweise mit dem Reich-
samt einheitliche Grundsätze für die Statistik ausgearbeitet.11 Die Zahl 
der - weiterhin freiwillig - berichtenden Stellen erreichte 1912 bei den Ar-
beitsnachweisen den Stand von zirka 900. Bei den Krankenkassen 
waren Anfang 1907 schon etwa 42 Prozent aller 10,4 Millionen Arbeit-
nehmer in die Meldungen einbezogen.12 
 
Die am 26. Mai 1915 für die nichtgewerbsmäßigen Arbeitsnachweise 
eingeführte Meldepflicht lieferte ebenfalls keine umfassenden Daten, da 
man dabei nur die Arbeiter-Vermittlungen zählen ließ.13 
 
Die Situation verbesserte sich erst nach dem Krieg mit dem Ausbau der 
kommunalen Arbeitsnachweise. § 2 der am 05. Mai 1920 erlassenen 
Verordnung über die Errichtung eines Reichsamt für Arbeitsvermitt-
lung legte als erste (!) Aufgabe fest:  
 

„Die Beobachtung des Arbeitsmarktes und die Herausgabe lau-
fender Veröffentlichungen über seine Lage (Reichs-Arbeitsblatt, 
Arbeitsmarkt-Anzeiger) zwecks Anbahnung eines Ausgleichs von 
Angebot und Nachfrage zwischen verschiedenen Gebieten und 
Berufen“.14 

 
Das Arbeitsnachweisgesetz von 1922 brachte einen weiteren Fort-
schritt: Der Präsident des Reichsamtes für Arbeitsvermittlung 
verpflichtete alle nicht gewerbsmäßigen Arbeitsnachweise, jeden Monat 
nach vorgegebenem Muster ihrem Landesamt für Arbeitsvermittlung zu 
berichten.15 Auch mussten jetzt die öffentlichen Arbeitsnachweise zum 
15. August jeden Jahres über die Ergebnisse ihrer Berufsberatung und 
Lehrstellenvermittlung Bericht erstatten.16 
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Erst das AVAVG von 1927, das die nach dem Versicherungsprinzip ge-
währte Arbeitslosenunterstützung brachte, ermöglichte auch eine 
regelmäßige und relativ vollständige Zählung der Arbeitslosen sowie der 
beschäftigten Arbeitnehmer. Denn nun verpflichtete die Reichsanstalt 
alle Krankenkassen, ihr monatlich den Mitgliederstand mitzuteilen.17 
Seit 1929 haben wir - mit Ausnahme der Nachkriegsjahre - umfassende 
und differenzierte Datenreihen sowie Berichte über den Arbeitsmarkt, die 
Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit. 
 
 
Abbildungen: 1, 7  
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5. Von der Kriegswohlfahrtspflege zur Arbeitslosenversi-
cherung 

 
„Die Durchführung der Arbeitslosenversicherung (ist) 
im innigsten Anschluss an die Organisation des Ar-
beitsnachweises nicht nur möglich, sondern geradezu 
notwendig. Denn nur der Arbeitsnachweis bietet die 
Unterlagen für die Beurteilung der Frage, ob im kon-
kreten Fall tatsächlich Arbeitslosigkeit vorliegt.“1 

 
Nach genau 25 Jahren verwirklichte der Reichstag mit dem AVAVG die-
se Forderung des Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Arbeits-
nachweise, Richard Freund, von 1902. Abgesehen davon, dass zu 
diesem Zeitpunkt ein ausgebautes Arbeitsnachweisnetz fehlte, lehnten 
Politik und Wirtschaft mehrfach eine Arbeitslosenversicherung vehement 
ab.2 
 
Um 1900 gab es vier wesentliche Formen einer Arbeitslosenunterstüt-
zung: 
 

1. Einzelne Städte richteten für ihre Arbeitslosen Unterstützungs-
kassen ein, speziell bei hoher Arbeitslosigkeit im Winter.3 

 
2. Die Gewerkschaften sahen lange Zeit eine Arbeitslosenunter-

stützung als ihre eigene Aufgabe an; sie sollte auch als 
Kampfmittel gegen die Arbeitgeber dienen. 1903 zahlten von 61 
Verbänden 34 an ihre Mitglieder eine Unterstützung aus, wobei 
sich die Voraussetzungen und Leistungen deutlich unterschie-
den.4 Die Gewerkschaften waren daher lange gegen eine 
staatliche Versicherung. Nachdem sie aber erfahren mussten, 
dass sie bei anhaltender Arbeitslosigkeit finanziell überfordert wa-
ren, schlossen sie sich den Befürwortern - seit 1902 auch die 
Sozialdemokraten - einer gesetzlichen, von den Arbeitern mitver-
walteten Arbeitslosenversicherung an. 

 
3. Eine besondere Variante bot das auch von einigen deutschen 

Städten übernommene Modell der belgischen Stadt Gent, die ge-
werkschaftliche Arbeitslosenkassen finanziell unterstützte und so 
die Arbeiter dazu brachte, durch Beitragszahlung selbst gegen 
Arbeitslosigkeit vorzusorgen.5 

 
4. Auch besaßen einzelne Arbeitgeber für ihre Beschäftigten Ar-

beitslosenunterstützungskassen.6 
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Noch im Spätherbst 1913 erklärten die Arbeitgeber die Einführung einer 
staatlichen Arbeitslosenversicherung für „unberechtigt und unbegründet“7 
und die Reichsregierung für „jedenfalls zurzeit nicht spruchreif und nicht 
durchführbar“.8 Zu Kriegsbeginn sah sich die Regierung jedoch infolge 
der - vorübergehend - hohen Arbeitslosigkeit zum Handeln gezwungen: 
Ab Januar 1915 unterstützten das Reich und die Bundesstaaten die 
Gemeinden, die im Rahmen der Kriegswohlfahrtspflege an bedürftige 
und arbeitswillige Ortseinwohner eine „Erwerbslosenfürsorge“ - ohne 
Rechtsanspruch - zahlten, und zwar „außerhalb der Armenpflege“.9 
 
Am Ende des Krieges hatten schließlich die politischen Kräfte die Mehr-
heit, die alsbald eine Arbeitslosenversicherung einführen wollten. Zur 
Linderung der erwarteten hohen Arbeitslosigkeit beschloss das Reichs-
demobilmachungsamt am 13. November 1918 - als vorläufige Regelung 
- die Verordnung über Erwerbslosenfürsorge.10 Das Reich trug die 
Hälfte, der jeweilige Bundesstaat ein Drittel der Ausgaben. Die Gemein-
den, anfangs aber auch andere Organisationen wie die Gewerkschaften, 
zahlten die Unterstützung aus. Die Leistungen durften weiterhin „nicht 
den Rechtscharakter der Armenpflege“ haben und setzten Bedürftigkeit 
sowie Arbeitsfähigkeit und -willigkeit voraus. Bis zur Verabschiedung des 
AVAVG erfuhr die Verordnung viele Änderungen.11 Am 15. Januar 1920 
erhielt § 3 den Zusatz:  
 

„Das Ziel dieser Fürsorge ist im einzelnen Falle die Beendigung 
der Erwerbslosigkeit durch die Aufnahme von Arbeit. Nur insoweit 
dieses Ziel nicht e rreicht werden kann, sind Unterstützungen (...) 
zu gewähren.“12  

 
Ein Berufs- oder Ortswechsel war den Arbeitslosen bereits ein Jahr zu-
vor zugemutet worden.13 
 
Der erste Gesetzentwurf scheiterte auch an der Organisationsfrage. 
Die Arbeitslosenversicherung sollte sich den Krankenkassen anschlie-
ßen, die Arbeitsnachweisämter hätten nur gutachterliche Stellungnahme 
abgeben müssen. Die Mehrheit der Experten und Politiker sah aber eine 
Vereinigung mit dem öffentlichen Arbeitsnachweis (Arbeitsamt) als 
zweckmäßiger an, zumal nach dem Arbeitsnachweisgesetz die Kommu-
nen bereits beide Aufgaben durchführten.14 Mit der Verordnung vom 16. 
Februar 1924 erhielt der Vorsitzende des öffentlichen Arbeitsnachweises 
sodann die Befugnis, über einen Antrag zu entscheiden.15  
Es gab jedoch von Anfang an auch Kritik an dieser Lösung: Wegen der 
ständigen Kontrolle könne der Arbeitsnachweis auf die Dauer nicht das 
„Vertrauen der Arbeitsuchenden“ haben, „wenn er zum Anpeitscher zur 
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Arbeit wird“, und „die Vermittlung der Arbeitswilligen (würde) unmöglich 
gemacht, die Arbeitgeber vom Arbeitsnachweis abgeschreckt" werden.16 
Da das Reich sich bald nicht mehr in der Lage sah, die Erwerbslosenfür-
sorge mitzufinanzieren, führte die Reichsregierung im Oktober 1923 
vorab die Beitragszahlung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein, 
ohne allerdings die Bedürftigkeitsprüfung abzuschaffen.17 Wegen der 
anhaltenden Wirtschaftskrisen ergänzte man die Leistungen (zeitweise) 
durch eine Kurzarbeiterfürsorge18, ab November 1926 noch durch eine 
Krisenfürsorge für die Arbeitslosen, deren Anspruch auf Erwerbslosen-
unterstützung erschöpft war.19 
 
Schließlich erhielten die Arbeitslosen mit dem AVAVG ab Oktober 1927 
einen Rechtsanspruch auf Arbeitslosenunterstützung - ohne Bedürftig-
keitsprüfung - für in der Regel 26 Wochen nach einer 
beitragspflichtigen Beschäftigung von 26 Wochen innerhalb der letzten 
12 Monate; der Beitragsatz lag bei 3 Prozent. Die Krisenunterstützung 
(heutige Arbeitslosenhilfe) finanzierten zu vier Fünftel das Reich und zu 
einem Fünftel die Gemeinden. 
Abgesehen von den einschneidenden Sparmaßnahmen während der 
Weltwirtschaftskrise erfuhr die Arbeitslosenversicherung20 erst in der NS-
Zeit eine tief greifende Änderung: Ab September 1939 (Kriegsbeginn) 
erhielten nur noch bedürftige Arbeitslose die Unterstützung; an der Bei-
tragspflicht und am Beitragssatz von 6,5 Prozent hielt man trotz 
leergefegtem Arbeitsmarkt fest.21 
 
 
Abbildung: 12 
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6. Notstandsarbeiten: Immer umstritten, doch unverzicht-
bar 

 
„Arbeit, auch Notstandsarbeit, ist besser als Geld, als 
Unterstützungen, die nie wesentlich über das Existenz-
minimum hinausgehen können, die den 
arbeitsgewohnten Menschen einem Zustande wirtschaft-
licher Unsicherheit, untätigen und hilfslosen Abwartens 
ausliefern und ihn damit, insbesondere bei längerem 
Zeitablauf, wirtschaftlich, gesundheitlich und moralisch 
gefährden.“1 

 
Am 27. Oktober 1919 erging zum ersten Mal eine Verordnung, nach der 
das Reich den Gemeinden finanzielle Zuschüsse gewähren konnte für 
Maßnahmen, „die geeignet sind, den Abbau der Erwerbslosenfürsorge 
zu fördern“.2 Die Notstandsarbeit hieß in der Verordnung „produktive“, 
im Unterschied zur nur „unterstützenden“ Erwerbslosenfürsorge.3 Der 
Verordnung vorausgegangen war im November 1918 eine Geldzahlung 
des Reichsdemobilmachungsamtes für die zusätzliche Beschäftigung 
von etwa 300.000 Arbeitern.4 
 
Vor dem Ersten Weltkrieg hatten einige Städte in Krisenzeiten und im 
Winter mit eigenen Mitteln Hilfen dieser Art eingerichtet.5 Schon damals 
diskutierte man kontrovers die Vorteile und Nachteile dieser Unterstüt-
zung.6 
 
Mit der Verordnung vom 05. Mai 1920 erhielt das Reichsamt für Ar-
beitsvermittlung auch die Zuständigkeit für diesen Bereich:  
 

„5. Die Durchführung der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit (...) von Reichs wegen getroffen werden (produk-
tive Erwerbslosenfürsorge)“.7 

 
Nach den ersten Ausführungsbestimmungen des Reichsarbeitsminis-
ters vom 10. Januar 1920 sollten die Maßnahmen in erster Linie „dem 
Neubau des Wirtschaftslebens dienen“ und von „volkswirtschaftlichem 
Wert“ sein. Nicht in Frage kamen Maßnahmen, die „auch ohne Förde-
rung ergriffen“ wurden. Die Zuschüsse sollten den in der Erwerbs-
losenunterstützung ersparten Betrag nicht übersteigen. Nur bei öffent-
lichen Arbeitsnachweisen geführte Arbeitslose durften einbezogen 
werden, wobei sie weiterhin der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen 
mussten. Außerdem sollte „die Entlohnung der Arbeitsleistung angepasst 
werden (Akkord- oder Prämiensystem)“.8 
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Allein bis zum 20. Februar 1923 förderte das Reich mit knapp 2 Milliar-
den Mark über 2.000 Maßnahmen, in denen etwa 69 Millionen 
Arbeitertagewerke geleistet wurden. Schwerpunkte waren Straßenbau, 
Meliorationen, Fluss- und Kanalbauten, Kanalisationsarbeiten und Hoch-
bauwesen.9 
 
Am 17. November 1923 erhielt die Verordnung eine neue Zielbestim-
mung: Man wollte nur noch Arbeiten fördern, die die Menge ein-
heimischer Nahrungsmittel, Rohstoffe und Betriebsstoffe vermehrten so-
wie in hohem Maße menschliche Arbeitskraft beanspruchten und in 
geringem Maße sachlichen Aufwand verbrauchten. Außerdem sollten sie 
auf Dauer eine günstigere Verteilung der Arbeitskräfte herbeiführen oder 
neue Arbeitsgelegenheit schaffen, vor allem den Übergang großstädti-
scher Arbeitskräfte in ein ländliches Arbeitsverhältnis unterstützen 
(Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft). 
 
Es gab nun zwei Förderungen:  
 

1. Die „kleinen Notstandsarbeiten“ bewilligten und finanzierten die 
Gemeinde und der Verwaltungsausschuss des öffentlichen Ar-
beitsnachweises (Arbeitsamtes) allein.  

 
2. Bei den „großen“ finanzierten das Reich und die Länder über Dar-

lehen und Zuschüsse mit. Diese Hilfen setzten eine über-
durchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit in der Region voraus und 
Maßnahmen mit mindestens 2000 Tagewerken. Die Notstandsar-
beiter erhielten neben möglichen Zuschlägen nur ihre Erwerbs-
losenunterstützung.10 

 
Mit den neuen Bestimmungen vom 30. April 1925 galt die Beschäftigung 
wieder als sozialversicherungspflichtig, und ab einer bestimmten Grö-
ßenordnung musste das Reichsamt für Arbeitsvermittlung die Maß-
nahme bewilligen.11 
 
Der § 139 des AVAVG von 1927 vereinigte dann „die Summe der Erfah-
rungen, die im Laufe der Jahre in der produktiven Erwerbslosenfürsorge 
gemacht worden sind“. Die Notstandsarbeit hieß nun „wertschaffende 
Arbeitslosenfürsorge“. Sie sollte nur noch „ein Mittel zur vorüberge-
henden Beendigung der Arbeitslosigkeit“ und weniger eine Maßnahme 
zur Wirtschaftsförderung sein, wobei man vor allem Langzeitarbeitslose 
und Bezieher der Krisenunterstützung einbeziehen wollte. Ihre gesell-
schaftspolitische Funktion lag vorrangig in der „Erhaltung der Arbeitskraft 
in körperlicher und sittlicher Beziehung, Prüfung des Arbeitswillens, 
volkswirtschaftlichen Nutzbarmachung der Arbeitskraft“.12 Am 28. März 
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1928 beschloss der Verwaltungsrat der Reichsanstalt die Richtlinien 
über die Grundförderung und am 29. März 1928 der Reichsarbeitsminis-
ter die Verordnung über die verstärkte Förderung.13 
 
Bis Ende 1929 fanden dank der Notstandsarbeiten jährlich etwa 250.000 
Menschen eine Beschäftigung für zumeist 3-4 Monate.14 
 
 
Abbildungen: 17, 18 
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7. Die Berufsberatung wird Aufgabe der Arbeitsverwaltung 
 

„Mit der Einbeziehung der Berufsberatung in die ö f-
fentlichen Aufgaben und durch ihre Regelung im 
Arbeitsnachweisgesetz ist der Streit, wer die Be-
rufsberatung in der Hand haben soll, zugunsten der 
Arbeitsnachweise entschieden.“1 

 
Wie die Beispiele anderer Staaten zeigen, kann die öffentliche Berufsbe-
ratung auch Teil des Schulsystems oder eine eigenständige Institution 
sein. In Deutschland zeichnete sich früh eine Verbindung mit dem Ar-
beitsnachweis (Arbeitsamt) ab. Ignaz Jastrow erklärte 1902 „die 
Lehrlingsvermittlung als ein Grenzgebiet zwischen der Arbeitsnachweis-
Verwaltung und der Verwaltung von Erziehung und Unterricht“.2 So führ-
ten manche kommunalen Arbeitsnachweise schon vor dem Ersten 
Weltkrieg in vorbildlicher Weise Lehrstellenvermittlung und Schulabgän-
gerberatung durch. Im Jahr 1906 erklärte ein Fachmann, das städtische 
Arbeitsamt München sei eine „in ihrer Art mustergültige Einrichtung“: Die 
Schulen würden „Hand in Hand“ mit dem Arbeitsamt zusammenarbeiten 
und die Betriebe ihm die Mehrzahl ihrer Lehrstellen melden.3 Das Städti-
sche Arbeitsamt Pforzheim vermittelte im Jahr 1912 534 Lehrstellen und 
veranstaltete mit der Schule Elternabende.4 Andere Ämter kooperierten 
mit dem für die Entwicklung der deutschen Berufsberatung wichtigen 
„Kartell der Auskunftsstellen für Frauenberufe“.5 
 
Wie bei der Arbeitsvermittlung erfolgte die entscheidende Weichenstel-
lung während des Weltkrieges. Anfang 1917 wurden bei jeder 
Hilfsdienstmeldestelle (das war der geeignetste Arbeitsnachweis im 
Bezirk) eine Berufsberatung angeschlossen für Personen, die einen 
neuen Beruf aufnehmen wollten.6 Der Deutsche Handwerks- und Ge-
werbekammertag empfahl im Sommer desselben Jahres, die Lehr-
stellenzentralen eventuell an die Provinzial- und Landesverbände der 
öffentlichen Arbeitsnachweise anzulehnen.7 Den zukunftweisenden 
Schritt vollzog dann Bayern am 18. Dezember 1917 mit einem umfas-
senden Erlass, in dem unter anderem festgelegt war:  
„Im Anschluss an die Arbeitsämter und wenn möglich unter Eingliede-
rung in diese sind von den Gemeinden nach Maßgabe des Bedürfnisses 
Berufsberatungsstellen für Jugendliche einzurichten.“8  
Josephine Levy-Rathenau („Sie schuf den Gedanken der Berufsbera-
tung“9) lobte diesen Erlass fast überschwänglich: Das Ministerium habe 
„sich damit den wärmsten Dank aller in der Berufsberatungsarbeit Ste-
henden verdient“.10 
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Zur selben Zeit hatte der Verband Deutscher Arbeitsnachweise - nach 
Aufforderung des Reichskanzlers - im Sommer 1918 „Leitsätze betref-
fend Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung“ formuliert. Darin 
verlangte er eine baldige Zentralisation unter Trägerschaft der Gemein-
den, und zwar „meist in Anlehnung an die bestehende Organisation der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung“. Außerdem seien bei allen größeren Ar-
beitsnachweisen „besondere Abteilungen für Jugendliche“ einzurichten.11 
 
§ 4 der Anordnung über Arbeitsnachweise vom 09. Dezember 1918 
ermächtigte dann die Bundesstaaten, ihre Gemeinden oder Gemeinde-
verbände zu verpflichten, „Einrichtungen für eine allgemeine 
gemeinnützige Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung, insonderheit 
in Verbindung mit öffentlichen unparteiischen Arbeitsnachweisen zu 
schaffen“.12 Die Formulierung folgte der Politik der preußischen Regie-
rung, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht beabsichtigte, „den 
Arbeitsnachweis ohne weiteres zum Berufsamte zu machen“.13 Denn der 
von Preußen am 18. März 1919 herausgegebene Erlass ließ die Frage 
der Zugehörigkeit der Berufsämter und Provinzialberufsämter offen: So-
weit „gut ausgebaute öffentliche Arbeitsnachweise vorhanden sind, ist 
die Berufsberatung in der Regel mit diesen als selbständige Einrichtung 
zu verbinden“. Der Erlass ließ aber auch die Integration in Einrichtungen 
der Jugendpflege oder die Errichtung selbständiger Stellen zu.14 Hin-
sichtlich der Schule hatte man jedoch schon vorher klar gestellt, dass sie 
„sich auf eine vorberatende und vorbereitende Tätigkeit beschränken 
möge“.15 
 
Mit der Verordnung vom 05. Mai 1920 erhielt das Reichsamt für Ar-
beitsvermittlung auch als Aufgabe:  
 

„4. Im Einvernehmen mit den obersten Landesbehörden die Auf-
sicht über alle Einrichtungen, die zur Berufsberatung und 
Lehrstellenvermittlung unterhalten werden“.16  

 
Daraufhin löste sich am 04. Oktober 1921 das im Jahr 1911 gegründete 
„Kartell der Auskunftsstellen für Frauenberufe“ auf, da „dessen organisa-
torische Ziele erfüllt sind und an dessen Stelle jetzt Landes- und 
Provinzialberufsämter treten“.17 
 
§ 2 des Arbeitsnachweisgesetzes vom 22. Juli 1922 verpflichtete die 
Arbeitsnachweisämter nicht, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung 
zu betreiben. Es war im Gesetzgebungsverfahren noch strittig geblieben, 
ob die Berufsberatung zu deren Aufgabenkreis gehören solle. Das Ge-
setz erlaubte daher grundsätzlich die Fortführung der bisher auf diesem 
Gebiet tätigen Einrichtungen.18 Es enthielt allerdings Rahmenvorschrif-



 

  48

ten, die das Reichsamt für Arbeitsvermittlung durch allgemeine Grund-
sätze und allgemeine Bestimmungen auszufüllen hatte.19 Diese erließ 
das Reichsamt am 12. Mai 1923 und versuchte so, die Berufsberatung 
innerhalb und außerhalb der Arbeitsnachweisämter auf ein einheitliches 
Niveau zu bringen.20 
 
Erst mit dem AVAVG bestimmte der Reichstag 1927 die Berufsberatung 
zur dritten gesetzlichen Pflichtaufgabe der Reichsanstalt und verbot 
umgehend deren gewerbsmäßige Durchführung.21 
Von 1922/23 bis 1926/27 war die Zahl der Ratsuchenden der Berufsbe-
ratung bei den öffentlichen Arbeitsnachweisen von 235.000 auf 426.000 
angestiegen. Die Reichsanstalt stellte daher zu Recht fest:  
 

„Die Berufsberatung erfreut sich des zunehmenden Vertrauens 
weiterer Bevölkerungskreise.“22 

 
 
Abbildungen: 3, 14, 16, 17, 19, 20, 21 
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8. Ein primärer Auftrag: Regulierung der Ausländerbe-
schäftigung 

 
„So weit sei aber bisher noch kein Staat gegangen, dass er 
jede Einwanderung fremder, ausländischer Arbeitskräfte un-
tersagt oder von seiner ausdrücklichen Zustimmung 
abhängig gemacht hätte. (...) Die Einführung derartiger Be-
schränkungen (...) stehe in der Tat auch im Widerspruch mit 
allen seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Gesetz-
gebung der großen Kulturstaaten eingeführten Grund-
sätzen.“ 

 
In der Sitzung des Reichstagsausschusses für Handel und Gewerbe im 
Mai 1917 ging der Vertreter des Reichsamtes des Innern auch von ei-
nem „erheblichen Mangel an Arbeitern nach Friedensschluss aus.“1 
 
Dem Gedanken der internationalen Solidarität durchaus verbunden, hat-
ten sich die Vertreter der Sozialdemokraten und Gewerkschaften schon 
vor dem Krieg für die Regulierung der Ausländerbeschäftigung stark ge-
macht, und zwar mit drei Zielen:  
 

1. Beschäftigung von Ausländern nur dann, wenn keine einheimi-
schen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen („Inländerprimat“), 

 
2. gleicher sozialer Schutz und Lohn für In- und Ausländer (kein 

„Lohndumping“), 
 
3. paritätische Beteiligung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in 

den Entscheidungsgremien.2 
 
Im Sommer 1918 beschäftigte die deutsche Wirtschaft über zwei Millio-
nen Ausländer: rund eine Million Kriegsgefangene und ebenso viele 
freiwillige oder zwangsrekrutierte Zivilkräfte.3 Der Verband Deutscher Ar-
beitsnachweise hatte sich ebenfalls schon bald in die Diskussion 
eingebracht und erreicht, dass die Arbeitsnachweisverbände (die späte-
ren Landesämter für Arbeitsvermittlung) bei der Unterbringung aus-
ländischer Arbeitskräfte stärker einbezogen wurden. Im Frühjahr 1918 
forderte er von den Reichsbehörden, künftig bei der Prüfung des Bedarfs 
an ausländischen Arbeitskräften die Arbeitsnachweisverbände stärker 
gutachterlich zu hören.4 
Die hohe Arbeitslosigkeit nach dem Krieg veranlasste die Demobilma-
chungsbehörden, die Ausländerbeschäftigung zu beschränken. Zuerst 
wurden die in der Industrie Beschäftigten zurückgeschickt und die Gren-
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zen für Zuwanderungswillige gesperrt.5 Da trotz der allgemeinen Arbeits-
losigkeit die Landwirtschaft weiter unter Arbeitskräftemangel litt („Leute-
not“), ließ man hier Ausnahmen zu.6 
 
Mit der Verordnung vom 05. Mai 1920 erhielt das Reichsamt für Ar-
beitsvermittlung die Aufgabe:  
 

„3. Die Regelung der Anwerbung und Vermittlung ausländischer 
Arbeitnehmer“.7  

 
Daher wiesen das Reichsarbeitsministerium und die Deutsche Arbei-
terzentrale, die seit 1907 für die Anwerbung zuständig war, die 
Landwirtschaftskammern an, stärker mit den Landesämtern für Arbeits-
vermittlung zusammenzuarbeiten. Diese hatten bei fehlendem Bedürfnis 
eine Zuzugsbewilligung abzulehnen. Es sollten zunächst „die wirklich 
brauchbaren und arbeitswilligen einheimischen Arbeitslosen der Land-
wirtschaft zugeführt“ werden.8 Weitere Erlasse machten die Beschäf-
tigung ausländischer Arbeiter mehr und mehr von der Genehmigung 
durch das zuständige Landesamt abhängig. Die Zahl der zugelassenen 
Landarbeiter wurde darüber hinaus jährlich kontingentiert.9 
 
Im Aufgabenkatalog des Arbeitsnachweisgesetzes für das Reichsamt 
hieß es dazu:  
 

„Ferner liegt es ihm ob, im E invernehmen mit den obersten Lan-
desbehörden die Anwerbung, Vermittlung und Beschäftigung 
ausländischer Arbeitnehmer zu regeln und zu überwachen.“10  

 
Auf dieser Grundlage erließ der Präsident des Reichsamtes zwei Ver-
ordnungen: 
 

1. Am 19. Oktober 1922 die Verordnung über die Anwerbung und 
Vermittlung ausländischer Landarbeiter: Nach ihr durfte grund-
sätzlich nur noch die Deutsche Arbeiterzentrale ausländische 
Arbeitskräfte anwerben und vermitteln. Sie stellte für die Arbeiter 
auch die Legitimationskarten aus. Die Anwerbung und Vermittlung 
war nur für Betriebe gestattet, denen das Landesamt für Arbeits-
vermittlung eine Genehmigung erteilt hatte.11 

 
2. Am 02. Januar 1923 die Verordnung über die Einstellung und 

Beschäftigung ausländischer Arbeiter. Nach § 1 durften aus-
ländische Arbeiter nur in Arbeitsstellen eingestellt und beschäftigt 
werden, für die das Landesamt für Arbeitsvermittlung oder der von 
ihm beauftragte öffentliche Arbeitsnachweis die Beschäftigung 
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genehmigt hatte. Ein paritätisch besetzter Ausschuss prüfte den 
Antrag, soweit die Person nicht einen „Befreiungsschein“ besaß.12 

 
Den vorläufigen Abschluss der Rechtsentwicklung und eine Zusammen-
fassung beider Verordnungen brachte die Verordnung über aus-
ländische Arbeitnehmer vom 23. Januar 1933.13 Friedrich Syrup erließ 
sie in seiner (vorübergehenden) Funktion als Reichsarbeitsminister in 
der letzten Regierung vor Hitler.14 Neu war unter anderem, dass neben 
der Beschäftigungsgenehmigung des Betriebes der Arbeitnehmer eine 
Arbeitserlaubnis benötigte. Diese erteilte das Landesarbeitsamt, das sei-
ne Befugnis auf die Arbeitsämter delegieren konnte. Außerdem galt die 
Verordnung nun auch für die ausländischen Angestellten. Diese Verord-
nung blieb über die NS-Zeit hinaus bis zum 31. Dezember 1959 in 
Kraft.15 
 
Die Zahl der ausländischen Arbeiter hatte sich im Zeitraum 1923 bis 
1932 von ca. 225.000 auf ca. 108.000 verringert, von denen über 90 
Prozent einen Befreiungsschein besaßen.16 Die protektionistische Politik 
der „Abriegelung der nationalen Arbeitsmärkte“ verfolgten nahezu alle 
Staaten. Der erste Weltkrieg hatte somit die „liberale Epoche eines welt-
weiten Arbeitsmarktes, in der sich der Einzelne den Arbeitsplatz in der 
Welt im Wesentlichen frei suchen konnte“, beendet.17 
 
 
Abbildungen: 14, 17 
.
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9. Beginn der Aus- und Fortbildung des Personals 
 

„Diese systematische Ausbildung und Fortbildung in Theorie 
und Praxis müssen wir von der neuen Reichsanstalt fordern, 
und diese Forderung nach einer systematischen Ausbildung 
des Personals ist ja nicht Selbstzweck, sondern soll sich mit 
der guten Durchführung aller Aufgaben der Reichsanstalt i-
deell und materiell bezahlt machen.“1 

 
Dieser 1928 formulierten Forderung gingen einige durchaus positive An-
sätze voraus. 1912 hatte eine Arbeitsvermittlerin auf die fehlende Vor-
bildung der Mitarbeiter aufmerksam gemacht: Sie müssten sich die 
praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse während der Arbeit, die theore-
tischen dagegen „auf privatem Wege“ aneignen. Zum weiteren Ausbau 
des Arbeitsnachweiswesens sei daher den künftigen Mitarbeitern „eine 
gründliche praktische und theoretische Vorbildung für ihren Beruf zu ge-
währen".2 
 
Zwar fanden zu dieser Zeit schon von verschiedenen Trägern organisier-
te Kurse statt, sie waren aber zumeist ein-, selten mehrtägig.3 Erst die 
während des Krieges für Frauen durchgeführten Lehrgänge dauerten ge-
legentlich mehrere Wochen. Die Absolventinnen beschäftigte man 
danach in den ab 1917 speziell eingerichteten Frauenabteilungen der 
öffentlichen Arbeitsnachweise.4 1927 stellte Frieda Wunderlich daher 
fest, dass die Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen bisher besser gewe-
sen seien als für Männer.5 
 
Ebenfalls 1912 hatte das „Kartell der Auskunftsstellen für Frauenberufe“ 
Grundsätze für die Ausbildung und Tätigkeit von Berufsberaterinnen 
aufgestellt, von denen Josephine Levy-Rathenau zu Recht sagte, dass 
sie sinngemäß auch für die männlichen Berufsberater verbindlich sein 
sollten. Als Voraussetzungen für die Wahl dieses Berufes galten im Üb-
rigen: 
„Soziales Verständnis, Fähigkeit, auf den Einzelnen teilnehmend einzu-
gehen, Taktgefühl, Lebenserfahrung, feste Gesundheit, organisatorische 
Begabung, Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck um mit Behörden, 
Presse, Publikum verkehren zu können, möglichst Redebegabung, um 
öffentlich sprechen zu können.“ 
Die BeraterInnen sollten sich ihre besonderen Fachkenntnisse durch a) 
systematisches theoretisches Studium der Literatur und Vorschriften, b) 
praktische Betätigung in gut geleiteten Einrichtungen und c) Besuch von 
Ausbildungsstätten und Betrieben erwerben.6 
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Die Gründung des Reichsamtes für Arbeitsvermittlung (1920) und das 
Arbeitsnachweisgesetz (1922) verstärkten die Aus- und Fortbildungsbe-
mühungen. Auch die frisch gegründeten Berufsverbände trugen dazu 
bei.7 Verschiedene, zum Teil sehr differenzierte Lehrpläne wurden in den 
Fachzeitschriften diskutiert.8 Auch ging man daran, schriftliches Lehrma-
terial zu entwickeln. Hierbei spielte das am 05. Februar 1920 an der 
Universität Münster gegründete Seminar für Arbeitsvermittlung und 
Berufsberatung eine wichtige Rolle.9 Überhaupt veranstalteten viele 
Hochschulen grundlegende Vorlesungsreihen für Berufsberater und Ar-
beitsvermittler.10  
 
Mit Rundverfügung vom 17. Mai 1924 machte der Präsident der Reichs-
arbeitsverwaltung den Landesämtern für Arbeitsvermittlung die 
Fortbildung der Mitarbeiter zur Pflicht.11 
 
Beispielhaft ging der Preußische Minister für Handel und Gewerbe vor, 
als er im Sommer 1925 einen zehnwöchigen Lehrgang mit „akademi-
schem Charakter“ zur Ausbildung von Berufsberatern initiierte. Der 
Unterrichtsplan umfasste mit insgesamt etwa 300 Unterrichtsstunden die 
für die Berufsberatung wichtigen Wissenschaften, praktische Übungen 
sowie mehrere Betriebsbesichtigungen. Der Lehrgang schloss mit einer 
Prüfung ab.12 Des großen Erfolges wegen fanden in einigen anderen 
Großstädten Wiederholungskurse statt.13 Die Lehrgänge bestätigten a-
ber auch die Notwendigkeit, „eine systematische Berufsausbildung für 
Berufsberater mit längerer Zeitdauer zu schaffen“.14 
Für die Arbeitsvermittler kamen umgehend ähnliche, allerdings auf fünf 
Wochen verkürzte Lehrgänge zur Durchführung.15 
 
Nach der Gründung der Reichsanstalt ging es auch um die Frage, ob 
sich die Reichsanstalt ihr Personal selbst heranbilden (Anwärter) oder 
aus anderen Berufen rekrutieren und dann speziell ausbilden sollte. Ein 
erfahrener Praktiker meinte dazu, „eine gesunde Mischung sei das Beste 
und Richtigste“. Nach seinen Beobachtungen könne man sagen: 
„Das beamtenmäßig vorgebildete Personal erfüllte nach längerer Tätig-
keit im Arbeitsnachweis die Anforderungen, die man an einen vielseitig 
ausgebildeten Fachmann stellen muss; die aus dem Wirtschaftsleben 
hervorgegangenen leisteten auf einem eng begrenzten Spezialgebiet 
Gutes, ja vielleicht Hervorragendes.“16 
 
Mit Rücksicht auf die Finanzlage (Weltwirtschaftskrise) musste die 
Reichsanstalt bald auch hier den Sparstift ansetzen.17 In ihren Grund-
sätzen für die Schulung des Personals von 1932 beschränkte sie 
sich daher auf die Definition der verschiedenen Formen der Schulung 
des Personals, ohne inhaltliche Vorgaben zu machen.18 
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Anmerkungen 
 
1 Michalke, Otto: Zur Ausbildung und Fortbildung des Arbeitsnachweispersonals, in: 

AuB, Heft 5/1928, S. 121-125 (hier S. 125). 
2 Zucker, Gertrud: Über die Vorbildung der Arbeitsnachweisbeamten, in: DAM, Nr. 

2/1912-13, Sp. 59-62; vergl. auch Edith Klausner, in: DAM, Nr. 1/1911-12, Sp. 15 
f., sowie M. Schumacher: Muss der Arbeitsvermittler ein Fachmann sein?, in: 
DAD, Nr. 3/1913-14, S. 54-56. Zu Gertrud Zucker siehe Kurzbiografie. 

3 Ankündigungen und Berichte sind mehrfach in der Fachzeitschrift DAM bzw. DAD 
abgedruckt.  
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senschaften zu Frankfurt am Main ein Ausbildungskursus für Verwalter und Leiter 
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kannte Persönlichkeiten der Arbeitsnachweisbewegung teilnahmen, z. B. Stadtrat 
Dr. Flesch (Frankfurt/M.), Dr. Schlotter (Frankfurt/M.), Dr. Graack (Dresden), 
Hartmann (München). Vergl. Der erste Ausbildungskursus für Verwalter und Leiter 
von öffentlichen Arbeitsnachweisen, in: DAM, Nr. 2/1909-10, Sp. 35-39. Von die-
sem Kurs ist auch ein Gruppenfoto der Teilnehmer überliefert, s. Abb. 13 

4 Zum Beispiel begann ein Ausbildungskursus für Arbeitsnachweisbeamtinnen am 
27. Mai 1918 mit 2,5 Monaten praktischer Ausbildung und 14-tägiger theoretischer 
Unterweisung, in: DAD, Nr. 8/1917-18, S. 65 f. 
Vergl. auch Levy-Rathenau, Josephine: Der erste Einführungskursus für Arbeits-
nachweisbeamtinnen, in: DAD, Nr. 5/1916-17, S. 85 f. 
Vermutlich Richard Freund hat in seiner vorübergehenden Tätigkeit beim Preußi-
schen Ministers des Innern die Durchführung solcher Bildungsmaßnahmen 
gefördert, vergl. Erlass vom 06. März 1918, in: DAD, Nr. 10/1917-18, S. 199. 

5 Wunderlich, Frieda: Dienstverhältnisse und Ausbildung der Arbeitsvermittler, in: 
SP, Nr. 5/1927, Sp. 107-111. 

6 Levy-Rathenau, Josephine: Die Ausbildung der Berufsberater und die Beschaf-
fung einwandfreien Materials für ihre Tätigkeit, in: DAD, Nr. 5/1914-15, S. 77-80. 

7 Vergl. Brüning, Martha: Organisierung der Angehörigen des Arbeitsnachweiswe-
sens, in: DAD, Nr. 5/1919-20, S. 72-75. 

8 Vergl. Wicht: Ein detaillierter Vorschlag zur fachlichen Weiterbildung der Arbeits-
nachweisbeamten, in: DAD, Nr. 24/1920-21, S. 342 f.: Knoff, Paul: Ausbildung der 
Berufsberater, in: AuB, Nr. 4, 25. Januar 1922, S. 144-147; dazu erschienen je-
weils verschiedene Gegenvorschläge. 

9 Universitätsarchiv Münster, Bestand 30, Nr. 68. 
Für diese Information danke ich Herrn Dirk Weigelt (Arbeitsagentur Münster): Ge-
schichte/Institutionen der Arbeitsverwaltung im Münsterland (insbesondere der 
Stadt Münster) bis 1927/1930). Diplomarbeit, Mannheim, 2002. Vergl. auch den 
Bericht in SP, Nr. 28/1920, Sp. 658. 

10 Verschiedene Hinweise in den Fachzeitschriften, z. B. zu einem Lehrgang in 
Münster, in: DAD, Nr. 12/1920-21, S. 164. 

11 Radlow, P.: Winke für die Fortbildung der Arbeitsvermittler und der in der Erwerbs-
losenfürsorge tätigen Personen, in: SP Nr. 38/1924, Sp. 792-795. 

12 Ankündigung u. a. im RABl (NAT), Nr. 12/1925, S. 205. Die Planung des Lehrgan-
ges erfolgte auf der Grundlage einer Denkschrift des Direktors im 
Landesberufsamt Brandenburg Paul Knoff, s. Stets, Walter: Tagung über Berufs-
beratung in Nürnberg, in: RABl (NAT), Nr. 8/1925, S. 136 f. Der ausführliche 



 59

                                                                                                                                                         
Lehrplan in: AuB, Nr. 5/1925, S. 95 f.; Berichte über den Lehrgang: ebd., Nr. 
8/1925, S. 165-166 und Nr. 13/1925, S. 302-304, Nr. 17/1925, S. 420-423. 

13 Düsseldorf, Frankfurt/M., Hannover, Breslau; vergl. Schindler, Rudolf: Berufswahl 
und Berufsberatung, in: Kühne, Alfred (Hg.): Handbuch für das Berufs- und Fach-
schulwesen. 2. Aufl. Leipzig 1929, S. 61-82 (hier S. 77). 

14 Knoff, Paul: Grundsätzliches zu den Lehrgängen über Berufsberatung, in: AuB, 
Ausgabe A, Nr. 19/1926, S. 568 f. 

15 AuB, Nr. 6, 25. März 1926, S. 157 f. und Nr. 11, 10. Juni 1926, S. 312. 
16 Schlederer, Max: Zur Frage der Auswahl und Ausbildung des Arbeitsamtsperso-

nal, in: AuB, Ausgabe A, Nr. 18, 25. September 1930, S. 424-427 (hier S. 426); 
vergl. auch Henschel: Die Frage des Nachwuchses in der Reichsanstalt (…), in: 
SP Nr. 17/1930, Sp. 404-408 und Nr. 18/1930, Sp. 434-437. 

17 Wegen der ungleichartigen Vorbildung der aus verschiedenen Berufslaufbahnen 
stammenden Mitarbeiter musste sich die Reichsanstalt in ihrem Bildungsangebot 
auf die „engeren Fachbedürfnisse“ beschränken und ihre Bildungsmaßnahmen 
dezentral durchführen lassen. in: Zweiter Bericht der RA, S. 78. 

18 Vierter Bericht der RA, S. 51. 
Grundsätze für die Schulung des Personals der Reichsanstalt vom 14. April 1932. 
Dienstliche Mitteilung 29/1932. Beilage zum Reichs-Arbeitsmarkt-Anzeiger Nr. 8 
vom 21. April 1932. Für die Arbeitsämter wurden unterschieden: Praktische Anlei-
tung, Dienstbesprechungen, Dienstunterricht, Vortragsveranstaltungen und 
sonstige Schulungsmöglichkeiten; für die Landesarbeitsämter u. a.: Praktische 
Fortbildung in Schulungsämtern bzw. -abteilungen, praktische Anleitung durch 
Beauftragte der Landesarbeitsämter, Lehrbesprechungen, Lehrgänge. 
Vergl. auch Wiedwald, Rudolf: Über die Schulung des Personals der Reichsan-
stalt, in: AuB, Ausgabe A, Heft 22/1932, S. 333-336. 

 
Abbildungen: 13, 21 
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III. Reichsanstalt und Weltwirtschaftskrise 
 

„Die Vergangenheit ist doch das 
Baumaterial für die Zukunft.“ 

(A. Oz) 
 

10. Das AVAVG: Ein Gesetz nach dem Lehrbuch 
 

Für „die sachkundige und zielbewusste Vorbereitung und das 
Zustandekommen dieses sozial und wirtschaftlich so wichtigen 
Gesetzes“ dankte Reichspräsident Hindenburg in einem per-
sönlichen Schreiben Reichsarbeitsminister Heinrich Brauns und 
dessen Mitarbeitern noch im Juli 1927.1 

 
Federführend zuständig für die Vorbereitung des Gesetzes war im 
Reichsarbeitsministerium Ministerialdirigent, Geheimer Regierungsrat, 
Oscar Weigert gewesen. Auf seine Veranlassung hatte zuvor Ministeri-
alrat Ernst Berger das Buch dazu verfasst.2 Unter dem Titel 
„Arbeitsmarktpolitik“ war es im Jahr 1926 in einer wissenschaftlichen 
Schriftenreihe erschienen. Das rund 150 Seiten umfassende Werk gibt 
„einen glänzenden Überblick über, wie zugleich eine wertvolle Einfüh-
rung in die Fragen des Arbeitsmarktes“.3 Berger gliederte das Buch in 
vier Abschnitte: 
 
Abschnitt I Allgemeines enthält Ausführungen zu Begriff, Wesen sowie 
Geschichte des Arbeitsmarktes und der Arbeitsmarktpolitik. 
 
Abschnitt II heißt Träger und Organe der Arbeitsmarktpolitik. 
 
Der umfangreichste Abschnitt III Die Maßnahmen der Arbeitsmarktpo-
litik ist untergliedert in 
 
1) ordentliche, d. h. regelmäßige Maßnahmen: Arbeitsvermittlung und 

Berufsberatung, 
2) außerordentliche, d. h. besondere Maßnahmen: z.B. die Arbeitsbe-

schaffung (Notstandsarbeiten) und die Wanderungspolitik (Aus-
wanderung und Anwerbung von Arbeitskräften), 

3) die wirtschaftliche Sicherung des Erwerbslosen (Erwerbslosenfürsor-
ge und Arbeitslosenversicherung). 

 
Abschnitt IV beinhaltet schließlich Ausführungen zur Arbeitsmarktsta-
tistik. 
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In dem heute noch informativen Buch finden sich stets auch Vergleiche 
mit anderen europäischen Staaten. 
 
Zunächst ging es in den Reichstagsverhandlungen nur um die Verab-
schiedung eines Arbeitslosenversicherungsgesetzes; ein Gesetz zur 
Arbeitsvermittlung gab es ja schon seit 1922 mit dem Arbeitsnachweis-
gesetz. 1925/26 hatte der Minister den dritten Gesetzesentwurf ein-
gebracht. Er wollte jetzt die Arbeitslosenversicherung mit der Arbeits-
vermittlung in einer Reichsbehörde als „wirtschaftliche Selbstverwal-
tung mit Staatsaufsicht“4 zu einer „organischen Einheit“ zusammen-
fassen. Diesen im Buch von Berger fundierten Vorschlag griff der 
sozialpolitische Ausschuss des Reichstages am 23. Februar 1927 auf5; 
der Reichstag übernahm ihn dann am 07. Juli 1927 in seinem „Gesetz 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung“ (AVAVG).6 
 
Die eindrucksvolle parlamentarische Mehrheit für das AVAVG verdeckte 
allerdings einen brisanten Konflikt und den letztlich vergeblichen Wider-
stand der Kommunen: Mussten sie doch mit der „Verreichlichung“ der 
Arbeitsvermittlung ihre „in Pionierarbeit“ errichteten Arbeitsämter an die 
Reichsanstalt abgeben.7 Sie befürchteten zudem eine Beeinträchtigung 
sowohl ihrer eigenen Interessen wie auch der Effizienz der Arbeitsver-
mittlung wegen deren Abhängigkeit von der Arbeitslosenversicherung.8 
Man beschwor die Gefahr einer die Arbeitsvermittlung „ertötenden Büro-
kratisierung und Schematisierung“. Vehement kritisiert wurde auch das 
undemokratische Vorgehen: Der neue Entwurf war nicht dem Parlament, 
sondern nur dem „geheim verhandelnden“ Ausschuss vorgelegt worden.9 
Im Übrigen hatten die wirtschaftsnahen Parteien nur unter Zurückstel-
lung äußerster Bedenken der Reichsanstalt als neuer „Sonderver-
waltung“ zugestimmt. 
 
Um diese Bedenken abzuschwächen, formulierte Oscar Weigert bei der 
Veröffentlichung des Gesetzes drei, seiner Auffassung nach unabding-
bare Forderungen:10 
 
1) „Die Reichsanstalt darf sich nicht zu einem umfangreichen bürokrati-

schen Apparat entwickeln. Sie darf kein neues Heer an Beamten in 
die Welt setzen.“ Man wollte den Personalbestand flexibel an die wirt-
schaftliche Entwicklung d. h. an die schwankende Belastung der 
Arbeitsämter anpassen können. Grundsätzlich sollten daher nur die 
Präsidenten Beamte sein, die Arbeitsamtsleiter eher im Ausnahmefall. 

 
2) Die öffentliche Arbeitsvermittlung dürfe „nicht den Zusammenhang 

mit anderen Zweigen der öffentlichen, vor allem der kommunalen 
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Verwaltung“ verlieren. Alle seien aufeinander angewiesen, daher soll-
ten sich die öffentlichen Körperschaften in allen Selbstverwaltungs-
organen beteiligen können.  

 
3) Gerade die örtliche Selbstverwaltung dürfe nicht ausgelöscht wer-

den. Den Arbeitsämtern müsse „ein wirkliches Eigenleben erhalten“ 
bleiben. Zu diesem Zweck erhielten die Verwaltungsausschüsse der 
Arbeitsämter auch eigene personalpolitische Kompetenzen. 

 
 
Abbildungen: 23, 25, 26 
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Anmerkungen 
 
1 Schreiben vom 15. Juli 1927, in: Bundesarchiv, R 41/449. 
2 Diese Information verdanke ich Herrn Valentin Siebrecht (1907-1996); vergl. auch 

seine Autobiografie von (1995)*, zu Oscar Weigert s. Kurzbiografie. 
3 Berger (1926)* 

Willeke, E.; in: AuB-Ausgabe A, Nr. 11/1925-26, S. 333 f. 
4 Kleindienst: Die wirtschaftliche Selbstverwaltung im Arbeitsnachweiswesen, in: 

SP, Nr. 14/1927, Sp. 337-346. 
5 Offiziell hatte der Soziale Ausschuss des Reichstages diesen Vorschlag einge-

bracht. Die Zeitschrift Soziale Praxis schloss in ihrer Ausgabe v. 10. März 1927 
nicht aus, dass das Ministerium bzw. die Reichsarbeitsverwaltung diesen Antrag 
„bereits seit längerer Zeit vorbereitet“ und somit „geistige Urheberschaft“ daran 
hätten, SP Nr. 10/1927, Sp. 246. 

6 RGBl I, S. 187. 
AuB-Ausgabe A, Nr. 5/1927, S. 146. 
Der Reichstag beschloss das Gesetz am 07. Juli; der Reichsrat stimmte ihm am 
14. Juli zu; am 16. Juli wurde es nach Unterzeichnung durch den Reichspräsiden-
ten verkündet; am 01. Oktober 1927 trat es (zum größten Teil) in Kraft. Vergl. Paul 
Dermietzel, in: AuB-Ausgabe A, Nr. 14/1927, S. 425 f. 

7 DöA, Nr. 1, April 1927, Sp. 5; 
bzw. „Entkommunalisierung“, vergl. ebd., Nr. 12, März 1927, Sp. 902. 

8 Jastrow, Ignaz: Der Arbeitsnachweis als Verwaltungszweig und seine neueste 
Bedrohung, in: DöA, Nr. 2, Mai 1927, Sp. 57-64. 

9 Bernhard, Ernst: Reichsarbeitsnachweise?, in: SP, Nr. 20/1927, Sp. 489-493. 
Bereits am 17. März 1927 hatte die Soziale Praxis geschrieben: „Dieses Verfahren 
(…) widerspricht allen Gepflogenheiten und muß in einem demokratisch regierten 
Staatswesen doppelt peinlich empfunden werden“. SP Nr. 11/1927, Sp. 277. 

10 Weigert (1927)*, S. 6-8. 
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11. Frühe Kritik an zu viel Zentralisierung 
 

„Die Arbeitsämter können ihren Aufgaben nur ge-
recht werden, wenn man ihre Organisation auf einer 
gesunden kaufmännischen - nicht bürokratischen - 
Grundlage durchführt.“1 

 
„Ihre liebgewordene Verbindung mit der Gemeinde“ aufgebend,2 wech-
selten überraschend viele Mitarbeiter der kommunalen Arbeitsnachweise 
zum 01. Oktober 1928 zur neuen Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung (RA). 85 Prozent der über 16.100 in Frage 
kommenden Beschäftigten hatten - nach freier Entscheidung - einen  
Übernahmeantrag gestellt.3 
 
Die Frauen und Männer, die sich offensichtlich mit ihrer bisherigen Tätig-
keit eng verbunden fühlten, hatten allerdings unter sehr unter-
schiedlichen Bedingungen gearbeitet. Die RA musste daher unverzüglich 
einheitliche fachliche wie auch personalrechtliche Regelungen entwi-
ckeln. „In vielen Fällen mag der Entschluss zum Übertritt nicht leicht 
geworden sein“, vermutete Präsident Syrup;4 denn manche Mitarbeiter 
wollten das für sie recht günstige kommunale Dienstrecht weiterhin be-
halten.  
Syrup versprach „eine wohlwollende Auslegung“ der gesetzlichen Über-
gangsbestimmungen.5  
 
Um bei etwaigen Streitfällen eine gütliche Einigung zu erzielen, bildete 
die RA mit den meisten Gewerkschaften Tarifschiedsstellen: Bis Okto-
ber 1931 kam es zu über 4.000 (oft nur vorsorglichen) Einsprüchen, die 
die paritätisch besetzten Einrichtungen zum größten Teil beilegen konn-
ten. Etwa ein Drittel der Einsprüche hatten die Mitarbeiter zurück-
gezogen. Da sich aber nicht alle Gewerkschaften an den Schiedsstellen 
beteiligt hatten, kam es auch zu Klageverfahren.6 Bis 1932 entschied das 
Reichsarbeitsgericht in dreizehn veröffentlichten Fällen. Die Streitpunk-
te betrafen insbesondere: Übernahmeanspruch, Eingruppierung, 
Vergütung, persönliche Zulage, Arbeitszeit, Urlaub und Ruhegeld. In fast 
allen Urteilen bestätigte das Gericht den Standpunkt der Reichsanstalt.7 
 
Für ihr erstes vollständiges Haushaltsjahr 1929 plante die RA 13.212 
Kräfte ein: 169 für die Hauptstelle, 733 für die 13 Landesarbeitsämter 
und 12.310 für die 361 Arbeitsämter und deren Nebenstellen. Nicht in 
diesen Zahlen enthalten waren ca. 1.900 Arbeiter und vermutlich etwa 
3.000 Zeitkräfte.8 Beim Vergleich mit heute muss man insbesondere die 
damals längere Arbeitszeit und die nur wenigen gesetzlichen Aufgaben 
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bedenken. Allerdings bewegten sich 1929 die Arbeitslosenzahlen zwi-
schen 1,4 und 3 Millionen, die Arbeitsämter tätigten über 6,2 Millionen 
Vermittlungen und zahlten im Jahresdurchschnitt wöchentlich für etwa 
1,5 Millionen Arbeitslose die „Stütze“, auch „Stempelgeld“ genannt, bar 
aus.9 
 
Präsident Syrup hatte der Befürchtung einer „starren Zentralisation“ ein-
deutig widersprochen. Der Vorstand der RA vertrete vielmehr „den 
Standpunkt der Dezentralisation“ und wünsche „die rasch entschlossene 
und unbehinderte Initiative, die selbstverantwortliche orts- und sachkun-
dige“ Vorgehensweise der Arbeitsämter.10 Als aber im Herbst 1929 die 
Fachzeitschrift „Das Arbeitsamt“ eine Umfrage zu den ersten Erfahrun-
gen mit der RA durchführte, kam es gerade von Seiten der ehemaligen 
kommunalen Fach- und Führungskräfte zu sehr gegensätzlichen Ein-
schätzungen: Einerseits stellten sie durchaus Fortschritte fest, z. B. bei 
der überbezirklichen Vermittlung. Andererseits übten sie auch gehar-
nischte Kritik an den zu starken Zentralisierungstendenzen. So habe für 
die bereits vor dem AVAVG gut funktionierenden Ämter eher eine „Ver-
flachung statt eine Vertiefung“ stattgefunden.11 
Der Herausgeber der Zeitschrift, Stadtrat Dr. Fischer (Nürnberg), seit 
mehreren Jahrzehnten ein Fachmann auf diesem Gebiet und nun auch 
stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der RA, formulierte es so: 
 
„Es fehlt die Begeisterung, und wo sie noch aufflammt, wird sie zuge-
schaufelt! (...) Seit der Schaffung der Reichsanstalt (ist) mehr und mehr 
der Schwung abhanden gekommen. Wo blieb der Wille zur Verantwor-
tung? die Bereitwilligkeit, s ich für die Sache zu exponieren? der Mut, das 
Außerordentliche zu tun?“12 
 
Eine verständliche, wenn auch vielleicht zu negative Kritik; haben doch 
die Mitarbeiter der RA in den folgenden Jahren der Weltwirtschaftskrise - 
bei ständiger Unterbesetzung - zweifellos überdurchschnittliche Arbeit 
geleistet. Gleichwohl ist aus heutiger Sicht interessant, dass man schon 
damals Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter- durch möglichst 
weitgehende Selbstverantwortung - für wichtige Organisationsziele 
hielt.  
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Anmerkungen 
 
1 Nerschmann, Oskar (Direktor des AA Dresden): Teuere Sozialpolitik, in: SP Nr. 
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Tarifvertrag und zur Dienstordnung nicht die zuständigen Gewerkschaften ange-
hört hatte; SP Nr. 23/1928, Sp. 542 (- 544) sowie Nr. 28/1928, Sp. 657-659. 

6 Vierter Bericht der RA, S. 52. 
7 Entscheidungen des Reichsarbeitsgerichts, Bände 5-16. Berlin und Leipzig 1930-

1936. 
8 Zweiter Bericht der RA, S. 72-75 
9 Dritter Bericht der RA, S. 4 und 18. 
10 Vergl. Anmerkung 2. 
11 Ein Jahr Reichsanstalt - Arbeitsamt, in: DöA/Das Arbeitsamt, Oktober 1929, ins-

besondere Sp. 146, 156 ff., 163 ff., 166. 
12 Ebd., Sp. 147. 

Kritik in der Öffentlichkeit durch Mitarbeiter war offensichtlich nicht erwünscht. In 
einem Schreiben eines Fachmannes an die Zeitschrift Soziale Praxis hieß es: „Es 
ist für einen Angestellten der Reichsanstalt jetzt viel schwieriger als früher, an den 
Einrichtungen der Reichsanstalt Kritik zu üben. Man wird, wie ich es in zwei Fällen 
erlebt habe, auf dienstlichem Wege dafür zur Rechenschaft gezogen“; in: SP Nr. 
51/1929, Sp. 1250 (-1254). 
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12. „Schwierigkeiten beim Aufbau 1928“ 
 
Der nachfolgende Text1 zitiert wesentliche Teile eines Berichts von The-
odor Voß (1903-2000), der zu dieser Zeit im Arbeitsamt Lippstadt 
(später Nebenstelle) Arbeitsvermittler war. 
 
„Das Arbeitsamt liegt in der Marktstraße. Ein Fachwerkhaus ist es, alt 
und aus dem Winkel. Damit die Ärmlichkeit des Baues der Straße ein 
nicht zu sehr heruntergekommenes Aussehen gibt, hat man die Front 
des Hauses mit Schiefer bekleidet. Schwarz wie die Not sieht er aus und 
die ganze Armut des Baues passt in die Zeit, für die das Arbeitsamt ge-
schaffen wurde. 
An der Haustür hat man neulich ein neues Schloss anbringen müssen. 
Mancher moderne und nach Geld aussehende Bau kann ein solches 
nicht aufweisen. Das einzige Gute und Ganze am Arbeitsmarkt ist das 
Schloss. (...) 
 
Zum Vorsitzenden unseres Arbeitsamtes wurde ein Akademiker gewählt. 
(...) Das andere Personal: Ein Vorarbeiter, ein Schlosser, ein Dienst-
mädchen und eine Näherin, ferner ein kaufmännischer Angestellter und 
zwei Leute aus dem Verwaltungsfach. (...) 
 
Das Arbeitsamt setzt sich aus zwei Abteilungen zusammen, den Abtei-
lungen Arbeitsvermittelung und Arbeitslosenversicherung. Die erste und 
vornehmste Aufgabe des Arbeitsamtes soll es sein, den Arbeitslosen Ar-
beit und Brot zu geben, was der Arbeitsvermittelung Aufgabe ist. Kann 
diesem mangels Arbeitsmöglichkeit nicht entsprochen werden, so muss 
die Abteilung Versicherung einspringen und Arbeitslosenunterstützung 
zahlen. 
Muss die Arbeitsvermittelung sein und kann sie nicht entbehrt werden? 
Ja und nein. Ob sie aber in den augenblicklichen Zeiten dauernden wirt-
schaftlichen Niederganges ihren Zweck erfüllt, dazu kann nur ein glattes 
Nein die Antwort sein. Es handelt sich meines Erachtens zurzeit weniger 
darum, brotlosen Menschen Arbeit zu geben, als ihre für den Unterstüt-
zungsanspruch (erforderliche) Arbeitswilligkeit zu prüfen. (...) 
 
Wer will arbeiten? Nicht ein Prozent der arbeitslosen Menschen scheut 
die Arbeit als solche, sondern scheut sie fast nur deshalb, weil die Art 
der Tätigkeit, die Dauer, überhaupt die ganzen Arbeitsbedingungen in 
keinem Verhältnis zu dem zu erzielenden Gewinn stehen. Gibt es nicht 
viele Arbeitslose, die arbeiten, nur arbeiten wollen, damit sie von der  
öden Langeweile befreit sein wollen? (...) 
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Und sind nicht auch Menschen, wie der Fachausdruck für die Arbeitsäm-
ter sagt, deshalb „arbeitsunwillig“, weil sie noch einen Berufsstolz 
haben? Solange Berufsstolz haben, bis sie sehen, dass mit Aufhören der 
Berufsarbeit auch der Stolz des Berufes aufhört und nur die bittere, 
nackte Wirklichkeit Platz greift, in der es heißt, beiß die Zähne zusam-
men, arbeite und verzweifle nicht, wenn du leben willst? 
Der Betrieb beim Arbeitsamt ist eine Massenabfertigung. Eine Menge 
arbeitsloser Menschen, zum allergrößten Teil solche, m it einem durch 
die nun einmal vorliegenden Umstände verbittertem Wesen stellen sie 
dar. Alle haben eine bestimmte Nummer, alle sind sie nur Zahl, eine Zahl 
wie die andere. Niemand (besitzt) einen Funken mehr Recht, niemals 
eine individuelle Behandlung, die gerade diese der Not unverschuldet 
verfallenen Menschen bitter notwendig hätten. Der Massenbetrieb lässt 
das nicht zu, heißt es. 
Dieser Mensch fasst ein lautes Wort als ungehörig auf, jener glaubt noch 
kleiner werden zu müssen, ohne sich einer Schuld bewusst zu sein, der 
letzte kennt keine andere Umgangssprache. 
Der erste sieht den so sprechenden Angestellten darob als ungebildet 
an. Dem zweiten ist er ein brutaler Mensch, der seine Macht fühlen las-
sen will und sich in die Not der anderen nicht hineindenken kann oder ihr 
Elend zum Vorteil ausnutzen will. Dem dritten, dem Mann der Masse, ist 
das Wort wie jedes andere. (...) 
Mich wundert es nicht im Geringsten, wenn einmal einer dieser Men-
schen aus der Reihe geht und sich auf unrechte Weise das erwirbt, was 
ihm fehlt. Aber was nützt es, das Gesetz verbietet es mit Recht.“ 
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Anmerkungen 
 
1 Mit Schreiben vom 26. Januar 1992 stellte mir Herr Voß den Text zur Verfügung. 

Ich danke Herrn August Wietbrock, Arbeitsamt Soest, für die Mitteilung der Le-
bensdaten von Herrn Voß. 
Die Einschätzungen von Herrn Voß decken sich weitgehend mit denen von P. Ot-
zen (LAA Mitteldeutschland, Erfurt): Die künftige Organisation der Arbeitsämter, in: 
SP Nr. 23/1928, Sp. 538-542. 
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13. Theodor Heuss - Konrad Adenauer - Kurt Georg Kie-
singer 

 
Einige führende Politiker der Bundesrepublik Deutschland hatten bereits 
während der Weimarer Republik engere Beziehungen zur damaligen Ar-
beitsverwaltung. 
 

„Im Namen der deutschen Hochschule für Politik begrüßte deren 
Studienleiter Dr. Th. Heuss die Teilnehmer mit einigen warmen 
und kurzen Worten; besonderen Beifall fand seine Bemerkung, 
die Hochschule (...) habe auch weder Absicht noch Ehrgeiz, ferti-
ge Berufsberater als Kunstprodukte herzustellen.“1  

 
Der Redner sah es jedoch als eine der vornehmsten Aufgaben seiner 
Hochschule an, „auch neuen aufstrebenden Wissensgebieten eine 
Heimstätte zu schaffen“.2 Im Frühjahr 1925 fand zum ersten Mal ein 
zehnwöchiger Lehrgang für Berufsberater statt,3 und zwar in der 1920 
gegründeten „Deutschen Hochschule für Politik“ in Berlin. Mitbegründer, 
Dozent und (bis 1925) Studienleiter4 war der Staatswissenschaftler The-
odor Heuss (1884-1963), von 1949 bis 1959 der erste Bundespräsident 
der Bundesrepublik Deutschland. Ihm oblag die Leitung dieses Lehrgan-
ges - zusammen mit Fachkräften des Preußischen Ministeriums für 
Handel und Gewerbe sowie der Reichsarbeitsverwaltung. An den Lehr-
veranstaltungen beteiligte er sich aber nicht. Im Übrigen stimmte auch 
Theodor Heuss als Abgeordneter der Deutschen Demokratischen Partei 
am 07. Juli 1927 im Reichstag für das AVAVG. 
Elly Heuss-Knapp (1881-1952), die Frau von Theodor Heuss, hatte sich 
bereits zu Beginn des Ersten Weltkrieges ehrenamtlich engagiert. Sie 
baute in Heilbronn eine Arbeitsbeschaffungsstelle für mehrere hundert 
heimarbeitende Kriegerfrauen auf, die so weder Almosen erbitten noch 
in Munitionsfabriken arbeiten mussten.5 
 
Konrad Adenauer (1876-1967), von 1949 bis 1963 der erste Bundes-
kanzler der Bundesrepublik Deutschland, wurde 1927 als Vertreter der 
öffentlichen Körperschaften Mitglied des Verwaltungsrates der Reichs-
anstalt.6 Er war seit 1907 Beigeordneter und von 1917 bis 1933 
Oberbürgermeister von Köln, der zweitgrößten Stadt Preußens. 
Daneben amtierte er von 1921 bis 1933 als Präsident des Preußischen 
Staatsrates. Seine Partei (Zentrum) hatte ihn schon in den zwanziger 
Jahren als Kanzlerkandidaten ins Gespräch gebracht. Die anstehenden 
Aufgaben und Probleme der Arbeitsverwaltung dürften ihm bekannt ge-
wesen sein, hatte doch Köln nicht nur eine kommunale Arbeits-
vermittlung, sondern als erste deutsche Stadt 1896 eine freiwillige 
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Arbeitslosenversicherung eingerichtet.7 Wie stark Adenauer sich im Ver-
waltungsrat engagierte, ist nicht überliefert. Mitglied eines Unter-
ausschusses ist er vermutlich nicht gewesen. Als im März 1932 der 
Verwaltungsrat verkleinert wurde, schied er als Beisitzer aus. 
 
Wie Heuss aus Württemberg stammend, hat der um eine Generation 
jüngere Kurt Georg Kiesinger (1904-1988), Kanzler der Großen Koaliti-
on von 1966-1969, in Berlin Jura studiert. Während seines Referen-
dariats verbrachte er 1932 - auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 
und der Massenarbeitslosigkeit - zwei Wochen in einem Berliner Ar-
beitsamt und konnte dabei die Nöte der Arbeitslosen, aber auch der 
Mitarbeiter hautnah erleben. In seiner Autobiographie berichtete er ein-
fühlsam über seine Erfahrungen: 
 

„Dort traf ich so ungewöhnlich mürrische Beamte, dass ich sie 
schließlich nach dem Grund ihrer Verdrossenheit fragte. ‚Warten 
Sie ab, bis wir am Donnerstag auszahlen!‘ lautete ihre Antwort. 
Ich erlebte dann an einem winterlichen Vormittag Szenen, die mir 
das Elend jener Zeit geballt vor Augen brachten. Vor den Schal-
tern des Dienstraumes staute sich eine hasserfüllte, brodelnde 
Elendsmenge, aus der beständig Wutschreie gegen die Schalter 
flogen. Die Beamten, die dahinter geborgen und satt im Warmen 
saßen, waren für die Masse dieser proletarischen Reservearmee 
Repräsentanten eines Staates, in dem sie ohne Hoffnung hunger-
ten und froren, denn was sie aus den öffentlichen Kassen 
erhielten, war in der Tat zu wenig zum Leben und zum Sterben 
zuviel.“8 

 
 
Abbildung: 21 
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Anmerkungen 
 
1 Die Eröffnung des Lehrganges zur Ausbildung von Berufsberatern, in: AuB, Nr. 

8/1925, S. 164. 
2 Knoff, Paul: Berufsberaterausbildung, in: AuB, Nr. 17/1925, S. 421. 
3 Vergl. Kapitel 9. Die Hochschule war in der von Friedrich Karl Schinkel errichteten 

Bauakademie untergebracht. 
4 Die Hochschule war am 24. Oktober 1920 in Anwesenheit von Reichspräsident 

Friedrich Ebert eröffnet worden; Konrad Adenauer war Mitglied des Kuratoriums 
der Hochschule. Vergl. Jäckh, Ernst/Suhr, Otto: Geschichte der Deutschen Hoch-
schule für Politik. Berlin 1952, S. 14 f. 

5 Heuss-Knapp, Elly: Ausblick vom Münsterturm. Erlebtes aus dem Elsass und dem 
Reich. Berlin-Tempelhof 1934, S. 103-107. 

6 RABl I, 1928, Nr. 7, S. 54. 
7 „Stadtkölnische Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit im Winter“, 1911 er-

weitert zur „Versicherungskasse gegen Arbeits- und Stellenlosigkeit in Köln“; vergl. 
Kumpmann, Karl: Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenversicherung, in: Handwörter-
buch der Staatswissenschaften, Erster Band. Jena 1923, S. 813; s. a. Anm. 3 zu 
Kapitel 5. 

8 Kiesinger, Kurt Georg: Dunkle und helle Jahre. Erinnerungen 1904-1958. Hg. von 
Reinhard Schmoeckel. Stuttgart 1989, S. 156. 
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14. Annäherung von Arbeitsämtern und Fürsorgeämtern 
 

„Zur Verständigung über die Grenzfragen der 
Arbeitsgebiete des Städtischen Fürsorgeamts 
und des Arbeitsamts wird eine Arbeitsgemein-
schaft gebildet.“1 

 
Nach der am 01. September 1929 in Frankfurt a. M. abgeschlossenen 
Vereinbarung verlegte das Fürsorgeamt sein „Büro für Arbeitsfürsorge“ 
in das Gebäude des Arbeitsamtes und gab ihm den Namen „Arbeitsfür-
sorgestelle beim Arbeitsamt“. Diese Stelle führte eine Kartei über alle 
arbeitsfähigen Fürsorgeempfänger (Wohlfahrtserwerbslosen), wobei das 
Arbeitsamt die Angaben nach Möglichkeit ergänzte. Die Arbeitsfürsorge 
leitete die bei ihr eingehenden offenen Stellen der städtischen Betriebe 
an die Arbeitsvermittlung weiter, die dann die Wohlfahrtserwerbslosen 
zumeist dorthin vermittelte. Kam eine Vermittlung nicht zustande, unter-
richtete die Arbeitsvermittlung die Arbeitsfürsorge zwecks eventueller 
Prüfung; auch teilte sie ihr die Wohlfahrtserwerbslosen mit, die ihrer 
Meldepflicht nicht nachkamen. Zur Arbeitsgemeinschaft gehörten noch 
weitere Aufgaben, z. B. die städtischen Notstandsarbeiten, die Pflichtar-
beit nach der Fürsorgeverordnung und nach dem AVAVG, die 
Durchführung des Schwerbeschädigtengesetzes sowie die Berufsbera-
tung der in Fürsorge stehenden Jugendlichen. 
In vielen anderen Kommunen waren zuvor schon ähnliche Vereinbarun-
gen abgeschlossen worden, z. B. in Magdeburg, Bielefeld und Kiel.2 
 
In welchem Zusammenhang standen diese Vereinbarungen? 
 
Zunächst ist daran zu erinnern, dass es schon damals ein dreigliedri-
ges Unterstützungssystem für Arbeitslose gab: Die Arbeitsämter 
zahlten nach dem AVAVG die beitragsfinanzierte „Arbeitslosenunter-
stützung“ (Arbeitslosengeld) und die zu vier Fünftel vom Reich und zu 
einem Fünftel von der Kommune finanzierte „Krisenunterstützung“ (Ar-
beitslosenhilfe); außerdem gewährten die Kommunen selbst nach der 
Fürsorge-Verordnung den Wohlfahrtserwerbslosen die „Wohlfahrtsun-
terstützung“ (Sozialhilfe). Fachleute kritisierten jedoch, dass sich die 
Bedürftigkeitskriterien der beiden Fürsorgeleistungen erheblich unter-
schieden.  
 
§ 217 AVAVG sollte die Kommunen daran hindern, ihre Wohlfahrtser-
werbslosen in Beschäftigungsverhältnisse zu bringen, durch die sie 
hauptsächlich wieder Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversiche-
rung erwerben könnten. Bereits im April 1928 forderte der Verwal-
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tungsrat in vorläufigen Richtlinien die Arbeitsämter dazu auf, mit den 
Kommunen entsprechende Vereinbarungen abzuschließen.3 
 
Infolge der Weltwirtschaftskrise stieg ab 1929 auch die Zahl der Wohl-
fahrtserwerbslosen erheblich an. Ende August 1930 erhielten von den 
rund 3 Millionen Arbeitslosen schon über 445.000 Wohlfahrtshilfe.4 Die 
Kommunen sahen sich daher vor unlösbare finanzielle Probleme gestellt. 
Sie behaupteten, die Arbeitsämter würden die Wohlfahrtsempfänger bei 
der Arbeitsvermittlung benachteiligen, um den Haushalt der RA zu ent-
lasten; die Arbeitsämter konnten dies jedoch widerlegen.5 Dazu wies die 
Hauptstelle 1931 in ihren „Leitsätzen zur Frage Wohlfahrtserwerbslose 
und öffentliche Arbeitsvermittlung“ auf den „außerordentlich scharfen 
Auslese-Prozess der Wirtschaft“ hin.6 
 
Ab 1929 war die Reform der Arbeitslosenversicherung ein sozialpoliti-
sches Dauerthema. Ende 1930 legten die SPD-Reichstagsfraktion und 
der Deutsche Städtetag sowie der Deutsche Landkreistag Gesetzes-
entwürfe zur Zusammenlegung der Krisenunterstützung und der 
Wohlfahrtshilfe zu einer „Reichsarbeitslosenfürsorge“ vor.7  
 
Nach dem SPD-Antrag sollte die Prüfung der Bedürftigkeit von den Für-
sorgeämtern, die sonstige Durchführung aber Aufgabe der Arbeitsämter 
sein, damit die Einheitlichkeit von Arbeitslosenunterstützung und Ar-
beitsvermittlung erhalten bleibe. Die Ausgaben hätten zur Hälfte das 
Reich, zur anderen Hälfte die Länder und Gemeinden tragen müssen.8  
 
Eine Gutachter-Kommission beim Reichsarbeitsministerium übernahm 
zwar keinen der Vorschläge, empfahl jedoch, die Gemeinden von ihrem 
Anteil an der Krisenunterstützung zu entlasten.9 Aber selbst dazu kam es 
nicht. 
 
Der Minister hatte allerdings im Oktober 1930 „ein enges Zusammenar-
beiten der Arbeitsämter mit den Gemeinden“ gefordert.10 Um die beiden 
Fürsorgeleistungen „einander anzunähern“, verpflichtete der - mit der 
3. Notverordnung vom 06. Oktober 1931 - im § 172 AVAVG eingefügte 
Absatz 3 die Gemeinden, die Arbeitsämter bei der Bedürftigkeitsprüfung 
für die Krisenunterstützung zu unterstützen.11 Reichsanstalt und kommu-
nale Spitzenverbände schlossen dazu umgehend eine Vereinbarung.12 
Die Verordnung vom 14. Juni 1932 intensivierte diese Zusammenarbeit, 
weil der neu gefasste Absatz den Gemeinden die eigenständige Prüfung 
der Hilfsbedürftigkeit übertrug.13 Diese Regelung galt bis zur Arbeitslo-
senhilfe-Verordnung vom 05. September 1939.14 
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Anmerkungen 
 
1 Arbeitsgemeinschaft zwischen Arbeitsamt und Fürsorgeamt in Frankfurt a. M., in: 

Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge Nr. 
11-12/1929, S. 521 f.; ebenfalls in: Der Städtetag. Mitteilungen des Deutschen 
Städtetages, 24. Jg., 1930, S. 25 f.; DöA/Materialblätter der Arbeitsfürsorge, 1. Jg., 
Nr. 32, Januar 1930. 

2 Eine Vereinbarung zur Wahrnehmung des Zusammenhangs zwischen Gemeinde 
und Arbeitsamt in Magdeburg, in: Nachrichtendienst ... Nr. 10/1928, S. 383; Ver-
einbarung über Arbeitsfürsorge zwischen W. A. Bielefeld-Stadt und Arbeitsamt 
Bielefeld vom 01. Januar 1929, in: ebd. Nr. 3/1929,S. 135; Vereinbarung in Kiel 
über Beschäftigung von Wohlfahrtsunterstützungsempfängern, in: Materialblätter 
..., ebd. 
Vergl. dazu Hirschfeld, Dorothea (Direktorin bei der RA): Die Arbeitsfürsorge als 
gemeinsame Aufgabe von Arbeitsnachweis und Wohlfahrtspflege, in: SP Nr. 
22/1928, Sp. 505-510. 

3 Erlass 78/1928 vom 12. April 1928 sowie ergänzender Erlass zur „Zusammenar-
beit mit der Wohlfahrtspflege auf dem Gebiete der Arbeitsfürsorge“ vom 05. 
Dezember 1928 (120/28). 

4 Elsas, Fritz: Das Problem der Wohlfahrtserwerbslosen - das Schicksal der Ge-
meinden, in: Der Städtetag ... Nr. 11/1930, S. 525. Zu Fritz Elsas s. 
Kurzbiografie.  

5 Vergl. u. a. DöA/Das Arbeitsamt, Jg. 8, II, Sp. 190-196, 308-312, 366-372; sowie 
SP, Heft 50/1931, Sp. 1661-1664; DöA/Das Arbeitsamt, Jg. 8, Oktober 1931, Sp. 
189-196. 

6 Abgedruckt in: DöA/AloV, Jg. 8, April 1931, I, Sp. 15-17. 
7 SP, Heft 5/1931, Sp. 143-145 und Heft 9/1931, Sp. 269-274. 

Dazu auch Fischer (Nürnberg): Wann endlich Reichsarbeitslosenfürsorge?, in: 
DöA/AloV, Jg. 8, April 1931, Sp. 11-15; Broecker, Bruno: Neugestaltung der Ar-
beitslosenfürsorge. Vorschläge zur Vereinheitlichung von Krisenfürsorge und 
kommunaler Fürsorge für Arbeitlose, in: Die Arbeit. Zeitschrift für Gewerkschafts-
politik und Wirtschaftskunde, 7. Jg. 1930, S. 792-806. 

8 Martini: Gestaltung der Reichsarbeitslosenfürsorge, in: SP Nr. 12/1931, Sp. 353-
364 und Gerlach: Zum Problem der Reichsarbeitslosenfürsorge, ebd. Nr. 13/1931, 
Sp. 393-398. 

9 Gutachten zur Arbeitslosenfrage. Dritter Teil. Unterstützende Arbeitslosenhilfe. 
Berlin 1931, S. 7 f. 

10 Verordnung über die Krisenfürsorge für Arbeitslose, vom 11. Oktober 1930, RGBl I 
1930, Nr. 42; Erlass über Personenkreis und Dauer der Krisenfürsorge, vom 11. 
Oktober 1930, in: RABl I, Nr. 29/1930, S. 221. Grundsätze des Vorstandes der RA 
zur „Mitwirkung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Bedürftigkeitsprü-
fung in der Krisenfürsorge“, vom 17. Februar 1931 (Erl. 22/31). 

11 RGBl I 1931, S. 537. 
Erlass des Reichsarbeitsministers über Dauer und Durchführung der Krisenfürsor-
ge vom 23. Oktober 1931, in: RABl I, Nr. 30/1931, S. 250. Beisiegel, Philipp: Neue 
Vorschriften über die Krisenfürsorge, in: RABl II, Nr. 31/1931, S. 613-617. 

12 Vereinbarung über die Art des Zusammenwirkens der Arbeitsämter mit den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden bei der Prüfung der Bedürftigkeit Arbeitsloser 
vom 21. November 1931 (Erl. 105/31). 
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13 RGBl I 1932, S. 273. 

Erlass des RAM über das Zusammenwirken ... vom 16. August 1932 (Erl. 70/32). 
Jäger, Heinz/Neuburger, Otto: Gemeinde und Arbeitsamt in der Praxis der Ar-
beitslosenhilfe. Stuttgart, August 1932. 

14 RGBl I 1939, S. 75. 
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15. Weltwirtschaftskrise und Arbeitsmarkt in Deutschland 
 
Als am 25. Oktober 1929 der so genannte „Schwarze Freitag“ an der 
New Yorker Börse den Beginn einer Weltwirtschaftskrise und einer damit 
verbundenen weltweiten Rezession ankündigte, war noch nicht abzuse-
hen, welch verheerende Folgen dies insbesondere für das Deutsche 
Reich haben sollte. Die Weltwirtschaftskrise eskalierte innerhalb kürzes-
ter Zeit zu einer Gesellschafts- und Staatskrise und endete in einem 
wirtschaftlichen und politischen Chaos. Im Verlauf dieser Krise setzte 
sich ein unheilvoller Kreislauf in Bewegung, ohne dass ein Ende abzu-
sehen war. Nachlassende Gewinne, rückläufige Investitionen, aus-
fallende Nachfrage, Produktionsrückgänge und -einschränkungen, Fir-
menzusammenbrüche mit Massenentlassungen von Arbeitskräften 
sowie ein ununterbrochener Rückgang der Gesamtbeschäftigung waren 
zu beobachten. 
 
Das auffälligste und dauerhafteste Merkmal dieser Weltwirtschaftskrise 
war aber die Massenarbeitslosigkeit. Die Ende 1929 einsetzende Ent-
wicklung übertraf in Umfang und Heftigkeit alle bisher bekannten 
Schwankungen es Arbeitsmarktes. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im 
Jahresdurchschnitt 1929 von 1,9 Millionen im Jahr 1930 auf 3 Millionen 
an, 1931 auf 4,5 Millionen und 1932 auf 5,6 Millionen. Der absolute 
Höchstwert wurde im Februar 1932 mit 6.128.429 Arbeitslosen erreicht. 
Dies bedeutete, dass zu diesem Zeitpunkt amtlichen Angaben zufolge 
etwa jeder dritte Lohnabhängige ohne Arbeit war.  
Zu dieser von der Reichsanstalt erfassten Zahl kam noch eine geschätz-
te nicht registrierte, so genannte „unsichtbare“ Arbeitslosigkeit von 
etwa einer Million hinzu. Das Institut für Konjunkturforschung hielt die 
Zahl von einer Million unsichtbarer Arbeitsloser dagegen für entschieden 
zu niedrig und ging in seiner Schätzung von zwei Millionen aus. 
 
Einen weiteren Aufschluss über die stetige Verschlechterung geben die 
Zahlen der beschäftigten Arbeitnehmer. So waren im März 1932 an-
nähernd 4,9 Millionen Personen weniger beschäftigt als im März des 
Jahres 1929. Von den inzwischen nur noch 12,4 Millionen Beschäftigten 
waren zudem viele von Kurzarbeit betroffen. So musste die RA neben 
der steigenden Zahl der Arbeitslosen ständig auch mehr Kurzarbeiter 
aus ihren Mitteln finanzieren. 
 
Der wirtschaftliche Niedergang hatte für breite Bevölkerungsschichten 
katastrophale Folgen. Jede zweite deutsche Familie war von dieser Wirt-
schaftskrise direkt oder indirekt betroffen. Die Auswirkungen fasst eine 
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Schilderung über die damaligen Lebensumstände von Nürnberger Me-
tallarbeitern zusammen: 
 

„Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 begann (...) eine Zeit der dau-
ernden Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Angesichts 
einer rasch wachsenden Zahl von Arbeitslosen wagte niemand, 
Überstunden zu verweigern oder gar ‚blau‘ zu machen. (...) Für 
die Erzählergeneration führten die Krisenjahre ab 1929 zu regel-
rechten Einbrüchen der bisher ohnehin nicht kontinuierlichen 
Berufskarriere. Kaum einer blieb von Kurzarbeit und Arbeitslosig-
keit verschont. (...) Einige bezeichnen diese Phase bilanzierend 
als ‚schlimmste Zeit' in ihrem Leben, weil sie von Hoffnungslosig-
keit und Zukunftsangst geprägt war.“1 

 
Konjunkturell verschärft wurde diese Krise zudem durch die von Reichs-
kanzler Brüning betriebene Spar- und Deflationspolitik, welche im 
starken Maße die Grundlagen der Sozialpolitik berührten. Die Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung wurden drastisch gekürzt, die Unterstüt-
zungsdauer verringert, die Versicherungsbeiträge erhöht und immer 
weitere Gruppen vom Anspruch ausgeschlossen. 
 
Das ökonomische Desaster kann als auslösender Faktor und Startsignal 
für den Aufstieg der NSDAP angesehen werden. Daher war es kein Zu-
fall, dass Hitler an die Macht gelangte. Die sozialen Bedingungen für 
sein Regime wurden in diesen Jahren gelegt.  
 
 
Abbildungen: 27, 28 
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16. Sanierungsstrategien in der Arbeitslosenversicherung 
 
Aufgrund der durch die Weltwirtschaftskrise sprunghaft angestiegenen 
Arbeitslosigkeit war eine Reform der Arbeitslosenversicherung unum-
gänglich. Die vorgesehene finanztechnische Ausstattung des 1927 in 
Kraft getretenen AVAVG hätte nur bei einer kontinuierlich positiven ar-
beitsmarktpolitischen Entwicklung ausgereicht. Die Arbeitslosen-
versicherung und die Reichsanstalt rückten in das Zentrum des poli-
tischen Interesses. Über die Konsolidierungsvorstellungen dieser 
Versicherung spitzten sich ab 1929/30 die innenpolitischen Auseinan-
dersetzungen zu. 
 
Unter der großen Koalition mit ihrem sozialdemokratischen Reichs-
kanzler Hermann Müller begannen die ersten Sanierungsversuche, die 
Belastungen der RA zu verringern. Diese sollten der Anfang einer gan-
zen Reihe von Gesetzesänderungen sein, bis schließlich am Ende der 
Weimarer Republik kaum noch etwas von der Substanz des ursprüngli-
chen Gesetzes übrig blieb. 
 
Zunächst sollte der zusätzliche Bedarf an Leistungen durch die durch 
Beitragserhöhung erzielten Mehreinnahmen aufgefangen werden. An 
dem Streit der einzelnen Interessengruppen um die geplante Erhöhung 
des Beitragsatzes zerbrach die letzte parlamentarische Regierung. Mit 
der Kanzlerschaft Heinrich Brünings und der damit verbundenen „Not-
verordnungspolitik“ nach § 48 der Weimarer Verfassung begann eine 
Sanierungsetappe, welche sich auf eine rein fiskalische Konsolidierung 
beschränkte. Starker Abbau der Sozialleistungen war ein nachdrücklich 
genutztes Mittel für diesen Zweck. Deshalb wurde als erstes der Bei-
tragssatz ab August 1930 auf 4,5 Prozent und ab Oktober des gleichen 
Jahres auf 6,5 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts angehoben, um die Fi-
nanzen der RA auf eine eigene Grundlage zu stellen und somit vom 
Reichshaushalt abzukoppeln, was im April 1931 dann auch endgültig 
vollzogen wurde. Dies bedeutete, dass sich ab dieser Zeit die Arbeitslo-
senversicherung ausschließlich aus den verfügbaren Beitragseinnahmen 
zu finanzieren hatte. 
 
Durch die Notverordnungspolitik wurden die Leistungen für Arbeitslose 
einerseits reduziert, gleichzeitig aber auch die Anspruchsvoraussetzun-
gen ständig verschärft.  
So wurden Jugendliche, zunächst unter 17 Jahren, mit der zweiten Not-
verordnung vom 05. Juni 1931, dann unter 21 Jahren aus dem 
Leistungsbezug ausgeschlossen, soweit ihnen ein familiärer Unterhalts-
anspruch zustand. Zugleich wurde der Ausschluss von verheirateten 
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Frauen aus den Versicherungsleistungen weiterhin forciert oder je nach 
Familienstand die Karenzzeit vor dem Leistungsbezug von zwei auf drei 
Wochen verlängert. Die vom neuen Kabinett Franz von Papens erlasse-
ne Notverordnung vom 14. Juni 1932 brachte nicht nur erneute Kür-
zungen der Arbeitslosenunterstützung um durchschnittlich 23 Prozent, 
sondern die Leistungen wurden generell nur noch für die Dauer von 
sechs Wochen gewährt.  
 
Während sich von 1928 bis 1932 im Jahresdurchschnitt die Zahl der re-
gistrierten Arbeitslosen annähernd vervierfachte, sank die der Leis-
tungsempfänger um etwa zwei Drittel von rund 61 auf 19 Prozent. 
Zwischen 1930 und 1933 stellten die zuständigen Leistungsträger infolge 
der Ausgrenzungsstrategie für 7,7 Millionen Arbeitskräfte die Leistungen 
ein und lehnten über zwei Millionen Anträge auf Unterstützung ab. Dies 
führte zur Kostenverlagerung auf die nachrangigen Leistungssysteme, 
wobei die Krisenfürsorge einen vergleichbaren Demontageprozess 
durchlief und immer breitere Bevölkerungsschichten an den Rand des 
Existenzminimums abrutschten. Die kommunale Sozialfürsorge unter-
stützte nun die Arbeitslosen. 
 
In der letzten Phase dieser sozialen Einschnitte und des beständig stei-
genden Beitragsaufkommens erzielte die RA 1932/1933 einen 
Überschuss von fast 373 Millionen Reichsmark. Die Regierungen von 
Papen und später ebenso Schleicher setzten dennoch den Sozialabbau 
mit atemberaubender Geschwindigkeit fort, bei gleichzeitig zögerlichem 
Einsatz einer Arbeitsbeschaffungspolitik. 
 
 
Abbildungen: 28, 29 
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17. Der „Freiwillige Arbeitsdienst“ gegen die Jugendar-
beitslosigkeit 

 
Der Begriff „Arbeitsdienst“ ist heute noch politisch belastet: Zu sehr wur-
de diese Idee durch den nationalsozialistischen „Reichsarbeitsdienst“ 
(RAD) missbraucht. Dagegen ist kaum bekannt, dass zuvor die Reichs-
anstalt ab 1931 einen „Freiwilligen Arbeitsdienst“ (FAD) als zusätzliche 
Aufgabe erhalten hatte. 
 
Schon nach dem Ersten Weltkrieg hatte man in Deutschland über die 
Einführung eines Arbeitsdienstes für die arbeitslosen Jugendlichen dis-
kutiert.1 Da in der Weltwirtschaftskrise die Zahl der jugendlichen 
Arbeitslosen bald die Millionengrenze überschritt, wurde dieser Vor-
schlag wieder aufgegriffen. Vertreter der Arbeitsbehörden lehnten aber 
eine Arbeitsdienstpflicht noch im Januar 1931 entschieden ab.2 Als 
Reichskanzler Heinrich Brüning mit der 2. Notverordnung vom 05. Juni 
1931 die Zahlung von Arbeitslosenunterstützung für Jugendliche unter 
21 Jahren grundsätzlich strich, führte er - gewissermaßen als Ausgleich - 
mit dem § 139a AVAVG den freiwilligen Arbeitsdienst als weitere Aufga-
be der Reichsanstalt ein:3 
 
Gefördert wurden nur gemeinnützige, zusätzliche Arbeiten „mit arbeits-
pädagogischem und jugendfürsorgerischem“ Zweck4 für die Dauer von 
bis zu zwanzig Wochen. Die Arbeitslosen erhielten in dieser Zeit ihre Un-
terstützung weiter. Die Teilnahme war „uneingeschränkt“ frei: Ein 
Arbeitsloser konnte - ohne Sanktionen befürchten zu müssen - die Teil-
nahme verweigern oder abbrechen. Zuständig für die Anerkennung der 
Arbeitsdienste waren die Landesarbeitsämter. Vor allem die Städte und 
Gemeinden, aber auch Jugend- und Sportverbände sowie konfessionelle 
und soziale Organisationen engagierten sich im FAD. 
Bis zum 31. Juli 1932 anerkannten die LAÄ 5.633 Maßnahmen mit 
166.286 Arbeitsdienstwilligen. Die Dauer lag im Durchschnitt bei 10 Wo-
chen. Insgesamt waren bis zu diesem Termin 6,8 Millionen Tagewerke 
geleistet worden. Die Schwerpunkte bildeten: Bodenverbesserung, Er-
richtung von Siedlungs- und Kleingartenland, Verbesserung von 
Verkehrswegen, Forstarbeiten, Bau von Spiel- und Sportplätzen sowie 
von Bade- und Schwimmanstalten zur Hebung der Volksgesundheit. Ar-
beitslose Frauen führten vor allem Koch- und Wäschearbeiten aus. Die 
Reichsanstalt hatte dafür knapp 12 Millionen Reichsmark ausgezahlt.5 
 
In den folgenden Monaten entwickelte sich der FAD jedoch immer mehr 
in Richtung des späteren RAD: Nach dem erzwungenen Rücktritt von 
Reichskanzler Brüning folgte ihm Franz von Papen, Vertreter einer auto-
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ritären und reaktionären Politik. Mit der Verordnung vom 14. Juni 19326 
erweiterte er den (noch freiwilligen) Arbeitsdienst. Man beteiligte jetzt 
nicht nur arbeitslose Jugendliche, sondern alle Personen unter 25 Jah-
ren:  
 

„Der freiwillige Arbeitsdienst gibt den jungen Deutschen die Gele-
genheit, zum Nutzen der Gesamtheit in gemeinsamen Dienste 
freiwillig ernste Arbeit zu leisten und zugleich sich körperlich und 
geistigsittlich zu ertüchtigen.“7  

 
Präsident Syrup wurde zum Reichskommissar, die Präsidenten der 
Landesarbeitsämter zu Bezirkskommissaren für den freiwilligen Arbeits-
dienst ernannt. Die Reichsanstalt hatte den FAD als 
Auftragsangelegenheit durchzuführen. Im Gegensatz zur Verordnung 
von 1931 waren nun die Selbstverwaltungsorgane nicht mehr zu beteili-
gen. Auf diese Weise umging die neue Regierung vor allem die 
kritischen Einwände der Gewerkschaften, denn immer mehr missbrauch-
ten Wehrverbände und nationalistische Organisationen den Arbeitsdienst 
zu verdeckten Militärübungen.8 
Die Träger der Maßnahmen erhielten einen wochentäglichen Fördersatz 
von zwei Reichsmark für jeden Teilnehmer. Den Gegenwert dieses Be-
trages mussten sie den Arbeitsdienstwilligen in voller Höhe als 
Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Taschengeld zukommen 
lassen. Neben der etwa 6-stündigen „ernsten Arbeit“ sollten die Jugend-
lichen die Gelegenheit erhalten, „sich geistig zu bilden und sportlich zu 
betätigen“.9 
Angestrebt wurde daher die Unterbringung in möglichst geschlossenen 
Lagern:  
 

„In geschlossenen Lagern wird die Weckung und Förderung des 
kameradschaftlichen Geistes, der als nationales Lebensideal der 
deutschen Jugend anzusehen ist, ganz wesentlich erleichtert.“10 

 
Der FAD erreichte seinen zahlenmäßigen Höhepunkt im November 
1932 mit 7.892 Maßnahmen und 285.494 Beschäftigten.11 
 
Die Hitler-Regierung entzog bald nach ihrem Machtantritt der Reichsan-
stalt den FAD und ernannte einen neuen Reichskommissar. Mit dem 
Reichsarbeitsdienstgesetz vom 26. Juni 1935 wurden schließlich alle 
Jugendlichen ab 18 Jahren zu einem sechsmonatigen „Ehrendienst“ in 
einer eigenständigen Organisation verpflichtet.12 
 
 
Abbildung 30 
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IV. Pervertierung in der NS-Zeit 
 

„Der Blick des Forschers fand nicht selten mehr, 
als er zu finden wünschte.“ 

(G. E. Lessing) 
 

18. Die Arbeitsämter in der „Arbeitsschlacht“ 
 

„Wenn es als Beweis überlegener Kriegsführung gel-
ten kann, dass die eingeleiteten Kampfhandlungen 
genau so verlaufen, wie es sich die Heeresleitung am 
Kartentisch errechnet hat, so müssen die bisherigen 
Abschnitte der deutschen Arbeitsschlacht als strategi-
sche Musterleistungen gewertet werden.“1 

 
Schnelle Erfolge, gegebenenfalls propagandistisch überhöht, benötigten 
die Nationalsozialisten, um ihre Macht zu erhalten und zu festigen. Ein 
1933 eingeleitetes Arbeitsbeschaffungsprogramm mit über 5 Milliar-
den Reichsmark sollte einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Dabei 
profitierte die Regierung auch von den erst 1933 anlaufenden Program-
men ihrer Vorgängerinnen und einer im Frühjahr sich belebenden 
Konjunktur.2 Von Anfang an versuchte Hitler zugleich, seine allgemeinen 
politischen Ziele zu verwirklichen: Förderung der Landwirtschaft (Blut-
und-Boden-Ideologie), Festlegung der Frauen auf die Mutterrolle, Aufrüs-
tung und Krieg. Bereits am 08. Februar 1933 forderte er, dass alle 
Maßnahmen in den Dienst der „Wiederwehrhaftmachung des deutschen 
Volkes“ gestellt werden müssten.3 
 
Eine Schlüsselrolle in der Arbeitsbeschaffungspolitik erhielt die Reichs-
anstalt, indem sie insbesondere folgende Aktionen steuerte: 
 
1. Bereits Anfang März 1933 wurde die Landhilfe eingeführt. Jugendli-

che Arbeitslose halfen in landwirtschaftlichen Betrieben als 
zusätzliche (!) Arbeitskräfte für 6 bis 12 Monate. Dafür gewährte die 
RA den Betrieben eine Beihilfe. Im Oktober 1933 erreichte man den 
Höchststand von etwa 165.000 Landhelfern.4 

 
2. Gleichzeitig hielten die Nazis den 1931 eingerichteten Freiwilligen 

Arbeitsdienst bei (August 1933 ca. 257.000 Teilnehmer), gliederten 
ihn aber aus der RA aus. Ab 1934 unterstützte die RA finanziell nur 
noch den Arbeitsdienst der Frauen, der aber zahlenmäßig bedeu-
tungslos blieb.5 
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3. Drastisch erhöhte die RA 1933 die Fortbildungsmaßnahmen, spe-
ziell für jugendliche Arbeitslose. An den - lediglich wenige Wochen 
dauernden - Lehrgängen nahmen im Haushaltsjahr 1933/34 über 
411.000 Erwerbslose teil, im Haushaltsjahr 1935/36 waren es nur 
noch knapp 170.000.6 

 
4. Die größte Entlastung brachte das „Gesetz zur Verminderung der Ar-

beitslosigkeit“ vom 01. Juni 1933. Dabei förderte die RA verschiedene 
Notstandsarbeiten.7 Während im November 1933 ca. 400.000 Ar-
beitslose eine Beschäftigung fanden (Jahreshöchststand), waren es 
im April 1934 über 600.0008 (genereller Höchststand). Aber bereits 
1935 schränkte die RA auch hier die Förderung ein und verringerte 
die Teilnehmerzahl ab Sommer 1936 auf unter 100.000. Sie gewährte 
außerdem Darlehen für den Bau von Landarbeiterwohnungen und Ei-
genheimen.9 

 
5. Im Rahmen ihrer „Doppelverdiener-Kampagne“10 wollten die National-

sozialisten mit diesem Gesetz auch die Frauenerwerbstätigkeit, 
insbesondere der verheirateten, bekämpfen, indem sie ein Ehe-
standsdarlehen einführten.11 Daneben förderte das Regime den 
Wechsel von Frauen in die Hauswirtschaft durch Steuervergünstigun-
gen und Befreiung von der Arbeitslosenversicherung.12 Ab 1934 
sorgte das Hauswirtschaftliche Jahr der Schulabgängerinnen für ei-
ne weitere Entlastung des Arbeitsmarktes.13 Ein echter 
Beschäftigungsrückgang trat zwar nicht ein, allerdings nahm in den 
folgenden Jahren die Beschäftigung bei den Frauen nicht so stark zu 
wie bei den Männern.14 

 
6. 1934 ging das NS-Regime von der Arbeitsbeschaffung zur Arbeits-

lenkung über. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen war von März 
1933 auf März 1934 von 5,6 Mill. auf 2,8 Mill. zurückgegangen. Für 
einige Regionen und Berufs- sowie Altersgruppen verlief die Entwick-
lung jedoch nicht so günstig.15 Mit dem „Gesetz zur Regelung des 
Arbeitseinsatzes“ vom 15. Mai 193416 und mit weiteren Regelungen 
konnten die Arbeitsämter 

 
a) den Austausch jugendlicher Beschäftigter zugunsten älterer Ar-

beitsloser erzwingen, 
b) den Zuzug in Regionen mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslo-

sigkeit erschweren, z. B. nach Berlin und Hamburg, 
c) berufsfremd beschäftigte Fachkräfte in die Landwirtschaft und Me-

tallwirtschaft zurückholen.17 
 



 

  88

Die entscheidende Ursache für den - nach außen hin glänzenden - Auf-
schwung lag aber nicht in den genannten Maßnahmen, sondern in der 
bereits 1933 (zunächst versteckt) begonnenen Rüstungspolitik.18 Wäh-
rend die Reichsregierung 1932 nur 0,6 Mrd. RM (8,2 % der 
Reichsausgaben) für die Rüstung ausgegeben hatte, waren es im Jahr 
1938 schon 17,2 Mrd. RM (61 %).19 Gleichzeitig erhöhte sich der Schul-
denstand des Reiches von 12,2 Mrd. auf 31,5 Mrd. RM.20 Daneben 
verminderte auch die 1935 eingeführte Wehrpflicht die Unterbeschäfti-
gung, bzw. verschärfte den sich ab 1936 abzeichnenden allgemeinen 
Arbeitskräftemangel.21  
 
 
Abbildungen 34, 35, 36, 37 
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beitsamtes Münster. Mannheim, 2003; Losse, Michael: Arbeitsmarktentwicklung 
und Arbeitseinsatzpolitik in Mannheim während der NS-Zeit und nach dem Krieg. 
Mannheim, 2003. 

2 Papen-Plan von 1932 und dessen Aufstockung durch v. Schleicher, vergl. u. a. F.-
W. Henning. Das industrialisierte Deutschland 1914 - 1992. 8. Auflage, Paderborn 
u. a. 1993, S. 138 ff. 

3 Kabinettssitzung am 08. Februar 1933, zitiert in: Ian Kershaw: Hitler 1889-1936. 
Stuttgart 1998, S. 563. 

4 Erlass vom 03. März 1933, in RABl I, Nr. 8/1933, S. 77 f.; Ehlert, Margarete: 
Landhilfe, in: RABl II, Nr. 9/1933, S. 105-108; Wiedwald, Rudolf: Ein Jahr Landhil-
fe, in: RABl II, Nr. 9/1934, S. 95-98. 

5 Vergl. auch Kapitel 17. 
Fünfter Bericht der RA, S. 34 f.; Siebenter Bericht der RA, S. 32 ff. 

6 Siebenter Bericht der RA, S. 26 ff.; Achter Bericht der RA, S. 26 ff. 
7 RGBl I 1933, S. 323-329; nach dem Staatssekretär im RFM auch Reinhardt-

Programm genannt. Am 21. September 1933 wurde ein „Zweites Gesetz zur Ver-
minderung der Arbeitslosigkeit“ erlassen, RGBl I 1933, S. 651 ff. Reinhardt, Fritz: 
Die Arbeitsschlacht der Reichsregierung. Berlin 1933; ders.: Generalplan gegen 
die Arbeitslosigkeit. Oldenburg 1933; Stephan: Arbeitsbeschaffung durch das Ge-
setz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit, in: RABl II; Nr. 19/1933, S. 268-271. 

8 Achter Bericht der RA, S. 35-38; Neunter Bericht der RA, S. 47-50. 
9 Sechster Bericht der RA, S. 38. 
10 Die Doppelverdiener-Kampagne gegen berufstätige Ehefrauen wurde schon in 

den frühen zwanziger Jahren ausgelöst. 
Generell zur Frauenarbeit vergl. u. a. Winkler, Dörte: Frauenarbeit im „Dritten 
Reich“. Hamburg 1977. 

11 Es wurde ein unverzinsliches Darlehen in Höhe von 1.000 RM, und zwar in Form 
von Bedarfsdeckungsscheinen gewährt, wenn Frauen ihre Erwerbstätigkeit mit ih-
rer Heirat aufgaben. Zurückzuzahlen war es im Laufe von acht bis neun Jahren. 
Für jedes Kind wurden 250 RM erlassen, vergl. Durchführungsverordnung vom 20. 
Juni 1933, RGBl I 1933, S. 377 ff. 

12 Gesetz zur Befreiung der Hausgehilfinnen von der Pflicht zur Arbeitslosenversi-
cherung vom 12. Mai 1933, RGBl I 1933, S. 265. 

13 Erlass vom 05. Mai 1933, in: RABl I, Nr. 15/1934, S. 130 ff. Thomae, Margarete: 
Hauswirtschaftliches Jahr für Mädchen, in: Alhi, Nr. 9/1934, S. 140 ff. 

14 Vom März 1933 bis März 1938 stieg die Zahl der beschäftigten Frauen von ca. 4,6 
Millionen auf ca. 5,8 Millionen, die der beschäftigten Männer von ca. 7,9 Millionen 
auf 13,0 Millionen, in: Berichte der RA Nr. 5, S. 8 und Nr. 10, S. 4. 

15 Sechster Bericht der RA, S. 2-12. 
16 RGBl I 1934, S. 381. 



 

  90

                                                                                                                                                         
17 Verordnung des Reichswirtschaftsministers über die Verteilung von Arbeitskräften 

vom 10. August 1934, RGBl I 1934, S. 786; Anordnung des Präsidenten der 
Reichsanstalt (...) über die Verteilung von Arbeitskräften vom 28. August 1934, 
RABl I, Nr. 25/1934, S. 202 ff. 
Syrup, Friedrich: Die Entstehungsgeschichte des Gesetzes zur Regelung des Ar-
beitseinsatzes, in: Alhi, Nr. 5/1934, S. 68 f.; ders.: Die gesetzgeberischen 
Maßnahmen der Reichsanstalt (...) im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit (...), in: 
RABl II, Nr. 25/1934, S. 333-338; ders.: Arbeitsvermittlung und Arbeitsbeschaffung 
als Aufgaben des nationalsozialistischen Staates, in: Alhi, Nr. 14/1934, S. 214-
220. 
In Wirtschaftszweigen, in denen sich die Arbeitslosigkeit verhärtete, z. B. in der 
Textilindustrie, wurde die Arbeitszeit verkürzt und dafür die Kurzarbeiterunterstüt-
zung verstärkt.  

18 Auch der Autobahnbau hatte nicht die Bedeutung, die ihm die nationalsozialisti-
sche Propaganda zumaß. Erst im Sommer 1934 stieg die Zahl der Beschäftigten 
über 50.000; der Höchststand wu rde im Sommer 1936 mit etwa 125.000 erreicht; 
vergl. Birkenholz, Carl: Die „Sozialpolitischen Bedingungen“ für die Baustellen der 
Reichsautobahnen und Reichsstraßen, in: RABl II, Nr. 25/1937, S. (279-)281. Da-
zu auch Schütz, Erhard/Gruber, Eckhard: Mythos Reichsautobahn. Bau und 
Inszenierung der „Straßen des Führers“ 1933-1941. Berlin 1996. 

19 Ch. Bettelheim: Die deutsche Wirtschaft unter dem Nationalsozialismus. Münster 
1974, S. 327, zitiert in: Kühnl, Reinhard: Der deutsche Faschismus in Quellen und 
Dokumenten. 5. Auflage, Köln 1980, S. 257. 

20 Vespignani, Renzo: Nach den Zwanziger Jahren: Faschismus. Berlin 1976, S. 14; 
vergl. auch Henning (s. Anm. 2), S. 170 ff. 

21 Syrup, Friedrich: Die Auswirkungen der allgemeinen Wehrpflicht und der zweijäh-
rigen Dienstzeit auf den Arbeitseinsatz unserer erwerbstätigen Jugend, in: Alhi, Nr. 
17/1936, S. 282-287. 
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19. Anfang und Ende der Selbstverwaltung 
 

„An deren Verwaltung sind Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer gleichmäßig zu 
beteiligen“. 

 
Schon die Anordnung über Arbeitsnachweise (des Reichsamtes für 
die wirtschaftliche Demobilmachung) vom 09. Dezember 19181 führte für 
die (damals noch) kommunalen Arbeitsnachweise die paritätische 
Selbstverwaltung ein. 
 
Nach dem Arbeitsnachweisgesetz vom 22. Juli 19222 waren dann drit-
telparitätisch besetzte Gremien möglich: Auf der unteren Ebene, in den 
„Arbeitsnachweisämtern“, und auf der mittleren Ebene, den „Landesäm-
tern für Arbeitsvermittlung“, gab es jeweils einen „Verwaltungs-
ausschuss“. Im „Reichsamt für Arbeitsvermittlung“, der späteren Haupt-
stelle, hieß das Gremium „Verwaltungsrat“. Die Errichtungsgemeinden 
waren „berechtigt, in den Verwaltungsausschuss Vertreter mit beraten-
der Stimme zu entsenden“, während die Landesregierungen Beauftragte 
in den Verwaltungsausschuss des Landesamtes entsenden konnten, die 
aber ebenfalls „keine beschließende Stimme“ hatten. Der Verwaltungsrat 
musste dagegen drittelparitätisch besetzt sein. 
Darüber hinaus waren in den Dienststellen für jede Fachabteilung ein 
„Fachausschuss“ aus Vertretern der für das Fach zuständigen berufli-
chen Vereinigungen zu bilden. 
 
Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
vom 16. Juli 1927 (AVAVG)3 machte die Drittelparität verbindlich. Ge-
genüber den ab 1952 geltenden Bestimmungen bestanden zwei wesent-
liche Unterschiede:  
 
1) Der Leiter der Dienststelle war zugleich „Vorsitzender“ des Selbst-

verwaltungsorgans. Präsident Syrup war daher zusätzlich Vor-
sitzender des Verwaltungsrates und des Vorstandes.  

2) Die Vertreter der öffentlichen Körperschaften durften bei Angelegen-
heiten der Arbeitslosenversicherung nicht mitstimmen. 

 
Der Vorstand hatte jeweils fünf, der Verwaltungsrat jeweils sechzehn 
„Beisitzer“. Beide Organe bildeten Unter- bzw. Fachausschüsse. Insge-
samt gab es - bei 361 Arbeitsämtern und 13 Landesarbeitsämtern - fast 
13.000 Beisitzer und Stellvertreter.4 Nach dem Gesetz sollten auch 
Frauen beteiligt sein. In die Organe der Hauptstelle entsandten aber nur 
die Gewerkschaften Beisitzerinnen.5 



 

  92

 
Neben Konrad Adenauer (s. Kapitel 13) war Mitglied im Verwaltungsrat 
auch der Gewerkschaftssekretär Hans Böckler (1875-1951), der gleich-
zeitig auch als Beisitzer in den Verwaltungsausschüssen des 
Landesarbeitsamtes Westfalen (Dortmund) wie auch des Landesar-
beitsamtes Rheinland (Köln) amtierte. Hans Böckler wurde 1949 der 
erste Vorsitzende des neu gegründeten Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB). 
 
Mit der „Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Arbeits-
losenversicherung“ vom 21. März 19326 änderte die Reichsregierung 
die Zuständigkeiten der Organe erheblich. Während das Gesetz von 
1927 eine Doppelmitgliedschaft im Verwaltungsrat und im Vorstand noch 
verboten hatte, wurde diese jetzt sogar gewünscht: Der Vorstand sollte 
sich nun als Unterausschuss des auf 40 Mitglieder verkleinerten Verwal-
tungsrates betätigen; dazu erhielt er viele weitere Zuständigkeiten.7 
 
Die Nationalsozialisten beseitigten auf der Grundlage der Verordnung 
vom 18. März 19338 schrittweise die Selbstverwaltung. Mit Erlass vom 
10. November 1933 erhielt Präsident Syrup definitiv deren bisherigen 
Befugnisse.9 
 
Insbesondere das Schicksal eines Mitgliedes verkörpert das Wirken der 
Selbstverwaltung in der Weimarer Republik und die nationalsozialisti-
sche Katastrophe:  
Fritz Elsas (s. Kurzbiografie) war als städtischer Rechtsrat ab 1918 Vor-
sitzender des Verwaltungsausschusses des Arbeitsamtes Stuttgart. Bis 
1926 amtierte er zusätzlich als Vorsitzender des Verbandes Württem-
bergischer Arbeitsnachweise. Von 1922 bis 1927 saß er als Vertreter der 
öffentlichen Körperschaften auch im Verwaltungsrat, danach bis 1932 im 
Vorstand.10 
Wie Fritz Elsas wurde auch der Gewerkschafter Wilhelm Leuschner 
(geb. 1890) wegen seiner Beteiligung im Widerstand (im September 
1944) hingerichtet. Leuschner war kurze Zeit der Vertreter von Hans 
Böckler im Verwaltungsrat gewesen.11 
 
 
Abbildungen 16, 24 
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Anmerkungen 
 
1 § 1, RGBl 1918, S. 1421. 
2 RGBl I 1922, S. 657. 
3 RGBl I 1927, S. 187. 
4  Erster Bericht der RA, S. 47. 
5 Verzeichnis der Mitglieder (Stand 1. März 1928), in: RABl I, Nr. 7/1928, S. 53 f. 

„Absolut ungenügend“ war die Präsenz der Frauen in den Verwaltungsausschüs-
sen der Landesarbeitsämter. Nur 17 von 333 Plätzen (einschl. Stellvertreter) 
wurden von ihnen besetzt; SP Nr. 38/1928, Sp. 918 f. 
Clara Mleinek, Gewerkschaftliches Vorstandsmitglied der Reichsanstalt, berichte-
te von 1927 bis 1933 regelmäßig über die Arbeit der Hauptstellen-Organe in der 
Fachzeitschrift Soziale Praxis.  

6 RABl I, Nr. 9/1932, S. 45-48; Lehfeldt, Bernhard: Die Verordnung zur Vereinfa-
chung und Verbilligung der Arbeitslosenversicherung, in: RABl II, Nr. 10/1932, S. 
123-126. 

7 Verzeichnisse, in: RABl I, Nr. 20/1932, S. 142-144, sowie als Beilage zur Dienstli-
chen Mitteilung 52/32. 

8 Verordnung des Reichspräsidenten über Maßnahmen auf dem Gebiete der Finan-
zen, der Wirtschaft und der Rechtspflege, Kapitel XIX, RGBl I 1933, S. 122; Erste 
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Ehrenämter in der sozialen Ver-
sicherung und der Reichsversorgung vom 19. Mai 1933, RGBl I 1933, S. 283; 
Erlass des Reichsarbeitsministers vom 09. Mai 1933 als Runderlasse Nr. 42/33, 
sowie 47/33, 48/33 und 77/33. 

9 Erlass des Reichsarbeitsministers zur Übertragung von Befugnissen auf den Prä-
sidenten der Reichsanstalt (...), RABl I 1933, S. 288, auch als Runderlass Nr. 
88/33. 

10 Verzeichnis der Beisitzer, in: RABl I, Nr. 23-24/1922, S. 700; AuB, Nr. 1/1926, S. 
22. 
Vergl. auch Elsas, Fritz: Selbstverwaltung in der Organisation des städtischen Ar-
beitsamtes Stuttgart, in: RABl (NAT), Nr. 13/1921, S. 493-496. 

11 Zu Leuschner vergl.: Steinbach, Peter: Wilhelm Leuschner, in: Gewerkschaftliche 
Monatshefte, Nr. 12/2002, S. 706-715; Jaeckel, Hartmut: Menschen in Berlin. Das 
letzte Telefonbuch der alten Reichshauptstadt 1941. Stuttgart-München 2000, S. 
251-253. 
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20. Nationalsozialistische „Personalsäuberungen“ 
 

„Es ist nicht erforderlich, dass der Beamte oder Angestellte 
Pg. ist; aber durchaus erforderlich, dass er Nationalsozialist 
ist, d. h. dass er sein Herz der neuen Weltanschauung geöff-
net hat und es in dem großen Erlebnis der national-
sozialistischen Revolution mitschwingen lässt.“1 

 
 
Wenn es um die Rolle der Arbeitsverwaltung im Dritten Reich geht, ist es 
unumgänglich, ebenso deren Personalpolitik beispielhaft an einigen 
Maßnahmen und betroffenen Personen zu beleuchten. NSDAP-
Mitglieder und Anhänger gab es auch in der Reichsanstalt bereits vor 
1933. Aber erst nach den für Hitler erfolgreichen Reichstagswahlen im 
September 1930 traten sie offen für ihre Partei ein und gründeten in 
manchen Dienststellen Betriebszellen.2 
 
Im Arbeitsamt München war Otto Neuburger3 Leiter der Arbeitsvermitt-
lung und stellvertretender Leiter des Amtes. Er war jüdischer Herkunft 
und Mitglied der SPD, für die Nazis also aus zweifacher Sicht Zielschei-
be ihrer Agitation. Neuburger war nach Wirtschaftsstudium und 
Weltkriegsteilnahme 1921 in das (damals noch städtische) Arbeitsamt 
München eingetreten. In der RA hatte er sich bald einen Namen ge-
macht durch seine zahlreichen Veröffentlichungen. Er war Mitverfasser 
von Kommentaren, u. a. zum AVAVG, Herausgeber berufskundlicher 
Publikationen und Mitarbeiter in den diversen Fachzeitschriften der Ar-
beitsverwaltung.4 Er hatte sich also nicht nur um das Arbeitsamt 
München, sondern auch um die Entwicklung der gesamten Arbeitsver-
waltung verdient gemacht.  
Am 11. März 1933 versuchte die SA mit Hilfe der Betriebszelle des Ar-
beitsamtes Neuburger und andere Mitarbeiter, z. B. den späteren 
Oberbürgermeister von München Thomas Wimmer, in „Schutzhaft“ zu 
nehmen. Dies misslang, Neuburger war gewarnt worden und nach Berlin 
geflohen. Dort wurde er zunächst von der Hauptstelle wohlwollend ge-
schützt, man gewährte ihm Urlaub. Als jedoch im April das „Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ verkündet wurde, durch das 
alle Regimegegner und Juden aus dem Öffentlichen Dienst vertrieben 
werden sollten,5 wurde er offiziell entlassen. Das von Präsident Syrup 
am 01. August 1933 unterzeichnete Kündigungsschreiben - ohne Anre-
de, Bedauern und Dank für seine zwölfjährige Arbeit - zitierte nur die 
einschlägigen Paragraphen des Gesetzes. Der interne Vermerk wieder-
holte fast wörtlich ein Pamphlet der Münchener Betriebszelle, in dem 
diese am 31. März die Entlassung Neuburgers gefordert hatte.6 
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Ein schlimmes Schicksal erlitt Alexander Schwab, Pressesprecher der 
Hauptstelle von 1929 - 1933. Er war - wie der spätere Bundeskanzler 
Willy Brandt - Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP). Wegen 
seiner Mitarbeit im politischen Widerstand wurde er zu acht Jahren 
Zuchthaus verurteilt. Während des Krieges ist er im Alter von 56 Jahren 
im Zuchthaus Zwickau ums Leben gekommen.7 
 
Von den etwa 26.500 Mitarbeitern der RA wurden auf der Grundlage des 
Gesetzes vom 7. April 1933 bis zum Frühjahr 1934 über 3.455 entlassen 
oder in den Ruhestand versetzt.8 Darüber hinaus wurde auch "einer grö-
ßeren Zahl von Angestellten das Dienstverhältnis auf Grund des 
Tarifvertrages zum nächstzulässigen Zeitpunkt gekündigt."9 Silverman 
schätzt, dass insgesamt mindestens 6.000 Mitarbeiter, also etwa 22 
Prozent, entlassen worden waren.10 Die Nazis brüsteten sich, bei keiner 
anderen Behörde so „ausgeräumt“ zu haben wie in der Reichsanstalt. Im 
Gegenzug wurden über 11.000 neue Kräfte, darunter etwa die Hälfte „Al-
te Kämpfer“ - also Parteimitglieder vor 1933 - eingestellt.11 Zwar 
mussten einige wieder wegen Unfähigkeit entlassen werden, aber viele 
haben bald Karriere gemacht und Führungs- und Schlüsselpositionen in 
den Dienststellen der RA eingenommen. So sorgten sie dafür, dass auch 
in der Reichsanstalt der „nationalsozialistische Geist“ wirken konnte.12 
So schrieb bereits 1934 ein Berufsberater:  
„Deutschland muss leben, auch wenn Einzelwünsche dabei sterben sol-
len.“13 
 
 
Abbildungen: 29, 31, 32 
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Anmerkungen 
 
1 Feige, Rudolf (Personalreferent): Personalpolitik im nationalsozialistischen Staa-

te, in: Alhi, Nr. 18-19/1934, S. 299-301. 
2 So auch im AA München, vergl. Maier (1998).* 
3  Neuburger, Otto siehe Kurzbiografie. 
4 Kommentar zur Verordnung über Erwerbslosenfürsorge (zusammen mit Heinz 

Jäger). München 1924. 
Bedeutung und Umfang der Berufsberatung. Kurzgefasstes Handwörterbuch. 
München 1926. 
Kommentar zum AVAVG, drei Bände (mit Heinz Jäger und Robert Adam). Stutt-
gart 1928. 
Der arbeitende Mensch in der erzählenden Literatur. Ein Lesebuch. Bücher der 
Bildung, Band 29. Verlag Albert Langen. München 1932. 
Zahlreiche Aufsätze zu verschiedenen Themen in den Zeitschriften: Arbeit und Be-
ruf, Der öffentliche Arbeitsnachweis, Das Arbeitsamt. 

5 Gesetz vom 07. April 1933, RGBl I 1933, S. 175. 
Mommsen, Hans: Beamtentum im Dritten Reich. Mit ausgewählten Quellen zur 
nationalsozialistischen Beamtenpolitik. Stuttgart 1966. 
Mühl-Benninghaus, Sigrun: Das Beamtentum in der NS-Diktatur bis zum Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges. Zu Entstehung, Inhalt und Durchführung der einschlägi-
gen Beamtengesetze. Düsseldorf 1996. 

6 Ein Teil der Personalakte Neuburgers ist erhalten, in: Bundesarchiv, Bestand 
39.03, Reichsanstalt AVAV, Personalakte Nr. 254. 

7 Mayer, Hans: Ein Deutscher auf Widerruf. Erinnerungen Band 1. Frankfurt am 
Main, S. 21. 
Mierau, Fritz: Das Verschwinden des Franz Jung. Hamburg 1998, S. 21, 204, 207 
f. 

8 291 Beamte, 3164 Angestellte und Arbeiter, 259 Amtsleiter und deren Stellvertre-
ter sowie 9 LAA-Präsidenten und deren Vertreter. 102 wegen ihrer „nichtarischen 
Abstammung“, 2194 wegen „politischer Unzuverlässigkeit“. Sechster Bericht der 
RA, S. 39. 

9  Sechster Bericht der RA, S. 39. 
10  Silverman (1988)* , S. 155. 

Ein umfassendes Verzeichnis der betroffenen Personen existiert nicht. Wegen ih-
rer jüdischen Herkunft wurden u.a. entlassen: Friedrich Baerwald; Amalie Elias 
(Berufsberaterin im AA Krefeld); Thekla Kauffmann (AA Stuttgart); Simon Krämer 
(Kassenleiter im AA Göppingen), vgl. Maier (1990)*, S. 68 f. 

11 Die Auswechselung des Personals der Reichsanstalt (...), in: SP, Heft 24/1934, 
Sp. 714. 
Gemäß Runderlass vom 28. April 1934 war beabsichtigt; „bei der Wiederbeset-
zung von Beförderungsstellen solche Beamte bevorzugt zu berücksichtigen, die 
sich im Kampf um die nationale Erhebung besonders verdient gemacht haben und 
die Gewähr dafür bieten, dass sie auch fernerhin vorbildlich und erzieherisch im 
Sinne der nationalsozialistischen Bewegung wirken werden“, in: Alhi, Heft 5/1934, 
S. 92. 
In ihrem Jahresbericht verweist die Reichsanstalt auf die dadurch entstandenen 
„schwierigen personellen Verhältnisse“. Wegen des Gesetzes „musste ein großer 
Teil der Vermittler durch neue Kräfte ersetzt werden, die einer Einarbeitungszeit 
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bedurften, bevor sie die Vermittlungsmethoden und die fein gegliederte Vermitt-
lungstechnik beherrschten“, in: Sechster Bericht der RA, S. 16 f. 

12 Vergl. insbesondere die Kurzbiografie Hermann Nickles. 
Ein besonders krasser Fall war Dr. Oskar Dirlewanger (1895 - 1945). Obgleich 
vorbestraft, machten ihn die Nationalsozialisten 1933 zum stellvertretenden Leiter 
des Arbeitsamtes Heilbronn. 1934 wurde er wegen Unzucht mit Minderjährigen 
und Unterschlagung zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Ab 1940 leitete er dann 
das berüchtigte „SS-Sonderkommando Dirlewanger“, das im besetzten Osteuropa 
tausende Zivilpersonen, darunter viele Juden, ermordete. Vergl. Klausch, Hans-
Peter: Antifaschisten in Uniform. Schicksal und Widerstand der deutschen politi-
schen KZ-Häftlinge, Zuchthaus- und Wehrmachtsgefangenen in der SS-
Sonderformation Dirlewanger. Bremen 1993, insbesondere S. 35 - 45 und 314 - 
316. 

13 Wollen und Wirken der öffentlichen Berufsberatung im neuen Staate. Herausge-
geben vom Landesarbeitsamt Südwestdeutschland. Stuttgart 1934, S. 27. 
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21. Umbau und Gleichschaltung zur Arbeitseinsatzbehör-
de 

 
„Arbeitseinsatz ist die planmäßige Lenkung 
der Arbeitskräfte des Volkes nach den über-
geordneten Gesichtspunkten der Staats-
politik“.1 

 
Die Politik der Nationalsozialisten war bekanntlich von Anfang an auf 
Kriegsvorbereitung ausgerichtet. Sie bezogen daher die Reichsanstalt 
umgehend in ihre Rüstungsplanungen ein und gestalteten sie in eine 
kriegswichtige Behörde um. Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und fi-
nanzielle Leistungen galten nur noch als Instrumente des Arbeits-
einsatzes.2 Der Begriff Arbeitsmarkt wurde im amtlichen Sprachgebrauch 
wegen seiner „liberalistischen Vorstellung“ verboten.3 
 
Ab 1934 erhielt die Reichsanstalt die ersten gesetzlichen Befugnisse zur 
Arbeitskräftelenkung, wobei die 1935 erfolgte Einführung des Arbeits-
buches und Übertragung des Alleinvermittlungsrechtes hervor-
zuheben sind.4 In der von Hermann Göring 1936 geschaffenen 
Vierjahresplanbehörde leitete Syrup - ergänzend zu seiner Präsidenten-
funktion - die Geschäftsgruppe Arbeitseinsatz mit.5 Außerdem erhielt die 
Reichsanstalt geheime Mobilisierungsaufgaben, z. B. die Auswahl von 
Arbeitskräften für den Kriegseinsatz mit Hilfe der Arbeitsbuchkartei. Sy-
rup bezeichnete daher während des Krieges die Arbeitsämter als „zivile 
Wehrbezirkskommandos“.6 Er selbst wurde 1939 auch Mitglied des 
Reichsverteidigungsrates, dem höchsten Gremium in Fragen der Kriegs-
vorbereitung und Kriegsführung. 
 
Kurz vor Einführung der Dienstpflichtverordnung vom 22. Juni 1938 hatte 
Hitler den § 34 des AVAVG geändert. An erster Stelle sollten künftig Be-
amte die Aufgaben der Reichsanstalt wahrnehmen.7 Die Begründung 
lautete:  
 

„Die Reichsanstalt ist weitgehend mit der Wahrnehmung obrigkeit-
licher Aufgaben betraut. Solche Aufgaben müssen z. Zt. in 
großem Umfange noch durch Angestellte ausgeführt werden. Dies 
ist jedoch mit einer ordnungsmäßigen Führung der Geschäfte der 
Reichsanstalt nicht vereinbar und aus Gründen der Staatssicher-
heit nicht länger tragbar.“8 

 
Wegen des „völligen Aufgabenwandels, ihren Aufgaben beim Arbeitsein-
satz und bei sonstigen wehr- und wirtschaftspolitischen Angelegen-
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heiten“ verlor die Reichsanstalt um die Jahreswende 1938/39 ihre Ei-
genständigkeit und wurde als Hauptabteilung V in das Reichsarbeits-
ministerium eingegliedert; Syrup blieb jedoch - nun als Staatssekretär - 
weiterhin für die Aufgaben des Arbeitseinsatzes zuständig.9 
 
Eine „immer enger gestaltete Verbindung zwischen den Hoheitsträgern 
der Partei und den Dienststellen der Arbeitsverwaltung“ strebte Hitler an, 
als er im März 1942 den Gauleiter von Thüringen, den fanatischen Nati-
onalsozialisten Fritz Sauckel, zum „Generalbevollmächtigten für den 
Arbeitseinsatz“ ernannte.10 Dessen hauptsächliche Aufgabe war, den 
riesigen Arbeitskräftemangel durch rücksichtslose Rekrutierungen in den 
besetzten Gebieten zu beheben. An der Organisation der Dienststellen 
änderte Sauckel zunächst nichts. Sie waren ihm formal unterstellt, ob-
wohl Syrup seine Position behielt.11 Allerdings bestellte er die Gauleiter 
der NSDAP zu seinen Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in ihren 
Gauen. Die Landesarbeitsämter hatten daher eng mit ihnen zusammen-
zuarbeiten, waren ihnen aber nicht direkt unterstellt.12 
Schließlich passte Sauckel im Sommer 1943 - im Vorgriff auf den für den 
Nachkriegszeit geplanten allgemeinen Staatsumbau - den Aufbau der 
Arbeitsverwaltung dem der NSDAP an, indem er anstelle der Landesar-
beitsämter 42 Gauarbeitsämter errichtete.13 Deren Bezirke waren mit 
denen der Reichsverteidigung identisch. 
 
Die Ausweitung der bürokratischen Lenkungsaufgaben (faktisches Ver-
mittlungsmonopol ab Kriegsbeginn), die Einrichtung von Arbeitsämtern 
unter deutscher Leitung in den besetzten Gebieten sowie die Eingliede-
rung der staatlich gelenkten Lohnpolitik („Reichstreuhänder für Arbeit“) 
führten dazu, dass die Arbeitsverwaltung Ende 1943 nach Plan knapp 
79.000 Mitarbeiter hatte; ca. 14.000 Männer befanden sich allerdings im 
Krieg.14 Anfang 1933 - bei über sechs Millionen Arbeitslosen - waren es 
nur etwa 27.500 gewesen. 
 
Alleinvermittlungsrecht, Aufrüstung und Kriegswirtschaft, Arbeitskräfte-
mobilisierung und -lenkung, Annexionspolitik (Österreich, Tschechien, 
Polen) und Ausländerrekrutierung führten zu einer immensen Steigerung 
der Vermittlungszahlen bzw. der „unter Mitwirkung der Arbeitsämter ein-
gestellten Arbeitskräfte“. In manchen Jahren wurde die 10-Millionen-
Marke nur geringfügig unterschritten:15  
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Jahr 

 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 (Jan. - Okt.) 

Vermittlungen 
 
5 981 492 
6 206 279 
6 258 373 
5 017 482 
4 536 790 
3 425 941 
5 468 855 
7 833 573 
8 983 512 
9 832 269 
9 585 893 
9 560 815 
9 902 344 
9 721 914 
8 480 303 
9 825 295 
9 517 826 
6 107 156 

 
 
 
Abbildungen: 33, 41, 48, 49, 50 
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22. Arbeitslenkung mit Strafverfolgung 
 

„Überall stößt man sich an einengenden Vor-
schriften, braucht Genehmigungen (...). Ein 
ungeheurer Aufwand für unproduktive Arbeit 
und entsprechender Leerlauf.“1 

 
Bei seiner kritischen Äußerung dürfte der zitierte Unternehmer im Mai 
1939 auch an die Arbeitsverwaltung gedacht haben, denn deren Tätig-
keit entwickelte sich zusehends zu bürokratischer Lenkung und polizei-
staatlicher Sanktionierung. 
 
Die ersten einschlägigen Vorschriften erließ das NS-Regime im Jahre 
1934.2 Dabei ging es noch darum, die Zuwanderung in Regionen mit ho-
her Arbeitslosigkeit zu erschweren und die Landwirtschaft mit Arbeits-
kräften zu versorgen. 
 
Im Frühjahr 1935 wurde per Gesetz das Arbeitsbuch eingeführt:3 Jeder 
Arbeitnehmer (nicht nur Arbeitslose!) erhielt dieses Dokument, das alle 
seine berufswichtigen Angaben enthielt; parallel dazu wurde für das Ar-
beitsamt eine Karteikarte mit denselben Angaben angelegt. Jegliche 
berufliche Veränderung, insbesondere ein Betriebswechsel, musste so-
wohl im Arbeitsbuch als auch in der Arbeitsbuchkarte des AA 
eingetragen werden. Bis Ende 1936 wurden über 21 Millionen Arbeitsbü-
cher (und -karten) ausgestellt. Für die neue Aufgabe stellte man in den 
AÄ über 4.300 Mitarbeiter zusätzlich ein.4 Ende der dreißiger Jahre er-
hielten auch die Selbständigen das Arbeitsbuch und während des 
Krieges sogar - in vereinfachter Form - die ausländischen Arbeitskräfte. 
Mit der Arbeitsbuchkartei konnten die AÄ die Struktur der Erwerbsperso-
nen untersuchen, vor allem aber gesuchte Arbeitskräfte herausfinden 
und sie dorthin vermitteln, wo sie dringender benötigt wurden. 
 
Folgerichtig wurden im November 1935 der Reichsanstalt das Allein-
vermittlungsrecht übertragen. Andere Organisationen, private oder 
öffentliche, mussten ihre Vermittlungstätigkeiten einstellen oder sich in 
die RA integrieren. Das Ziel dieses Gesetzes formulierte eine Fachzeit-
schrift treffend mit der Überschrift:  

„Zentrale Lenkung des Arbeitseinsatzes“.5 
 
Im Zusammenhang mit dem Vierjahresplan von 1936 und dem steigen-
den Bedarf an Fachkräften im Rüstungsbereich erließ man eine Vielzahl 
von Anordnungen, nach denen bestimmte Berufsgruppen nur mit Ge-
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nehmigung des AA eingestellt werden durften.6 Darüber hinaus sollten 
die Betriebe verstärkt ausbilden. 
 
Zu diesem Zweck mussten ab März 1938 alle Schulabgänger die Be-
rufsberatung aufsuchen, um sich in Ausbildung oder Arbeit vermitteln zu 
lassen.7 
 
Die Dienstpflichtverordnung vom Juni 1938 ermächtigte die AÄ, be-
schäftigte Arbeitnehmer für längere Zeit aus ihren Betrieben heraus-
zunehmen und in kriegswichtigere Tätigkeiten zu vermitteln.8 Allein im 
Jahr 1938 wurden auf diese Weise über 400.000 Arbeitskräfte zum 
Westwallbau „dienstverpflichtet“.9 
 
Die totale Lenkung der Arbeitskräfte kam mit Beginn des Krieges am 
01. September 1939.10 Jede Einstellung und Kündigung, also jeder Be-
triebswechsel, war nur noch mit vorheriger Zustimmung des AA erlaubt; 
Zuwiderhandlungen wurden verfolgt. 
Hart ging man gegen die Arbeitskräfte vor, die sich dem Arbeitseinsatz 
entziehen wollten oder denen es an Arbeitsdisziplin fehlte. Das AA Kiel 
meldete z. B. für das 2. Halbjahr 1941 956 Bestrafungen, von denen es 
60 Fälle selbständig bearbeitet hatte, „der Rest wurde in gemeinsamer 
Arbeit mit der Geheimen Staatspolizei und der Reichstreuhänder-
Abteilung erledigt“.11  
Die Zuständigkeiten für Sanktionsverfahren gegen „Bummelanten“ waren 
regional unterschiedlich geregelt. In einem Betrieb der Stahlwerke 
Braunschweig GmbH fanden Ende 1942 „Schnellgerichtsverfahren … 
unter Vorsitz des Arbeitsamtsleiters“ statt. Beteiligt waren außerdem die 
Werksleitung, die Gestapo, der Werkschutz und ein Arzt.12 
 
Im äußersten, nicht seltenen Falle kam es zur Einweisung in ein Ar-
beitserziehungslager (AEL) oder gar Konzentrationslager (KZ), erste-
res vor allem bei Jugendlichen. Als das AA Hamburg im Mai 1944 gegen 
einen sechzehnjährigen Maurerlehrling einen Strafantrag wegen häufiger 
„Arbeitsbummelei“ stellte, wurde er durch das Amtsgericht Hamburg „zur 
Arbeitserziehung überwiesen“.13 
Im September 1944 beobachtete der Gauarbeitsamtspräsident von Süd-
hannover-Braunschweig, Dr. Curt von Maercken, (zugleich Reichs-
treuhänder der Arbeit) ausländische Zwangsarbeiter, wie sie sich der 
Arbeit zu entziehen versuchten. Nach Rücksprache mit deren Vorarbei-
ter meldete er zwei von ihnen der Gestapo mit dem Ziel, dass sie 
„unverzüglich einem Arbeitserziehungslager zugeführt und dort zur här-
testen Arbeit angehalten werden“. Die darauf erfolgte Strafe wurde auf 
56 Tage festgelegt.14 
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Von Maercken hatte schon 1940 als Reichstreuhänder der Arbeit gegen-
über dem RAM „Erziehungslager“ gefordert, in denen „produktive Arbeit 
zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als bisher“ geleistet werden sollte. 
Dabei wollte er die Einweisung als Ordnungsstrafe bis zu acht Wochen 
Haft selbst - ohne Einschaltung der Gestapo - verhängen dürfen.15 
 
 
Abbildungen: 33, 40, 43 
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23. Repressionen gegen politisch Andersdenkende 
 

„B. bekommt erst dann Arbeit, wenn er die 
Räume des Arbeitsamtes mit dem deut-
schen Gruß betritt!" 

 
 
Mit diesen Worten lehnten im Jahr 1937 Mitarbeiter des Arbeitsamtes 
Bielefeld ab, einen parteilosen Arbeiter, Vater von acht Kindern, nach 
dessen Entlassung aus politischer Haft in Arbeit zu vermitteln. Der Mann 
beging in seiner Verzweiflung bald Selbstmord.1 
 
Solange die Arbeitslosigkeit hoch blieb, wurden Gegner der NSDAP sys-
tematisch von der Arbeitsvermittlung ausgeschlossen, gleichzeitig aber 
„Alte Kämpfer“ (NSDAP-Mitglieder vor 1933) - auf Weisung der Partei 
und der Hauptstelle - bevorzugt in Arbeit gebracht.2 Daher fanden viele 
Verfolgte des NS-Regimes erst mit Beginn des Arbeitskräftemangels 
wieder eine Beschäftigung. 
 
Vor der Vermittlung in einen Rüstungsbetrieb mussten die Arbeitsämter 
bei Bewerbern, deren politische Einstellung zweifelhaft erschien, zuerst 
die Gestapo einschalten. Anfang 1936 ließ das Arbeitsamt Bruchsal ei-
nen Schlosser überprüfen, da „Mitteilung gemacht worden sei, der 
Genannte wäre politisch nicht zuverlässig und habe sich schon öfters 
allzu freundschaftlich für Frankreich ausgesprochen“. In ihrer Antwort 
bestätigte die Gestapo diese Einschätzung für „die ganze Familie“.3 
 
Zu einer besonders engen Zusammenarbeit mit der Gestapo kam es im 
Januar 1938 bei der „Aktion Arbeitsscheu“. Es widersprach der NS-
Ideologie und der Arbeitseinsatzlage, dass arbeitsfähige Personen sich 
dem Arbeitseinsatz entzogen. Ein solches Verhalten wurde als „asozial 
und volks- bzw. staatsfeindlich“ verurteilt, musste also rücksichtslos ver-
folgt werden. Als so genannte arbeitsscheue Elemente wurden Männer 
bezeichnet, „die nachweisbar in zwei Fällen die ihnen angebotenen Ar-
beitsplätze ohne berechtigten Grund abgelehnt oder die Arbeit zwar 
aufgenommen aber nach kurzer Zeit ohne stichhaltigen Grund wieder 
aufgegeben haben“. Diese Personen sollten als „Schutzhäftlinge“ in das 
Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar überführt werden. Die Ar-
beitsämter waren angewiesen, „die ihnen bekannten Arbeitsscheuen in 
der Zeit vom 18.02. bis 04.03.1938 zu ermitteln und den Staatspolizei-
stellen mitzuteilen.“4 Da die Aktion zunächst nicht den gewünschten 
Erfolg brachte, wurde sie im Sommer desselben Jahres wiederholt. 



 109

Ganz in diesem Sinne bat eine Nebenstelle des Arbeitsamtes Kaisers-
lautern im August 1938 das zuständige Bezirksamt, einen Arbeiter 
„wegen seines arbeitsscheuen Verhaltens“ zu verwarnen und ggf. „eine 
Kur in Dachau zu beantragen“.5  
Die Fachzeitschrift der Reichsanstalt berichtete Ende 1938 über eine Ak-
tion in einer Großstadt, bei der das Arbeitsamt mit „anderen Stellen“ 
einige Unterkünfte überprüfte:  
 

„Die Volleinsatzfähigen wurden sofort verpflichtet und bereits am 
nächsten Tage nach einer Baustelle der Reichsautobahnen in 
Marsch gesetzt.“6  

 
Am 20. Dezember 1938 gab die Hauptstelle bekannt:  
 

„Nach Durchführung der Aktion gegen Arbeitsscheue ist die Vor-
aussetzung für die besondere Geheimhaltung der Angelegenheit 
fortgefallen. Soweit künftig noch Schriftwechsel erforderlich wird, 
hat er sich in der einfachen Form zu vollziehen.“7 

 
Besonders hartnäckig und grausam verfolgte das NS-Regime die „Erns-
ten Bibelforscher“ (Zeugen Jehovas) wegen ihrer pazifistischen Ein-
stellung. Auch die Reichsanstalt bezeichnete diese Menschen als „aso-
ziale Elemente“. Als das Landesarbeitsamt Rheinland (Köln) ihnen im 
Sommer 1937 die Anerkennung als Arbeitslose und folglich auch die Ar-
beitslosenunterstützung versagte, baten einige Arbeitsämter ihre Gesta-
postellen um die Verzeichnisse von Angehörigen dieser Religionsge-
meinschaft.8 
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24. Rassenlehre in Ausbildung und Praxis der Beratung 
 

„Die Raterteilung hat die körperliche, geistige, charakterli-
che und rassische Veranlagung des Ratsuchenden (...) zu 
berücksichtigen.“  

 
Mit diesen Vorschriften vom 30. November 1935 verpflichtete die Reichs-
anstalt auch die nichtgewerbsmäßigen Träger der Arbeitsvermittlung und 
Berufsberatung, ihre Aufgaben im Geiste der NS-Rassenideologie wahr-
zunehmen.1 
 
Rassismus in Form von Hetze und Diskriminierungen gab es in Deutsch-
land schon lange vor dem Dritten Reich. Vor allem gegen Sinti und 
Roma waren sogar Übergriffe durch staatliche Stellen gang und gäbe.2 
Nach dem Völkermord an Juden und „Zigeunern“ empfinden wir es um 
so schmerzlicher, wenn rassistische Handlungsweisen in Wort und Tat 
immer noch zur deutschen Wirklichkeit gehören. 
 
Spätestens mit den „Nürnberger Gesetzen“ von 1935 setzte sich die 
staatlich verordnete Rassendoktrin in allen gesellschaftlichen Bereichen 
und Institutionen durch. Auch den Mitarbeitern der Reichsanstalt sollte 
„die Notwendigkeit der Rassenpflege“ bewusst gemacht werden. Die 
Rassenlehre gehörte daher bald zum Unterrichtsstoff der Aus- und Fort-
bildung. Das 1939 herausgegebene Lehrbuch „Die Praxis des Arbeits-
amtes“ enthält einschlägige Abschnitte.3 
 
Das Rheinische Provinzialinstitut für Arbeits- und Berufsforschung in 
Düsseldorf betätigte sich früh auf diesem Gebiet und in Thüringen zog 
die Berufsberatung die Arbeiten des thüringischen Landesamtes für 
Rassewesen heran.4 Einige Mitarbeiter der Reichsanstalt beteiligten sich 
an der Verbreitung dieser Ideologie.  
 
In der Fachzeitschrift der Reichsanstalt sind Aufsätze abgedruckt, mit 
denen die Verfasser die Rassenlehre zur Grundlage der Beratungstheo-
rie machen wollten. So entwickelte der Fachpsychologe eines Arbeits-
amtes (als Dr. jur und Dr. phil. zugleich Universitätsdozent) 1936 seine 
Vorstellungen „Zur Berufspersönlichkeit des Berufsberaters unter Be-
rücksichtigung der Rassezugehörigkeit“. Er vertrat die Auffassung, dass 
die Charakterstruktur eines Menschen „in erster Linie von der Rassezu-
gehörigkeit bestimmt wird“. Dabei stellte er die Vorzüge und Schwächen 
der (nach dem Rasseforscher Günther) fünf in Deutschland vorkommen-
den Rassetypen hinsichtlich einer Beratertätigkeit dar. Er meinte aber, 
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dass die „rassischen Charaktereigenschaften“ eines Berufsberaters den 
beruflichen Anforderungen entsprechend umgestaltet werden könnten.5  
Ganz in diesem Sinne schlug 1937 ein anderer Berufsberater Unter-
richtsthemen wie „Rassen- und Stammeskunde“, „Vererbungswissen-
schaft“ und „Rassenseelenkunde“ vor.6 
 
Ein anderer Aufsatz mit dem Titel „Erbgut und Beruf“ gab ein Lehrge-
spräch aus einem Berufsberaterkurs ausführlich wieder. Formulierungen 
wie „In der Rasse liegen die Wurzeln aller seelischen, charakterlichen 
und geistigen Kräfte“ und daher gebe es „für jeden Menschen eine ‚art-
eigene Arbeit‘“ sind nur Beispiele. Der Dozent zog letztlich den Schluss, 
dass die unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in Deutschland aus den 
unterschiedlichen regionalen „Rassebedingtheiten“ zu erklären seien. 
Folglich seien Wirtschaftsprobleme mit in erster Linie biologische Prob-
leme und der Arbeitseinsatz sowie die Berufsberatung würden somit zu 
einem rassischen Ausleseproblem.7  
Ein anderer Berufsberater führte im Rhein-Wupper-Kreis „Rasse- und 
strukturpsychologische Untersuchungen zur Berufseignung“ durch und 
kam dabei zu dem Ergebnis, dass es unter Vorbehalt möglich sei, aus 
einer bekannten Bevölkerungsstruktur „allgemeine Schlüsse auf eine 
spezifische berufliche Begabungsrichtung zu ziehen“.8 
 
Zwar diffamierten die Verfasser in ihren Veröffentlichungen Juden und 
„Zigeuner“ nicht ausdrücklich. Da sie aber einen engen Zusammenhang 
zwischen Beruf und so genannter Rassezugehörigkeit herstellten, stütz-
ten sie zumindest das traditionelle antijüdische und antiziganische 
Klischee vom unproduktiven, vagabundierenden und schmarotzenden 
Händler.  
 
Wir wissen nicht, in welchem Umfang die nationalsozialistische Rassen-
lehre tatsächlich die Arbeit der Berater beeinflusste. Ganz folgenlos sind 
diese abstrusen Lehren aber nicht gewesen. Warum sonst mussten die 
Jugendlichen in ihre Schülerkarten zusätzlich zum Beruf ihrer Eltern 
auch deren und sogar ihrer Großväter regionale Herkunft eintragen?9 
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25. Deutsche Arbeitsämter im besetzten Polen 
 

„Die Errichtung der Arbeitsämter erfolgte in der Weise, dass 
ein Stamm von Angehörigen der Arbeitsämter des Altreiches, 
bestehend aus einem Beamten oder Angestellten des höheren 
Dienstes als Leiter des Amtes und, je nach der Bedeutung und 
Größe des Bezirks, eine Anzahl Kräfte des gehobenen Diens-
tes (...) zusammengestellt und eingesetzt wurde.“1 

 
Als am 27. September 1939 die polnische Regierung kapitulierte, hatte 
die deutsche Arbeitsverwaltung in Polen bereits 70 Dienststellen mit je-
weils drei bis vierzehn eigenen Kräften eingerichtet. Zusätzlich stellte 
man neben Polen vorrangig Volksdeutsche ein. Das Arbeitsamt Katto-
witz (Oberschlesien) verfügte bereits am 14. September über 128 
Mitarbeiter.2 
 
Das Reichsarbeitsministerium (Hauptstelle) hatte in einem „Errichtungs-
erlass“ den an Polen angrenzenden Landesarbeitsämtern „Betreuungs-
abschnitte“ zugeteilt. Zum Beispiel war das Landesarbeitsamt Schlesien 
(Breslau) für Oberschlesien und die Provinz Posen zuständig. Weil die 
Arbeitsämter meistens als „erste Behörde eingerückt“ waren, mussten 
sie anfangs oft auch die „Geschäfte von Ortskommandos wahrnehmen“.3 
 
So stießen die Mitarbeiter des (neu errichteten) Danziger Landesar-
beitsamtes „sofort hinter der kämpfenden Truppe vor“ und erreichten am 
08. September als erste Zivilkräfte die Stadt Bromberg (Bydgoszcs) mit 
ihrem Wagen, „in welchem sich auch das Schild ‚Arbeitsamt Brom-
berg‘, eine Hakenkreuzfahne für das Arbeitsamt, Führerbild für die 
Abfertigungsräume neben dem notwendigsten Büromaterial befanden“. 
Bereits am nächsten Morgen eröffneten sie das Arbeitsamt und hängten 
die Hakenkreuzfahne heraus. In Aufrufen in deutscher und polnischer 
Sprache forderten sie die Bevölkerung auf, „sich zu melden“.4 
 
Gemäß dem Hitler-Stalin-Pakt („Nichtangriffsvertrag“) vom 23. August 
1939 okkupierte die Sowjetunion Ostpolen. Hitler spaltete die von der 
Wehrmacht besetzten polnischen Gebiete in zwei Teile:  
 
1) Große Teile Westpolens, z. B. das Wartheland und Ost-Ober-

schlesien, gliederte er dem Deutschen Reich ein; die östlichen 
Landesarbeitsämter erfuhren so eine bezirkliche Erweiterung.  

2) Das Kernland Polens („Kongresspolen“) erklärte er zum Generalgou-
vernement und teilte es in vier Distrikte. Als Generalgouverneur 
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amtierte der bisherige Reichsminister (ohne Geschäftsbereich) Hans 
Frank in der früheren polnischen Königsstadt Krakau.5 

 
Zur Regierung gehörte auch eine „Abteilung Arbeit“, die praktisch die 
Aufgaben eines Landesarbeitsamtes wahrnahm. Ihr unterstanden die 
zunächst 20 Arbeitsämter einschließlich vieler Nebenstellen. Nach dem 
Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 kam noch als fünfter Dist-
rikt Galizien mit vier weiteren Arbeitsämtern dazu.6 Auch in der 
„Abteilung Arbeit“ nahmen Fach- und Führungskräfte der deutschen Ar-
beitsverwaltung die maßgeblichen Positionen ein und arbeiteten eng mit 
dem Ministerium in Berlin zusammen. 
 
Am 01. Februar 1940 war der Aufbau der Arbeits- und Sozialverwaltung 
im Generalgouvernement im Wesentlichen abgeschlossen. Für den Ar-
beitseinsatz stand ein Verwaltungsapparat mit knapp 2.800 Mitarbeitern 
(Ende 1940) bereit, darunter 478 Reichsdeutsche und 325 Volksdeut-
sche.7 Die erste Maßnahme war „die sofortige Erfassung der 
Arbeitskräfte“ zur umgehenden Beschäftigung am Ort, z. B. bei den 
Wehrmachtstellen, aber auch zur Verschickung nach Deutschland. Von 
Mitte September bis November 1939 wurden tatsächlich noch 32.580 
polnische Arbeitskräfte zum Ernteeinsatz ins Reich gebracht.8 
 
Dass die freiwilligen Meldungen zur Arbeit in Deutschland bald zurück-
gingen, belegt ein Bericht des Leiters der Abteilung Arbeit, Max 
Frauendorfer, vom 11. Januar 1940, in dem er von „diesem brutalen Stil“ 
abriet.9 Im April bestätigte er jedoch, dass nun die Anwerbung „durch po-
lizeiliche Maßnahmen unterstützt werden“ müsste.10 Letztlich kamen 
mit Hilfe „motorisierter fliegender Kolonnen“ bis zum September 1940 
statt der von Göring geforderten einen Million nur etwa 335.000 Arbeits-
kräfte aus dem Generalgouvernement in das Reich - die meisten unter 
Zwang.11 
 
 
Abbildung: 40 
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26. Mitwirkung beim „Reichseinsatz“ ausländischer Ar-
beitskräfte 

„Ich erhielt 1942 ein Schreiben vom Arbeitsamt, dass 
ich Arbeit bekommen würde. Als ich mich aber darauf-
hin beim Arbeitsamt meldete, wurde ich dort gleich 
festgenommen. Ich war 15 Jahre alt. Mir war zum 
Weinen. Und als wir in den Personenzug nach Wien 
gepfercht wurden, bekam ich richtige Angst.“1 

 
Über drei Jahre musste der polnische Jugendliche in einer Munitionsfab-
rik arbeiten, bevor er im Mai 1945 - von den Amerikanern befreit - wieder 
nach Hause zurückkehren konnte. 
 
Der Begriff „Zwangsarbeiter“ wird dem komplexen Thema nur begrenzt 
gerecht, da sich während des Zweiten Weltkrieges verschiedene Grup-
pen unter ungleichen Bedingungen zum „Reichseinsatz“ in Deutschland 
befanden.2 Zumindest drei sind zu unterscheiden: 
 
1) Die größte Gruppe bildeten die zivilen Arbeitskräfte, die die deutsche 

Arbeitsverwaltung direkt in den besetzten Gebieten - freiwillig oder mit 
Zwang - rekrutierte und im Reich an die Betriebe vermittelte. 

 
2) Außerdem beschäftigte man Kriegsgefangene, insbesondere aus 

Polen, Frankreich und der Sowjetunion als Arbeitskräfte. Die Arbeits-
ämter richteten in den Lagern Außenstellen ein und vermittelten von 
dort die Kriegsgefangenen. Da deren Beschäftigung nach internatio-
nalem Recht beschränkt ist, wurden viele Gefangene in den zivilen 
Status überführt und dann zur Arbeit in Deutschland gezwungen. 

 
3) Gegen Ende des Krieges erhöhte sich die Zahl der KZ-Häftlinge  

enorm, die die SS den Betrieben gegen eine Gebühr überließ. Insbe-
sondere die jüdischen Häftlinge sollten vor ihrem Tod noch als 
Arbeitskräfte ausgebeutet werden: „Vernichtung durch Arbeit“. Die Ar-
beitsbehörden waren nicht direkt beteiligt, sollten aber informiert 
werden, um den Betrieben entsprechend weniger zivile Kräfte zuzu-
weisen. 

 
Über die Gesamtzahl der ausländischen Arbeitskräfte während des 
Krieges liegen keine genauen Angaben vor, da es ständig auch Abgänge 
gab, z. B. erlaubte Rückkehr, Flucht, aber auch viele Todesfälle. Die 
heute von den Historikern genannten Zahlen beruhen überwiegend auf 
den regelmäßigen Erhebungen der Arbeitsämter. Die Stichtagsstatistik 
vom August 1944 erfasste insgesamt: 5,7 Mill. Zivilarbeiter und 1,9 Mill. 
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Kriegsgefangene; sie stellten somit fast 20 Prozent aller damaligen Be-
schäftigten im Deutschen Reich.3 Dazu sind noch über 500.000 KZ-
Häftlinge zu zählen. Die Gesamtzahl der während des Krieges einge-
setzten Ausländer schätzt man auf mindestens zehn bis zwölf Millionen.4 
 
Im Widerspruch zu seiner Ideologie musste das NS-Regime wegen des 
bereits ab Mitte der dreißiger Jahre beginnenden Arbeitskräftemangels 
Ausländer anwerben. Zu diesem Zweck schloss es noch vor Kriegsbe-
ginn unter anderem mit Italien, aber auch mit Polen entsprechende 
Vereinbarungen.5 Als ab 1939 die Wehrmacht immer mehr Männer zum 
Kriegsdienst einzog, Hitler jedoch - bis zur Niederlage vor Stalingrad im 
Januar 1943 - einen verstärkten Fraueneinsatz ablehnte, konnte die 
Wirtschaft, gerade auch die Rüstungsindustrie, ihre Produktion nur noch 
mit Hilfe von Ausländern betreiben. Es wurde aber kein Betrieb vom 
Staat, d. h. von der Arbeitsverwaltung, gezwungen, Ausländer einzustel-
len. Eine „Zwangslage“ bestand lediglich darin, dass die Arbeitsämter 
über keine anderen Arbeitskräfte mehr verfügten. 
 
Die in ihrem Bezirk fehlenden Arbeitskräfte meldeten die Arbeitsämter 
über die Landesarbeitsämter an das Reichsarbeitsministerium (Haupt-
stelle) in Berlin. Dieses koordinierte die Meldungen und wies die 
„Anwerbekommissionen“ in den besetzten Ländern an, zu einem be-
stimmten Termin eine vorgegebene Zahl von Arbeitskräften zu 
rekrutieren und in das Reich zu transportieren. Da die Kommissionen 
und „Arbeitseinsatzstäbe“ der Besatzungsverwaltungen dies nicht allein 
bewältigen konnten, erhielten sie vor Ort Unterstützung von den zivilen, 
polizeilichen und militärischen Stellen. Überall in den besetzten Gebieten 
waren - als eine der ersten Verwaltungsmaßnahmen - Arbeitsämter nach 
deutschem Muster und unter deutscher Leitung mit Angehörigen der 
Reichsanstalt errichtet worden. Ende 1943 versahen insgesamt knapp 
2.500 Mitarbeiter in den besetzten Ländern ihren Dienst, allein in der 
Sowjetunion fast 1000.6 Eine wehrmachtähnliche Uniform tragend, nah-
men sie die Führungspositionen in den Dienststellen ein;7 als Hilfskräfte 
amtierten Personen aus der einheimischen Bevölkerung. 
 
Nach seiner Berufung zum „Generalbevollmächtigten für den Arbeitsein-
satz“ durch Hitler im März 1942 fasste der Gauleiter von Thüringen, Fritz 
Sauckel, die im Reichsarbeitsministerium für den Arbeitseinsatz zustän-
digen Referate in einem „Europaamt für den Arbeitseinsatz“ 
(Hauptabteilung VI) zusammen. Die Zuständigkeiten von drei der sechs 
Abteilungen waren auch nach regionalen Gesichtspunkten geregelt: 
Osteuropa, Westeuropa sowie Nord- und Südeuropa.8 
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In den okkupierten osteuropäischen Gebieten und an den Reichsgren-
zen wurden so genannte Durchgangs- und Auffanglager errichtet, in 
denen neben der Arbeitsverwaltung noch andere Behörden die Auswahl 
und Zuweisung im Reich vorbereiteten. Im Sommer 1943 existierten al-
lein im Reich 46 von der Deutschen Arbeitsfront betriebene Durchgangs-
lager.9 
 
Aus den meisten Ländern kamen die Arbeitskräfte zunächst durchaus 
freiwillig: Arbeitslosigkeit und Not, Versprechungen sowie positive Erleb-
nisse in Deutschland vor dem Krieg weckten bei vielen Interesse und 
Bereitschaft. Sobald sich aber in den Rekrutierungsgebieten die wirkli-
chen Erfahrungen der Arbeitskräfte in Deutschland herumgesprochen 
hatten, z. B. Bruch der Zusagen, Urlaubssperren, Diskriminierung, Hun-
ger, Terrorurteile, gelang es den Anwerbekommissionen nicht mehr, die 
Transportzüge mit Freiwilligen zu füllen. Als sich im Frühjahr 1940 trotz 
intensiver Werbung nur noch wenige polnische Arbeitskräfte freiwillig 
meldeten, unterstützte auch Staatssekretär Syrup eine „vorsichtige An-
wendung von Zwangsmaßnahmen“.10 Im weiteren Verlauf ging man 
aber immer brutaler gegen die Bevölkerung vor. Am 15. August 1941 
schrieb ein im besetzten Polen (Warthegau) tätiger deutscher Bürger-
meister in sein Tagebuch: „In dieser Nacht hat das Arbeitsamt wieder 
eine Razzia nach polnischen Arbeitskräften durchgeführt. Männer und 
Frauen wurden aus dem Bett heraus erfasst. Richtige Sklavenjagden 
sind das, unwürdig einer Kulturnation.“11 
 
Jahre später, im März 1944, brüstete sich Sauckel, dass von den unter 
seiner Regie rekrutierten fünf Millionen Ausländer „keine 200.000 freiwil-
lig gekommen“ seien.12 Unter Sauckel wurden auch Jugendliche, ja 
sogar Kinder ins Reich verschleppt. So kam es, dass sich der Wider-
stand und die Partisanentätigkeit in den besetzten Ländern auch gegen 
die Arbeitskräfteaushebungen richteten und dabei einige Mitarbeiter der 
Arbeitsverwaltung umkamen. 
 
Ab Frühjahr 1943 erhielten auch die ausländischen Zivilarbeiter ein „Ar-
beitsbuch“, allerdings nach besonderem Muster. Mit Hilfe der von den 
Arbeitsämtern ausgestellten Dokumente richtete man in Berlin eine zent-
rale Kartei ein, um den Ausländereinsatz besser steuern und 
überwachen zu können. Im Unterschied zu den Arbeitsbüchern der 
Deutschen wurde in den Karten der Ausländer ein Lichtbild angebracht:  
 

„Das Lichtbild für die Sowjetrussen wird dem Arbeitsamt durch die 
Kreispolizeibehörde zur Verfügung gestellt ...“. 
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Die neue Maßnahme sollte unerwünschte Fluktuation, aber auch so ge-
nannte Arbeitsvertragsbrüche wie Flucht und Untertauchen verringern 
helfen und somit auch „zur Sicherheit des Reiches beitragen“.13 Nach 
einem Fluchtversuch wieder gefasste Personen wurden dann in der Re-
gel in ein Konzentrationslager verschleppt. 
 
Für die Arbeitsbedingungen, die Unterbringung und die Verpflegung der 
Ausländer waren die Deutsche Arbeitsfront und die Betriebe zuständig, 
ggf. nach Absprache und in Zusammenarbeit mit der Gestapo.14 Aller-
dings durften die Arbeitsämter ausländische Arbeitskräfte den Betrieben 
nur vermitteln, wenn deren Unterbringung gesichert war. Die - anfangs 
noch mögliche - Heimkehr arbeitsunfähiger Kräfte organisierte die Ar-
beitsverwaltung; sie übernahm auch die Kosten der Rückreise. 
Außerdem regelten die Arbeitsämter die Bezahlung der Bestattungskos-
ten für umgekommene Ausländer.15 
 
Der nationalsozialistischen Rassenlehre folgend verfuhr man mit den 
ausländischen Arbeitskräften unterschiedlich. Die Holländer und Dänen 
z. B. wurden, da man sie der germanischen Rasse zuzählte, wie die 
Deutschen behandelt. Dagegen gab Himmler diskriminierende und schi-
kanöse Vorschriften, die auch in der Arbeitsverwaltung als Erlasse 
veröffentlicht wurden, gegen die Polen und Russen („Ostarbeiter“) her-
aus.16 Als „Untermenschen“ sollten sie nur in „geschlossenen Kolonnen“ 
eingesetzt und so vom Kontakt mit Deutschen abgehalten werden.17 Zu 
diesem Zweck mussten sie ein Abzeichen tragen: „P“ bzw. „Ost“. Ihr 
Lohn war deutlich geringer und wurde oft gar nicht ausgezahlt; ihre Ver-
pflegung blieb unzureichend, so dass insbesondere viele sowjetische 
Arbeitskräfte krank wurden und starben. Die „Ostarbeiter“ waren in der 
Regel in streng bewachten Lagern untergebracht. Auch durften sie bei 
Fliegeralarm keine Bunker aufsuchen. 
Ab Sommer 1944 bis März 1945 kam es zu besonders schlimmen 
Verbrechen, als in der Euthanasieanstalt Hadamar 468 Tbc-erkrankte 
arbeitsunfähige Ausländer, die meisten aus der Sowjetunion und Polen, 
ermordet wurden. Die Arbeitsverwaltung hatte die Einweisung organi-
siert und finanziert.18 
 
In dem im Herbst 2000 eröffneten Bildungszentrum Weimar dokumen-
tiert eine Dauerausstellung die Rolle der Arbeitsverwaltung in der NS-
Zeit, insbesondere ihre Beteiligung an der Zwangsarbeit ausländischer 
Arbeitskräfte.19 
 
 
Abbildungen: 42, 50 - 59 
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27. Fritz Sauckel: Generalbevollmächtigter für den Ar-
beitseinsatz 

 
„Alle unsere Arbeitsämter und Dienststellen müssen 
Hochburgen der zuversichtlichen Stimmung und des 
fanatischen Glaubens sowie des Willens zum Endsieg 
sein und bleiben!“1 

 
Rund drei Jahre lang - vom März 1942 bis zum Kriegsende - hat Fritz 
Sauckel als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz (GBA) die 
damalige Arbeitsverwaltung geleitet. Seine Hauptaufgabe bestand darin, 
die Ausländerbeschäftigung in Deutschland durch Zwangsrekrutierungen 
im besetzten Europa zu steigern.2 
 
Der 1894 in Haßfurt am Main geborene Sauckel wollte ursprünglich Ka-
pitän werden und fuhr daher ab 1910 zur See.3 Die gesamte Zeit des 
Ersten Weltkrieges musste er dann als Zivilinternierter in Frankreich 
verbringen. Nach seiner Heimkehr absolvierte er in Schweinfurt eine 
Schlosserlehre und begann 1921 ein Studium am Technikum in Ilmenau 
(Thüringen), das er aber 1923 abbrach. In dieser Zeit schloss er sich 
dem Nationalsozialismus an. Dabei engagierte er sich so tatkräftig, dass 
Hitler ihn bereits 1925 zum Gaugeschäftsführer und 1927 zum Gauleiter 
der NSDAP in Thüringen ernannte, dessen Hauptstadt damals Weimar 
war.  
 
In Thüringen gab es seit dem 19. Jahrhundert eine starke völkische Be-
wegung. Sauckel konnte diese für den Nationalsozialismus gewinnen. 
Die NSDAP bekam bei den Landtagswahlen 1927 zwei Mandate, von 
denen eines an Sauckel ging. Im Parlament, vor allem später als Frakti-
onsführer, tat sich Sauckel durch hetzerische Agitation und Drohungen 
gegen politische Gegner hervor. Dennoch erhielt die NSDAP bereits 
1930 einen Ministerposten in der Landesregierung und im August 1932 
wurde Sauckel sogar Ministerpräsident. Thüringen entwickelte sich so 
zum nationalsozialistischen Experimentierfeld vor der Machtübernahme 
im Reich. Sauckel rief z. B. bereits im Dezember 1932 zu einem Boykott 
der jüdischen Geschäfte auf. 
 
Ab 1933 bis zum Kriegsende war Sauckel vor allem auch Reichsstatt-
halter von Thüringen, daneben Reichstagsabgeordneter und ab 1939 
zusätzlich noch Reichsverteidigungskommissar, um nur seine wichtigs-
ten politischen Ämter zu nennen. Im Jahr 1936 machte er sich zum 
Vorstandsvorsitzenden eines unter seiner Regie „arisierten“ und in eine 
Stiftung umgewandelten Suhler Waffenbetriebes. Sauckels Bestreben 
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war, Thüringen in einen „Mustergau“ umzugestalten. Er wollte daher un-
bedingt in seinem Gau ein zentrales Konzentrationslager haben, das 
Himmler schließlich ab 1937 auf dem Ettersberg bei Weimar errichten 
ließ und das den Namen „K.L. Buchenwald“ erhielt.4 Sauckel hat also 
wesentlichen Anteil daran, dass die Stadt Weimar heute weltweit nicht 
nur die deutsche Kulturnation, sondern auch das nationalsozialistische 
Terrorsystem symbolisiert.5 
 
Es verwundert daher nicht, dass Hitler den ihm völlig ergebenen Sauckel 
als „so tüchtigen Gauleiter“ überaus schätzte. Immerhin hatte 1926 in 
Weimar der erste Reichsparteitag der NSDAP nach der Wiedergründung 
stattgefunden. Weimar war auch die einzige der etwa vierzig Gauhaupt-
städte, in der ab 1936 ein so genanntes Gauforum als Regierungs- und 
Verwaltungszentrum nicht nur geplant, sondern auch großenteils fertig-
gestellt wurde. Hitler nahm regen Anteil an den Planungen und förderte 
deren Realisierung. Im Zusammenhang mit diesen Baumaßnahmen ent-
stand für Sauckel eine Dienstvilla in der Windmühlenstraße, die er im 
Mai 1939 mit seiner Familie, zu der zehn Kinder zählten, bezog.6 Zumin-
dest für die Zeit ab September 1943 ist die Beschäftigung von zwei 
Häftlingen aus Buchenwald für „Haushaltsarbeiten im Wohngebäude“ 
belegt. Das Gebäude steht jetzt unter Denkmalschutz und bildet den äl-
teren Teil des Bildungszentrums Weimar der Bundesagentur für Arbeit, 
das im September 2000 seinen Betrieb aufnahm. 
 
Mit seiner Berufung zum GBA im März 1942 stieg Sauckel - als einziger 
Arbeiter! - endgültig in die Führungselite der NS-Hierarchie auf. Sein 
Berliner Büro befand sich übrigens nicht im Reichsarbeitsministerium, 
sondern im „Thüringenhaus“. In Weimar inszenierte er die Tagungen, auf 
denen er seine programmatischen Reden zur Arbeitseinsatzpolitik hielt. 
Die erste Großveranstaltung fand im September 1942 als „Tagung und 
Dienstbesprechung der Leiter der Arbeitsämter des Großdeutschen Rei-
ches“ statt, bei der auch Parteiprominenz wie Rüstungsminister Albert 
Speer auftrat.7 Im Januar 1943 versammelte er unter der Devise „Totaler 
Arbeitseinsatz für den Sieg“ etwa 800 Mitglieder der Arbeitseinsatzstäbe 
aus den besetzten Gebieten, die zu diesem Anlass erstmals ihre „neue 
Uniform mit der Hakenkreuzarmbinde“ trugen.8 
 
Vor dem Militärgerichtshof in Nürnberg bestritt Sauckel seine Verantwor-
tung für die barbarischen Zwangsrekrutierungen und die entwürdigenden 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der „Fremdarbeiter“: Er habe sich stets 
für deren gerechte Behandlung eingesetzt. Zu einem ihn stark belasten-
den Dokument behauptete er, es sei ohne seine Kenntnis von seinem 
Büro unterzeichnet worden.9 Die Tatsachen sprachen jedoch gegen ihn. 
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Das Gericht verurteilte ihn daher mit elf weiteren „Hauptkriegsverbre-
cher“ zum Tode und ließ ihn am 16. Oktober 1946 hinrichten. 
 
 
Abbildungen: 5, 48 
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28. Diskriminierung und Zwangsbeschäftigung der Juden 
und „Zigeuner“ 

 
„Du brauchst nichts lernen, du kriegst 
nichts vom Arbeitsamt, du bist Zigeu-
ner!“  

 
Mit diesen Worten verweigerte die Berufsberatung des Arbeitsamtes 
Karlsruhe in der NS-Zeit einem Schulabgänger eine Ausbildungsstelle.1 
 
Die schrittweise Diskriminierung und Entrechtung der Sinti und Roma 
(„Zigeuner“) sowie Juden fand auch in der Arbeitsverwaltung statt, wobei 
es aber wesentlich von der persönlichen Einstellung der Mitarbeiter ab-
hing, wie sie diese Politik in die Tat umsetzten.2 Der Leiter des 
Arbeitsamtes Mannheim, frühes NSDAP-Mitglied und notorischer Anti-
semit (s. Kurzbiografie Nickles), ordnete bereits im Juli 1935 an:  
 
„Das Arbeitsamt als öffentliche Behörde ist verpflichtet, in erster Linie die 
Volksgenossen arischer Abstammung zu vermitteln, zumal die Arbeitslo-
sigkeit von den Juden verursacht wurde.“3 
 
Die Politik der „Ausschaltung aus dem Wirtschaftsleben“ und aus der 
Erwerbstätigkeit wurde immer mehr auch Praxis der Arbeitsämter, indem 
sie den Juden eine Vermittlung verweigerten und ihnen die gesetzlich 
zustehende Arbeitslosenunterstützung nicht gewährten. Jedoch im De-
zember 1938 wies Präsident Syrup die Arbeitsämter an, wegen des 
allgemeinen Arbeitskräftemangels die arbeitslosen und arbeitsfähigen 
Juden beschleunigt wieder in Arbeit zu bringen, und zwar „abgesondert 
von der Gefolgschaft“. Die Einhaltung dieser rassenideologischen Be-
dingung hatten die Arbeitsämter sicherzustellen.4 Viele Großbetriebe 
richteten daraufhin eigene „Judenabteilungen“ ein.5 Einige Arbeitsämter, 
so in Berlin und Hamburg, erfüllten diese Auflage selbst, indem sie die 
Vermittlung der Juden in andere Gebäude auslagerten.6 
 
Die Arbeitsämter berichteten nun monatlich detailliert über den „Juden-
einsatz“. Nach Beginn des Krieges weitete man die Erfassung und den 
Einsatz der arbeitsfähigen Juden mit Hilfe anderer Behörden systema-
tisch aus. Die Arbeitsbedingungen waren für die Zwangsbeschäftigten 
zumeist diskriminierend und äußerst miserabel. In speziellen Verordnun-
gen versagte der Reichsarbeitsminister den Juden und „Zigeunern“ 
grundlegende Rechte und Schutzbestimmungen.7 Soweit nach Tarif be-
zahlt wurde, erfolgte dies nach der untersten Stufe, nicht selten erhielten 
die Arbeitskräfte gar keinen Lohn. Man vermittelte sie bei Bedarf auch 
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überregional und brachte sie dann in Lagern unter. Den Juden wurde 
gezielt die schwerste und schmutzigste Arbeit zugewiesen. Letztlich soll-
ten sie durch die inhumanen Bedingungen auch zu intensiveren 
Auswanderungsbemühungen angetrieben werden. Im Sommer 1941 wa-
ren im Deutschen Reich etwa 50.000 Juden, allein in Berlin ca. 20.000, 
als zivile Arbeitskräfte (nicht als KZ-Häftlinge!) - von den Arbeitsämtern 
zugewiesen - in privaten und öffentlichen Betrieben zwangsbeschäftigt.8 
 
Als Himmler im Herbst 1941 begann, die „Endlösung“ zu verwirklichen, 
meldeten die Arbeitsämter der Gestapo die entbehrlichen jüdischen Ar-
beitskräfte.9 Lediglich um die in der Rüstungsindustrie Beschäftigten kam 
es zu Verhandlungen mit der SS und den Gestapostellen. Wegen des 
enormen Mangels wollten die Betriebe und Arbeitsämter verhindern, 
dass ihnen Arbeitskräfte ersatzlos verloren gehen. Die Arbeitsämter 
mussten nun mit entscheiden, welche Arbeitsplätze rüstungswichtig wa-
ren und welche jüdischen Beschäftigten vorerst von der „Evakuierung“ 
ausgenommen werden sollten. Am Ende brachte aber eine Entschei-
dung zugunsten der Verfolgten nur einen kurzen zeitlichen Aufschub 
ihrer Deportation. Schließlich hatten die Arbeitsämter die jüdischen Ar-
beiter durch ausländische Zwangsarbeiter zu ersetzen. 
 
Im letzten Kriegsjahr wirkten die Arbeitsämter noch an der Deportation 
der so genannten Mischlinge und in „privilegierter Ehe“ verheiraten Ju-
den mit.10 Das Ziel dieser von der Gestapo organisierten Maßnahme war 
ebenfalls die „Vernichtung durch Arbeit“. 
 
Das Einzigartige am nationalsozialistischen Völkermord war die „Hilfe 
einer bewährten staatlichen Verwaltung“ (Sofsky),11 und zu ihr gehörte 
eben auch die Arbeitsverwaltung. 
 
 
Abbildungen: 38, 39, 43 - 47 



 129

                                                 
Anmerkungen 
 
1 Reinhardt, Josef, zitiert in: Krausnick, Michael: Abfahrt Karlsruhe. Die Deportation 

in den Völkermord. Karlsruhe 1990, S. 27. 
2 Maier (1990)*, S. 62-136. 
3 Zitiert in: ebd., S. 73. 
4 Abdruck des Erlasses vom 20.12.1938, in: ebd., S. 30 f. 
5 Die Firma Siemens z. B. hatte in Berlin zwei „Judenabteilungen“ mit 700 und 200 

Arbeitskräften, Maier (1990)*, S. 76. 
6 In Berlin wurde im Dezember 1938 eine „Zentrale Dienststelle für Juden“ in der 

Fontanepromenade 15 eingerichtet, vergl. Maier (1990)*, S. 111. 
7 Verordnung über die Beschäftigung von Juden vom 03. Oktober 1941, RGBl I 

1941, S. 675, mit Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1941, RGBl I 1941, 
S. 681; Küppers, H: Das Beschäftigungsverhältnis der Juden, in: RABl V, Nr. 
32/1941, S. 569-574. 
Maier (1994)*, S. 116-140. 
Anordnung über die Beschäftigung von Zigeunern vom 13. März 1942, RGBl I 
1942, S. 138; Küppers, H.: Die Beschäftigung von Zigeunern, in: RABl V, Nr. 
9/1942, S. 176-178. 

8 Maier (1994)*, S. 114 f. 
9 Ebd., S. 141-186. 
10 Ebd., S. 203-234. 
11 Sofsky, Wolfgang: Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager. Frankfurt 

am Main 1997, S. 21. 



 

  130

29. Arbeitsverwaltung und I.G. Farben Auschwitz 
 

„Mit dem Lagerkommandanten wurde von mir aus schon 
vor einiger Zeit wegen Fragen des Arbeitseinsatzes der 
Lagerinsassen Fühlung genommen und vollste Überein-
stimmung erzielt.“ 

 
Anfang März 1941 berichtete der Leiter des Arbeitsamtes Bie-
litz/Oberschlesien, Rolf Malucke, dem Landesarbeitsamt über seine 
Gespräche mit hochrangigen SS-Vertretern sowie dem Leiter des Kon-
zentrationslagers Auschwitz Rudolf Höß. Am 12. März 1941 reichte das 
LAA Schlesien (Breslau) diesen Bericht in Abschrift an das Reichsar-
beitsministerium weiter. Das knapp dreiseitige Schreiben befindet sich 
heute im Bundesarchiv.1 Dokumente des I.G. Farben Prozesses geben 
dazu weitere Aufschlüsse.2  
 
Worum ging es? 
 
Seit 1940 suchten die I.G. Farben (das waren insbesondere die damals 
zusammengeschlossenen Chemiefirmen BASF, Bayer und Hoechst) ei-
nen Standort zur Herstellung des kriegswichtigen synthetischen 
Kautschuk Buna (aus Butadien und Natrium). Anfang 1941 hatte man 
sich auf die Stadt Auschwitz und ihr Umland geeinigt, auch weil „nach 
Aussage des Arbeitsamtes das Vorhandensein von Arbeitskräften - z. B. 
Polen und Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz - die Errichtung 
der Buna-Fabrik“ begünstigte.3 Die 4.000 jüdischen und 7.000 polni-
schen Einwohner sollten aus der Stadt in das nahe gelegene General-
gouvernement abgeschoben werden, um so Platz für die künftige Beleg-
schaft aus dem Reich zu machen.4 Der Kräftebedarf wurde auf 8.000 bis 
12.000 Arbeiter geschätzt. Mit dem Bau wollte man im April 1941 begin-
nen. 
 
Am 18. Februar 1941 hatte Hermann Göring als Leiter des Vierjahres-
planes den Reichsführer SS Heinrich Himmler angewiesen:  
 
1) die Juden rasch „auszusiedeln“,  
2) die als Bauarbeiter geeigneten Polen aber am Ort zu belassen,  
3) eine möglichst große Zahl von Häftlingen aus dem Konzentrationsla-

ger bereitzustellen.  
 
Die erste Durchschrift dieser Anordnung erhielt Staatssekretär Syrup in 
seiner Funktion als Leiter der Arbeitsgruppe Arbeitseinsatz bei der Vier-
jahresplanbehörde.5 Am 28. Februar gab er unter dem Betreff: 



 131

„Bevölkerungspolitische Maßnahmen für das Buna-Werk, Auschwitz Ost-
O/S; Bereitstellung von Arbeitskräften“ Anweisungen an das Landesar-
beitsamt und Arbeitsamt, in dessen Bezirk Auschwitz lag.6 Daraufhin 
erfasste das Arbeitsamt die einsatzfähigen Polen „karteimäßig“ und teil-
te sie namentlich der Gestapo mit, damit sie deren „Abtransport 
einstweilen unterlässt“.7 Da das Amt von vornherein von fehlenden „frei-
en“ Arbeitskräften ausging, dürfte es den Einsatz von KZ-Häftlingen 
selbst angeregt haben; schließlich hatte Malucke von sich aus Kontakt 
mit Höß aufgenommen.8 Mit Baubeginn wurde auch eine „Behördenba-
racke“ zur Unterbringung von Post, Arbeitsamt (Nebenstelle), Kranken-
kasse, Polizei, Gestapo, Deutsche Arbeitsfront und Gemeindebüro 
errichtet.9 
 
Obwohl in der Folgezeit alle Ebenen der Arbeitsverwaltung sich bemüh-
ten, den Arbeiterengpass zu beheben, z. B. durch Umschulungen, über-
bezirklichen Austausch und Dienstverpflichtungen, gelang dies zu keiner 
Zeit. Aus diesem Grund „verwies das Arbeitsamt die I.G. an das Kon-
zentrationslager Auschwitz“, so ein I.G.-Farben Manager später im Pro-
zess.10 Bei einem gemeinsamen Mittagessen am 20. August 1941 dürf-
ten Göring, Himmler und Syrup auch diese Arbeitseinsatzfrage 
besprochen haben.11 Als Malucke am 31. Oktober 1941 die Baustelle 
besuchte und den Einsatz von Ungelernten als Ersatz für die fehlenden 
Fachkräfte prüfen sollte, „wurde von einer eingehenderen Prüfung Ab-
stand genommen, da ihm die Verhältnisse auf der Baustelle hinreichend 
bekannt waren“.12  
 
Im Frühjahr 1944 waren dort über 30.000 Arbeitskräfte unter 
gegensätzlichsten, z. T. elendesten Bedingungen eingesetzt: ortsan-
sässige und reichsdeutsche Zivilkräfte, Mitarbeiter ausländischer 
Auftragsfirmen, freiwillig angeworbene und zwangsrekrutierte Arbeiter 
aus den besetzten Ländern, Kriegsgefangene, von den Arbeitsämtern 
eingewiesene „Erziehungshäftlinge“ und etwa 10.000 KZ-Häftlinge - vor 
allem „auf der Rampe von Auschwitz“ zunächst zum Arbeitseinsatz 
selektierte Juden. Sobald diese entkräftet und arbeitsunfähig waren - in 
der Regel nach wenigen Monaten -, wurden sie in das Vernichtungslager 
zurückgeschickt und in den Gaskammern mit Zyklon B umgebracht. 
Mindestens 27.000 Buna-Häftlinge kamen auf diese Weise um.13 Der 
Chemiker Primo Levi hat sein Überleben von Auschwitz in dem Buch „Ist 
das ein Mensch?“ eindrucksvoll beschrieben.14 
 
Bis zur Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die sowjeti-
sche Armee war es den I.G. Farben aber nicht gelungen, Buna zu 
produzieren. 
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30. „Bin ich ein Mörder?“ 
 

„Das was der Leiter des Arbeitsamtes Hugo Dürr 
mit den Juden angestellt hat, bevor sie zur 
Zwangsarbeit geschickt wurden, das möge ihm der 
Teufel in der Hölle in Erinnerung rufen, wo er sich 
jetzt höchstwahrscheinlich befindet.“1 

 
Um der Verschickung in die todbringenden Zwangsarbeiterlager bei 
Lublin (Polen) zu entgehen, trat im Februar 1941 der junge jüdische Fa-
milienvater Calel Perechodnik der Ghetto-Polizei von Otwock (bei 
Warschau) bei. Diese unterstand dem von den Deutschen eingesetzten 
Judenrat, der alle Weisungen der Besatzer strikt auszuführen hatte. Als 
im Sommer 1942 die Deportationen („Aussiedlungen“) in die Vernich-
tungslager begannen, versprachen die Deutschen den Mitgliedern des 
Judenrates, sie mit ihren Angehörigen davor zu bewahren. Am 19. Au-
gust 1942 mussten sich alle 8.000 Juden von Otwock am Bahnhof 
einfinden. Die Ghetto-Polizisten hatten für einen reibungslosen Ablauf zu 
sorgen. Im Vertrauen auf die Zusage der Deutschen brachte Perechod-
nik seine Frau und sein an diesem Tag zwei Jahre alt gewordenes 
Töchterchen Aluska aus ihrem Versteck zum Sammelplatz, in der Erwar-
tung, dass sie sich ungefährdet wieder entfernen dürften. Hilflos musste 
er jedoch zusehen, wie sie mit den anderen Opfern in die Eisenbahnwa-
gons, je 200 pro Wagen, gepfercht und zur Vergasung nach Treblinka 
deportiert wurden. Daher stellte er sich - selbst anklagend - die Frage: 
„Bin ich ein Mörder?“. 
 
Perechodnik konnte entkommen und tauchte in Warschau unter, wo er 
im Frühling 1943 den Ghetto-Aufstand überlebte. Danach zeichnete er - 
als Rechenschaft und Abschiedsbrief an seine tote Frau - das Schicksal 
seiner Familie und der Juden von Otwock auf. Darin beschrieb er chro-
nologisch den Ablauf der deutschen Besatzung und die Arbeit der 
verschiedenen Behörden. Ein Jahr später, im August 1944, kam 
Perechodnik im Warschauer Aufstand um. Zuvor hatte er sein 
Manuskript einem Bekannten zur Aufbewahrung übergeben. Erst 50 
Jahre später wurde es als Buch veröffentlicht.2 
 
Sofort nach der Besetzung im Herbst 1939 hatte die deutsche Arbeits-
verwaltung in allen polnischen Städten Arbeitsämter eingerichtet. So 
befand sich in Otwock eine Nebenstelle des Arbeitsamts Warschau.3 In 
großen Städten wie Tarnopol, Warschau, Krakau, Drohobycz gab es so-
gar in den Ghettos Nebenstellen.4 Die Arbeitsämter waren in Polen bis 
zum Sommer 1942 für den Arbeitseinsatz der Juden zuständig. Erst da-
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nach übernahm die SS diese Funktion. Im Verwaltungsjahrbuch 1942/43 
der Arbeitsverwaltung ist als Leiter der Nebenstelle Otwock ein Hugo 
Dietz genannt.5 Perechodnik hat sich also nicht ganz genau an den Fa-
miliennamen erinnert. In seinem Bericht beschreibt er den Arbeits-
amtsmitarbeiter - und Beamte anderer Behörden - als einflussreichen, 
korrupten und judenfeindlichen Besatzer.  
So mussten die Juden noch im Juni 1942, um weiteren Schikanen zu 
entgehen, „für den Kommandanten der Gendarmerie Schlicht und für 
den Leiter des Arbeitsamtes Dürr Pelze, Seidenhemden usw. kaufen“.6 
„Die Beamten im Arbeitsamt und im Kreishauptamt ließen sich gnädig 
mit großen Summen bestechen“,7 als es darum ging, Genehmigungen 
zur Errichtung von Betrieben zu erhalten. Auf diese Weise hofften die 
von der Deportation Bedrohten, als kriegswichtige Arbeitskräfte überle-
ben zu können. 
 
Am Deportationstag fertigte der Leiter der Ghetto-Polizei eine Liste der 
zu verschonenden Polizisten und ihrer Angehörigen an und „schickte sie 
an das Arbeitsamt“.8 Dürr (Dietz) war am Deportationstag vermutlich 
nicht in Otwock, muss aber über das Vernichtungsprogramm informiert 
gewesen sein. Im Nachhinein erst verstand Perechodnik dessen Ankün-
digung: „Dürr hat bei seiner Abfahrt in den Sommerurlaub gesagt, dass 
er bei seiner Rückkehr keine Juden mehr in Otwock antreffen wird.“9 
 
Als Perechodnik seine Erinnerungen niederschrieb, war Dürr (Dietz) be-
reits tot. So ist die eingangs zitierte Aussage zweifellos zu verstehen. 
Tatsächlich war Hugo Dietz am 13. April 1943 auf dem Weg zu seinem 
Büro erschossen worden. Die polnische Untergrundbewegung hatte 
ihm wegen der andauernden Zwangsrekrutierungen von Arbeitskräften 
für den „Reichseinsatz“ aufgelauert.10 Der Nachruf des Reichsarbeitsmi-
nisters vom 31. Juli 1943 enthielt keine Hinweise auf die Todes-
ursache.11 
Ob sich Hugo Dietz jemals gefragt hat: „Bin ich ein Mörder?“ 
 
 
Abbildungen: 43, 44 (mit Anm. 38), 54 
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Bericht des Arbeitsamtes Lublin für den Monat März 1942 vom 07.04.1942, zitiert 
in: Musial (1999)*, S. 231. 
Im Juni 1942 durfte der Leiter der Nebenstelle in Hrubieszow - nach der allgemei-
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31. Auch mutige Hilfe für die Verfolgten 
 

„Wir waren von Feinden und Gleichgültigen umge-
ben: Angst vor den Menschen hat mich damals nie 
verlassen. Wurde ich einmal höflich behandelt, so 
auf dem Arbeitsamt (...), dann war das etwas Be-
sonderes, das man so leicht nicht vergaß.“1  

 
In ihrem Bericht als Überlebende der NS-Verfolgung beschrieb Martha 
Haarburger, wie sie in Stuttgart - auch beim Behördenkontakt - Zu-
spruch und Hilfe erfahren hat, ohne die sie nicht hätte überleben können. 
 
Wie es für andere staatliche Einrichtungen belegt ist, so gab es auch bei 
der Arbeitsverwaltung Frauen und Männer, die sich gegen das un-
menschliche NS-Regime stellten und die Verfolgten unterstützten - im 
Dienst wie auch privat. Entsprechende Hinweise finden sich vor allem in 
Aufzeichnungen von Überlebenden der Rassenpolitik. Dabei ist zu be-
denken, dass der Umfang des Beistandes viel größer gewesen sein 
dürfte, als er uns überliefert ist; denn er musste ja geheim geleistet wer-
den und war selbst den Unterstützten nicht immer bekannt. Die 
folgenden Beispiele sind verschiedenen Zeitungsberichten und Büchern 
entnommen. 
 
Egon K. Kornblum verweigerte man am Ende seiner Lehrzeit 1934 die 
Abschlussprüfung mit der Begründung: 
 

„Juden brauchen keine Gesellenprüfung!“. 
 
Nun musste er sich als ungelernter Arbeiter einen Arbeitsplatz suchen, 
„wobei langgediente Beamte vom Arbeitsamt - nicht alle waren durch-
drungen vom Nationalsozialismus - versucht haben, mir Arbeit zu 
verschaffen.“2 
 
Im Sommer 1939 wollte das Bremer Gesundheitsamt ein Verlobtenpaar 
„zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zwangsweise trennen und 
verlangte vom Arbeitsamt, dass es die Frau nach auswärts vermittle; das 
Arbeitsamt verweigerte dies jedoch unter Hinweis auf fehlende Rechts-
grundlagen.3 Eine Mitarbeiterin des Berliner Arbeitsamtes half hollän-
dischen Zwangsarbeitern bei der Fluchtvorbereitung.4 Die Angestellten 
der Dienststelle in Steinheim deklarierten die Arbeit eines Juden als 
kriegswichtig, so dass er unbehelligt blieb und nicht deportiert wurde.5 
Ähnliches wird von einem Berliner Arbeitsvermittler berichtet, der einer 
Jüdin Heimarbeit verschaffte und ihr so half, dem Blickfeld der Gestapo 
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zu entkommen;6 aufgrund eines anderen ähnlichen Falles vermutet man 
sogar eine Widerstandsgruppe in diesem Amt.7 Eine Abschnittsleiterin im 
Arbeitsamt Frankfurt/Main vernichtete die Arbeitskarte einer Jüdin und 
vereitelte so den Zugriff der Gestapo.8 Auch im Arbeitsamt Weißenfels 
ließ ein Mitarbeiter die Papiere einer Frau verschwinden, so dass sie 
nicht fort kam.9 Der Leiter des Arbeitsamtes in Hof soll nicht nur eine Jü-
din versteckt, sondern sich auch gegenüber den ausländischen Arbeits-
kräften betont hilfsbereit verhalten haben.10 
Im November 1943 schrieb die in Leipzig zur Arbeit gezwungene Lotte 
Paepcke:  
 

„Wenn ich heimkomme, muss ich zum Arbeitsamt. Sie haben mir 
vor einigen Tagen in sehr angenehmer Verhandlung Aufschub 
gewährt, wegen Peter.“11 

 
Auch in den besetzten Ländern haben sich MitarbeiterInnen menschlich 
verhalten. Der zeitweilige Leiter des deutschen Arbeitsamtes in Riga hat-
te sich im Sommer 1941 „mehrfach für eine humane Behandlung“ der 
zwangsbeschäftigten Juden eingesetzt, sowohl hinsichtlich ihrer Arbeits-
bedingungen als auch ihrer Verpflegung. Durch eine spontane Ent-
scheidung soll er auch die Ermordung jüdischer Arbeiter (zunächst?) 
verhindert haben.12 
Bogdan Musial vermutet gar, dass aus dem „Klima des Massenmordes 
(...) die Arbeitsverwaltung ausscherte, und zwar sowohl auf Distrikts- als 
auch auf Regierungsebene. Es ist allerdings schwer auseinander zu hal-
ten, ob diese Haltung allein durch tatsächlichen Arbeitskräftemangel 
oder auch durch moralische Skrupel bedingt war.“13 
 
Der Staat Israel hat Margit David - als eine von etwa 350 Deutschen - 
zusammen mit ihren (zwischenzeitlich verstorbenen) Eltern als „Gerech-
te unter den Völkern“ ausgezeichnet. Diese Ehrung erfahren 
Nichtjuden, die unter Einsatz ihres Lebens jüdischen Verfolgten das Le-
ben gerettet haben. Frau David hatte als Telefonistin im Arbeitsamt 
Bielitz (Oberschlesien), in dessen Gebäude auch andere Behörden un-
tergebracht waren, Informationen über bevorstehende Razzien weiter-
gegeben. Vor allem hatte sie ihren Eltern geholfen, mehrere Menschen - 
Kinder und Erwachsene - vier Jahre lang im Keller des eigenen Hauses 
zu verstecken und so zu retten.14 
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Die Beispiele sind Beweis dafür, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Arbeitsverwaltung in verschiedenen Funktionen mutig Wider-
stand gegen die Repressions- und Mordpolitik des NS-Regimes leis-
teten. Angesichts der vielen Gleichgültigen, Opportunisten und Über-
zeugungstäter verdient dieses Handeln auch heute noch unsere Hoch-
achtung.15 
 



 139

                                                 
Anmerkungen 
 
1 Strauss, Walter (Hg.): Lebenszeichen. Juden aus Württemberg nach 1933. Gerlin-

gen 1982, S. 94. 
2 Kornblum, Egon M.: Rathenow - Shanghai - Seattle - Israel - Essen, in: Jürgen, 

Franz J.: „Wir waren ja eigentlich Deutsche.“ Juden berichten von Emigration und 
Rückkehr. Berlin 1997, S. 151-177 (hier 153). Auch im Reichsarbeitsministerium 
konnten die Nationalsozialisten nicht alle Leitungspositionen mit Anhängern und 
Mitgliedern besetzen. Anfang 1938 waren von 38 Ministerialräten nur 5 Pg. - alle 
erst nach 1937 eingetreten; vergl. Broszat, Martin: Der Staat Hitlers. Grundlegung 
und Entwicklung seiner inneren Verfassung. 11. Auflage. München 1986, S. 305. 

3 Nitschke, Asmus: Heirat nur nach Sterilisation, in: Frankfurter Rundschau vom 30. 
November 1999, Nr. 279, S. 8. 

4 Spanjer, Rimco u. a. (Hg.): Zur Arbeit gezwungen. Zwangsarbeit in Deutschland 
1940-1945. Bremen 1999, S. 248. 

5 Waldhoff, Johannes: Die Geschichte der Juden in Steinheim. Paderborn 1980, S. 
266. 

6 Leuner, Heinz David: Gerettet vor dem Holocaust. Menschen, die halfen. Frank-
furt/M. - Berlin 1989, S. 123. 

7 Weidermann, Volker: Vera Friedländer mit ihrem Arbeitsbuch aus der NS-Zeit, in: 
die tageszeitung, 14. Dezember 1999, S. 3. 

8 Siebrecht (1995)*, S. 72-74. 
9 Schramm, Reinhard: Ich will leben. Die Juden von Weißenfels. Köln 2001, S. 65. 
10 Grossmann, Kurt G.: Die unbesungenen Helden. Menschen in Deutschlands 

dunklen Tagen. Berlin 1957, S. 142. 
11 Brief vom 08. November 1943 an die von einem Nichtjuden geschiedene Lilli Jahn, 

die von der Gestapo im AEL Breitenau bei Kassel inhaftiert war. Abgedruckt in: 
Doerry, Martin: Mein verwundetes Herz. Das Leben der Lilli Jahn 1900-1944. 
Stuttgart/München 2002, S. 234-237. 
Lilli Jahn wurde in Auschwitz ermordet. Lotte Paepcke berichtet über ihr knappes 
Überleben in ihrer Autobiographie: Ich wurde vergessen. Bericht einer Jüdin, die 
das Dritte Reich überlebte. Freiburg i. B. 1979 (Wiederauflage von 1952). 

12 Press, Bernhard: Judenmord in Lettland 1941-1945. Berlin 1992, S. 69.  
13 Musial (1999)*, S. 272 f. 
14 Wyler, Stevan: Israel ehrt 78-jährige Berlinerin als „Gerechte der Völker“, in: Auf-

bau, 1. Januar 1993, S. 3. Nach einem Bericht in: Aufbau, 30. Oktober 2003, S. 
13, sind inzwischen nahezu 400 Deutsche geehrt worden. 

15 Die Gegner des NS-Regimes erfuhren nach dem Krieg jedoch lange Zeit nicht die 
verdiente Anerkennung: Ein ehemaliger Mitarbeiter eines LAA hatte - nach Krakau 
versetzt - mit dem polnischen Widerstand zusammengearbeitet. Der Volksge-
richtshof verurteilte ihn deswegen zu fünf Jahren Zuchthaus. Nach dem Krieg 
versagte das Arbeitsministerium dem Mann die Wiedereinstellung eben wegen 
seines von ihm begangenen „Landesverrates“. Berggruen, Heinz: Widerstand ge-
gen den Widerstand, in: DER TAGESSPIEGEL, 10.09.1998; Auszug aus dem 
Buch: Abendstunden in Demokratie. Berlin 1998. 
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32. Die Weltkriegstoten der Arbeitsverwaltung 
 

„Ich beabsichtige die Namen der Gefolgschaftsmitglieder im 
Geschäftsbereich der Sozialverwaltung, die ihr Leben im 
Kampf für Führer und Reich opferten, künftig in den Amtsblät-
tern bekannt zu geben.“ 

 
In seinem Runderlass vom 18. Oktober 1939 griff der Reichsarbeitsmi-
nister eine bereits während des Ersten Weltkrieges geübte Praxis auf, im 
Dienstblatt einen Nachruf auf die gefallenen Mitarbeiter zu veröffentli-
chen.1 
 
Weltweit haben über 55 Millionen Menschen in Folge des Zweiten Welt-
krieges ihr Leben verloren, darunter über 3 Millionen deutsche Soldaten 
und ebenfalls etwa 3 Millionen deutsche Zivilpersonen,2 darunter ca. 
600.000 als Opfer der Fliegerbombardierungen.3 Eine Auswertung der in 
den Dienstblättern der Jahre 1939-1945 veröffentlichten Nachrufe ergibt 
allein für die Arbeitsverwaltung etwa 1.840 Tote.4 Diese Zahl ist jedoch 
unvollständig: 
 
1) Die letzte Veröffentlichung von Nachrufen brachte die Runderlass-

sammlung* Nr. 5/1945 vom 20. Januar 1945. Es fehlen also zumin-
dest alle Toten nach diesem Zeitpunkt. Aber gerade in der Schluss-
phase des Krieges stieg deren Zahl auch in der Zivilbevölkerung 
erheblich an.5 

 
2) Darüber hinaus fehlt eine unbekannte Zahl zeitlich davor liegender 

Todesfälle, denn das Meldewesen der Wehrmacht wurde ab Mitte 
1944 „zunehmend lückenhaft“.6 Mit Sicherheit unterblieben Nachrufe 
wegen der verzögerten Weitergabe der Meldungen an die Dienst-
stellen der Arbeitsverwaltung. Die Nr. 5/1945 verzeichnete z. B. noch 
Todesfälle vom März 1944. 

 
3) Nicht bekannt ist auch die Zahl der bereits während des Krieges 

Vermissten. 
 
Vermutlich sind insgesamt etwa 3.000 MitarbeiterInnen der Arbeitsver-
waltung durch den Krieg umgekommen. 
 
Entsprechend dem Muster des Erlasses vom Oktober 1939 nannten die 
Nachrufe Vor- und Familienname, Dienstbezeichnung, Wohnsitz, Dienst-
stelle und Todesmonat der Opfer sowie die Todesursache: gefallen, 
verstorben, tödlich verunglückt, infolge Verwundung oder Krankheit ver-
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storben. Darüber stand: „Für Führer und Reich, Volk und Vaterland star-
ben den Heldentod:“, darunter stand: „Ihnen wird stets in Ehren gedacht 
werden!“ 
 
Der erste Nachruf erschien in der Nr. 57 der Runderlasse* vom 23. De-
zember 1939 mit 13 Namen: Ernst Weiß, Angestellter beim AA 
Donauwörth, war am 09. September 1939 als erster Mitarbeiter der Ar-
beitsverwaltung gefallen. Zwei weiteren Toten aus dem Krieg gegen 
Polen wurde - aus nicht genannten Gründen - erst in der Nr. 18/1941 
gedacht. Mit der Ausweitung des Krieges stieg auch die Zahl der Nach-
rufe:  
 
13 (1939), 15 (1940), 203 (1941), 425 (1942), 392 (1943), 732 (1944), 60 
(1945). 
 
Drei Mitarbeitergruppen lassen sich hinsichtlich ihrer Funktionen im Krieg 
unterscheiden: 
 
1. Die mit Abstand größte Gruppe waren die gefallenen Soldaten, ge-

kennzeichnet durch ihren militärischen Rang, z. B. Soldat, Gefreiter, 
Unteroffizier, Feldwebel, Leutnant, Hauptmann. 

 
2. Etwa 90 Mitarbeiter sind im Dienst in den besetzten Gebieten West- 

und Osteuropas umgekommen. Dort waren sie bei den Militär- und 
Zivilbehörden als „Werber“, „Wehrbeauftragte“ oder „Kriegsverwal-
tungs-Inspektoren“ tätig gewesen, vor allem um Arbeitskräfte für den 
„Reichseinsatz“ zu rekrutieren. Eine unbekannte Zahl von ihnen ist 
dabei Anschlägen zum Opfer gefallen, was im Nachruf nicht (!) mitge-
teilt wurde, so z. B. Julius Ritter, der in Paris auf der Straße Ziel eines 
Attentats geworden war, und Curt Hoffmann, der als Leiter des Ar-
beitsamtes Warschau in seinem Dienstzimmer erschossen worden 
war.7 

 
3. Ab 1943 wurden auch Nachrufe auf Ziviltote veröffentlicht: 12 (1943), 

126 (1944), 17 (1945). Knapp die Hälfte der Opfer waren Frauen. Alle 
Toten waren offensichtlich Opfer von Luftangriffen, die auch viele 
Dienstgebäude zerstörten. Von einzelnen Städten sind jeweils für ei-
nen einzigen Monat mehrere Tote genannt, z. B. Hamburg (16 Tote, 
Juli 1943)8, Halle (9 Tote, Mai 1944)9, Karlsruhe (12 Tote, September 
1944)10, Magdeburg (8 Tote, September 1944)11, Darmstadt (5 Tote, 
September 1944)12, Moers (5 Tote, November 1944)13. 
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55 Tote waren Mitglieder der SS, z. B. mit dem Dienstgrad SS-Mann, 
SS-Sturmmann, SS-Rottenführer, SS-Oberscharführer oder SS-Sturm-
bannführer. 
 
Wo die Grenze zwischen Opfer und Täter verlief, wissen wir nicht. Letzt-
lich war jeder Tod sinnlos. Die 1.840 Namen sollten uns eine Mahnung 
bleiben. 
 
 
Abbildungen:54, 55  
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ren, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen Nr. 2/1990, S. 103-121. 

3 Vergl. Spiegel-Serie: Der Bombenkrieg gegen die Deutschen. Als Feuer vom 
Himmel fiel. DER SPIEGEL, Nr. 2/2003, S. 38. Generell zu diesem Thema: Fried-
rich, Jörg: Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945. München 2002. 

4 Eigene Auszählung der Nachrufe. Mehrere Tote sind - sicher versehentlich - mehr-
fach genannt. 
Die Nachrufe wurden auch im Reichsarbeitsblatt abgedruckt. 

5 Über die Hälfte aller deutschen Kriegsopfer starb zwischen Juli 1944 und der Kapi-
tulation am 08. Mai 1945. Gegen Ende des Krieges kamen monatlich etwa 
300.000 bis 400.000 Personen ums Leben. Rüdiger Overmans: Deutsche militäri-
sche Verluste im Zweiten Weltkrieg, München 1998, S. 318. Vergl. auch Friedrich 
(Anm. 3), S. 168. 

6 Overmans, (Anm. 2), S. 108. 
7 „Ritter, Julius, Vizepräsident, GauAA. Franken, Beauftragter des General-

bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in Frankreich, Paris, September 1943“, in: 
Runderlasse*, Nr. 77/1943, 02. November 1943, S. 662; „Hoffmann, Curt, Regie-
rungsdirektor, AA Stettin, abgeordnet zum AA Warschau, April 1943“, in: ebd., Nr. 
57/1943, 03. August 1943, S. 502. 
Zum Anschlag auf Hoffmann liegt folgender Bericht vor: „Die Tat wurde von zwei 
Männern ausgeübt. Während einer die Sekreätrin Hoffmanns aufhielt, ging der 
andere in das Zimmer und erschoss den Deutschen mit einem oder mehreren 
Schüssen. Dann gingen sie ruhig aus dem Büro. Der Schrecken der Deutschen 
war so groß, dass sie bei der Untersuchung keine Angaben über die Täter ma-
chen konnten.“ Zitiert in: Kwiatkowska, Maria L./Kwiatkoski, Marek: Palac pod 
Czterema Wiatrawi (Palast unter vier Winden). Warszawa 1984, S. 117. Für die 
Übersetzung danke ich meiner Kollegin Frau Dorota Piotrowska. 

8 Runderlasse*, Nr. 1/1944, Nr. 14/1944, Nr. 38/1944, Nr. 40/1944, Nr. 4171944. 
Ca. 40.000 Menschen fielen im Juli 1943 den Luftangriffen gegen Hamburg zum 
Opfer, vergl. Friedrich (Anm. 3), S. 193. 

9 Runderlasse*, Nr. 39/1944 und Nr. 40/1944. 
10 ebd. Nr. 68/1944. 
11 ebd. Nr. 71/1944 und 72/1944. 
12 ebd. Nr. 73/1944. 
13 ebd. Nr. 4/1945. 
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V. Nachkriegszeit und Bundesrepublik 
 

"Auferstanden aus Ruinen 
und der Zukunft zugewandt." 

(J. R. Becher) 
 

33. Wiederaufbau der Arbeitsverwaltung 
 
Keine „Stunde Null“ für die Arbeitsämter 
 

„Sie sind der Militärregierung unmittelbar verantwortlich 
(...). Sie sind verpflichtet, das Arbeitsamt in voller Tätigkeit 

fortzusetzen.“1 
 
Am 08. Mai 1945 zerfiel auch auf dem Gebiet der Arbeitspolitik die 
reichseinheitliche Gesetzgebung und Verwaltung. Nach der Kapitulation 
gab es von der untergegangenen Reichsanstalt nur noch die Arbeitsäm-
ter, die ihre Aufgaben nun nach den Weisungen der Militärregierungen 
ausführten. Für die Besatzungsmächte zählten sie zu den wichtigsten 
Behörden im Nachkriegsdeutschland. Mit dem Kontrollratsbefehl Nr. 3 
vom 17. Januar 1946 wurden nämlich alle im arbeitsfähigen Alter ste-
henden Frauen (15 bis 50 Jahren) und Männer (14 bis 65 Jahren) 
verpflichtet, sich beim Arbeitsamt registrieren zu lassen. Wer dieser Auf-
forderung nicht nachkam, erhielt keine Lebensmittelkarten. Auch galt die 
Lenkungsverordnung vom 01. September 1939 bis zum Inkrafttreten des 
Grundgesetzes weiter: Arbeitskräfte durften nur mit der vorherigen Zu-
stimmung der Arbeitsämter eingestellt und entlassen werden.2 Zur 
Steuerung der Arbeitskräfte benutzte man sogar die in der NS-Zeit ein-
geführten Arbeitsbücher (in veränderter Form) und Karteien weiter. 
 
Die allgemeinen Nöte der Nachkriegszeit wirkten sich auch auf die Ar-
beitsbedingungen in den Dienststellen aus: Nahezu überall waren die 
Amtsgebäude beschädigt, wenn nicht sogar zerstört. Auch waren viele 
Akten und Unterlagen verloren gegangen. Ein großer Teil des Stamm-
personals fehlte, bedingt durch die Kriegstoten und -gefangenen sowie 
infolge der „Entnazifizierungspolitik“ der Alliierten. Wegen der mangelhaf-
ten Ernährung waren die Beschäftigten in ihrer Leistungsfähigkeit erheb-
lich eingeschränkt. Die - wegen der zerstörten Infrastruktur - für viele 
langen Fußwege zur Arbeit erschöpften sie zusätzlich.3 
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Allmählicher Aufbau in den Ländern 
Die im Sommer 1945 durch die Alliierten gebildeten Länderegierungen 
richteten umgehend wieder Landesarbeitsämter ein und unterstellten 
diesen die Arbeitsämter.4 Am 17. Mai 1946 führte der Alliierte Kontrollrat 
mit der Direktive Nr. 29 bei den Arbeitsämtern und Landesarbeitsämtern 
„Beratungsausschüsse“ ein und belebte so das Prinzip der Selbstverwal-
tung wieder.5 Die Länder vereinnahmten die Beiträge für die Arbeits-
losenversicherung in ihrem „Landesstock“ und finanzierten die Ausgaben 
der Arbeitsämter.6 Der Beitragssatz von 1930 blieb bis zum 01. Juni 
1949 bei 6,5 Prozent.7 Je nach Besatzungszone wurde die Arbeitslosen-
unterstützung als Versicherungs- oder nur als Fürsorgeleistung gezahlt.8 
 
Allmählich wuchs in den Westzonen das Bedürfnis, über die Länder-
grenzen hinweg zu einer einheitlichen Arbeitspolitik zu kommen. Anlass 
dazu gab auch der notwendig gewordene Finanzausgleich zwischen den 
Landesarbeitsämtern.9 Ein wesentlicher Meilenstein war dabei die Errich-
tung des „Zentralamt für Arbeit“ in Lemgo als oberste Arbeitsbehörde 
der britischen Zone im Juli 1946.10 Der Präsident des Zentralamtes, Juli-
us Scheuble11, wurde dann 1952 der erste Präsident der neuen 
Bundesanstalt. Seit 1947 durften sich die Präsidenten und die Fachrefe-
renten der Landesarbeitsämter zur Absprache möglichst einheitlicher 
Verfahrensweisen treffen.12 Im September 1948 kam es dann im Wirt-
schaftsrat der Bi-Zone zur Gründung der „Verwaltung für Arbeit des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes“ in Frankfurt/Main.13 
 
Allgemein bestand Übereinstimmung, dass in der Aufbauphase der Bun-
desrepublik die Errichtung einer bundeseinheitlichen Organisation der 
Arbeitsverwaltung Vorrang habe. Eine Neuregelung des materiellen 
Rechts sei dagegen erst zu einem späteren Zeitpunkt nötig und möglich. 
Bereits 1948 lagen für die geplante Bundesanstalt Gesetzentwürfe vor.14 
Man wollte darüber aber den künftigen Bundestag entscheiden lassen. 
Die folgenden Auseinandersetzungen gingen weniger um die Frage, ob 
es eine Bundesanstalt geben, sondern wie sie ausgestaltet werden soll-
te. 
 
Konflikte wegen der Selbstverwaltung 
Die Sozialpartner hatten sich im Januar 1950 auf einen gemeinsamen 
Standpunkt verständigt („Hattenheimer Beschlüsse“).15 Sie wollten hin-
sichtlich der Selbstverwaltung vor allem zwei Punkte anders als im Ge-
setz von 1927 geregelt haben: 
 
1. In den Organen sollten nur noch sie allein, also nicht mehr auch die 

öffentlichen Körperschaften vertreten sein. 
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2. Die Leiter der Dienststellen sollten nicht einfach von oben (Ministeri-
um, Hauptstelle) ernannt, sondern von den Organen gewählt werden. 

 
Trotz vorangegangener Gespräche ging die Bundesregierung jedoch in 
ihrem Kabinettsbeschluss vom 02. Februar 1951 nicht darauf ein.16 Der 
Bundesrat forderte am 02. März 1951 in mehreren Punkten eine Abän-
derung der Regierungsvorlage, zum Beispiel: die Vertretung der öffent-
lichen Körperschaften auch im Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes, 
die Wahl des Dienststellenleiters durch die Organe, die Festlegung des 
Sitzes der künftigen Hauptstelle durch den Verwaltungsrat.17 Von den 
Anträgen übernahm die Bundesregierung aber nur den Vorschlag der 
vollständigen Drittelparität in allen Ebenen.18 Sie hatte zu diesem Zeit-
punkt bereits einen Verteilungsplan von 44 Oberbehörden über das 
gesamte Bundesgebiet beschlossen19 und im § 2 des Entwurfes zum Er-
richtungsgesetz Koblenz zum Sitz der künftigen Hauptstelle bestimmt. 
Der zuständige Bundestagsausschuss schlug daher dem Plenum bei der 
1. Lesung am 19. April 1951 vor, alle anderen Ortsvorschläge abzuleh-
nen. In diesem Punkt hatte aber die CDU/CSU-, FDP- und DP-Koali-
tionsregierung ihre eigenen Fraktionen nicht geschlossen hinter sich. 
 
Nürnberg, nicht Koblenz wird Sitz der Hauptstelle 
In der Zweiten Lesung, am 05. Juli 1951, erhielt plötzlich Kassel die 
Mehrheit mit 152 Stimmen (bei 145 Gegenstimmen und 6 Enthaltun-
gen).20 Bei der Dritten Lesung am 10. Juli steigerte sich die Konfusion: 
Weil Koblenz als Sitz der Hauptstelle nicht mehrheitsfähig war, be-
schloss der Bundestag zwar das Errichtungsgesetz, lehnte aber ver-
sehentlich den gesamten § 2 ab, in dem auch die Rechtsform der 
Bundesanstalt („Körperschaft des öffentlichen Rechts“) geregelt war. 
Nach mehrstündiger Unterbrechung beschloss das Plenum, neben dem 
Errichtungsgesetz ein spezielles „Sitzgesetz“ zu verabschieden. Sofort 
wurden drei Anträge eingebracht, und zwar für Nürnberg, Koblenz und 
Kassel. Den Antrag für Nürnberg hatten vor allem die SPD-Fraktion (131 
Abgeordnete) und die Landesgruppe der CSU (24 Abgeordnete) formu-
liert.21 Am 11. Juli stimmten zunächst 139 Parlamentarier für Koblenz, 
147 für Nürnberg und 38 für Kassel. Bei der erforderlichen Stichwahl 
„gewann“ dann Nürnberg mit 168 gegen 161 Stimmen, bei 12 Enthaltun-
gen. Das „Sitzgesetz“ allein hatte bis zu diesem Zeitpunkt im Bundestag 
10 Abstimmungen, davon 5 „Hammelsprünge“ und einen Wahlakt, erfor-
derlich gemacht.22 
„Eine Tragödie“ bezeichnete der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 
diese Entscheidung, sein Land sei „überfahren worden“. Der Kasseler 
Oberbürgermeister behauptete, es sei „nicht nach Zweckmäßigkeit, son-
dern aus politischen Gründen entschieden worden“.23 Weil der Bundes-
tag nur zweimal abgestimmt hatte, äußerte sogar der Bundesjustiz-
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minister in einem Rechtsgutachten Zweifel am ordnungsmäßigen Zu-
standekommen des Gesetzes.24 
 
Auch das Errichtungsgesetz scheitert zunächst 
Es kam nun darauf an, wie der Bundesrat am 27. Juli 1951 stimmen 
würde. Aber der entschied ebenfalls widersprüchlich: Das „Sitzgesetz“ 
ließ er zunächst passieren, weil es zu wenige Gegenstimmen gab. Dann 
aber - animiert durch den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz - 
stimmte er beim Errichtungsgesetz mit Mehrheit dafür, dass der Verwal-
tungsrat den Sitz der Hauptstelle festlege. Die Frage stellte sich also: 
Welches Gesetz gilt nun? Die Länderkammer rief auch wegen anderer 
Punkte den Vermittlungsausschuss an.25 Dieser folgte zwar einigen Vor-
schlägen, die Regierungsmehrheit im Bundestag lehnte aber am 17. 
Oktober 1951 diese überwiegend ab,26 worauf der Bundesrat am 26. Ok-
tober das Errichtungsgesetz einstimmig scheitern ließ.27 
 
Ob Nürnberg nun Sitz der Hauptstelle werden würde, blieb einige Zeit 
offen. Schließlich unterzeichnete Bundespräsident Theodor Heuss das 
„Sitzgesetz“ am 29. November 1951.28 Die Vorbereitungen für und in 
Nürnberg konnten beginnen. Das Land Bayern hatte versprochen, recht-
zeitig zur Dienstaufnahme in Nürnberg ein landeseigenes Gebäude 
instand zu setzen und der Bundesanstalt zur Verfügung zu stellen.29 
 
Der zweite Versuch führt zum Erfolg 
Damit aber das Errichtungsgesetz nicht weiter verzögert würde, hatten 
die Regierungsfraktionen schon am 22. November 1951 einen neuen 
Entwurf im Bundestag eingebracht.30 Allerdings unterschied sich dieser 
kaum von dem bereits gescheiterten Gesetz. Das am 23. Januar vom 
Bundestag beschlossene Gesetz musste zwar ebenfalls in den Vermitt-
lungsausschuss,31 die Länderkammer hatte aber mittlerweile - zum Ärger 
der Sozialpartner - die beschränkten Kompetenzen der Selbstverwaltung 
akzeptiert. Auch bei anderen, lange Zeit strittigen Fragen, zum Beispiel 
der Personalübernahme und der Behandlung der nach 1945 entstande-
nen Haushaltsüberschüsse, kam man jetzt zu einer schnellen Einigung.32 
Der Bundestag beschloss das neue Errichtungsgesetz am 28. Februar 
1952, der Bundesrat nahm es am 29. Februar an und Bundespräsident 
Heuss unterschrieb es am 10. März, so dass es am 01. Mai 1952 in Kraft 
treten konnte.33 Zum Gesetzgebungsverfahren stellte Präsident Julius 
Scheuble nachträglich fest: „Die Geschichte des Bundesanstaltsgeset-
zes ist geradezu ein Schulbeispiel für fast alle verfassungsrechtlich 
möglichen Varianten der Bundesgesetzgebung.“34 
 
Mit einer Verzögerung von knapp einem Jahr gab es endlich (wieder) die 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
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(BAVAV). Ihre Organisation entsprach nahezu vollständig der von 1927. 
Einschließlich Westberlin gehörten zu ihr 12 Landesarbeitsämter, 211 
Arbeitsämter und 652 Nebenstellen mit über 36.000 Mitarbeiter (die 
Zahlangaben variieren in den Quellen).35 Das Personal trat zum 01. Mai 
1952 aus dem Landesdienst zur Bundesanstalt über.36 Eine ähnliche Si-
tuation hatte es schon 1927/28 bei der Gründung der Reichsanstalt 
gegeben. Die Bundesanstalt erhielt von den Ländern ca. 1,16 Milliarden 
DM: Das Restguthaben aus dem „Reichsstock für den Arbeitseinsatz“ 
der NS-Zeit und die in der Nachkriegszeit angesammelten Vermögens-
werte.37 
 
Knapp ein Jahr war die Hauptstelle provisorisch in der Nürnberger Bie-
ling-Schule untergebracht. Am 31. März 1953 konnte der bayerische 
Ministerpräsident Hans Ehard der Bundesanstalt im Rahmen eines Fest-
aktes das Dienstgebäude am Frauentorgraben offiziell übergeben.38 
Präsident Scheuble ging in seiner Ansprache vor allem auf die 25 Jahre 
zurückliegende Gründung der Reichsanstalt ein. Er schloss mit den Wor-
ten: 
 
„Insgesamt gesehen obliegen den in der Arbeitsverwaltung Beschäftig-
ten Aufgaben von höchster Bedeutung für die Menschen und für den 
Staat. Wer diese Aufgaben gut erfüllt, hat allen Grund, auf seinen Beruf 
stolz zu sein.“39 
 
 
Abbildung: 6 
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VI. Kurzbiografien 
 

„Was den Menschen am meisten 
interessiert, ist der Mensch.“ 

(B. Pascal) 
 

Dominicus, Alexander (1873-1945) 
 
Studium der Rechtswissenschaften. 
1900 Stadtverwaltung Straßburg/Elsass, ab 1902 dort Beigeordneter. 
1911-1921 Oberbürgermeister von (Berlin-)Schöneberg; 1921 Preußi-
scher Minister des Innern; 1919-1924 Abgeordneter der Deutschen 
Demokratischen Partei (DDP) im Preußischen Landtag. 
Unter seiner Regie hatte Straßburg 1907 - als erste Stadt im Deutschen 
Reich - eine Arbeitslosenversicherung nach dem Genter System einge-
richtet.1 D. war Mitglied im Verband Deutscher Arbeitsnachweise; ab 
September 1909 im Redaktions-Komitee des Verbandsorgans „Der Ar-
beitsmarkt“. 
1908 legte er den ersten veröffentlichten Entwurf zu einem Reichsar-
beitsnachweisgesetz mit 17 Paragrafen vor.2  
 
 
1 Der erste Jahresbericht der Straßburger Arbeitslosenversicherung, in: RABl, Nr. 

3/1908, S. 230-235. 
2 „Grundzüge zum Entwurf eines Reichsgesetzes betreffend Arbeitsnachweise“, in: 

DAM, Nr. 4/1907-08, Sp. 77-83. Eine Stellungnahme und Erwiderung dazu, in: SP, 
Nr. 51/1908, Sp. 1329-1333, sowie Nr. 2/1908, Sp. 32-34. 

 Vergl. auch Vortrag von D. am 02. März 1912: „Das Stellenvermittlungsgesetz und 
seine Bedeutung für die öffentlichen Arbeitsnachweise“, abgedruckt in: Biermann, 
Wilhelm Eduard (Hg.): Volkswirtschaftliche und Wirtschaftsgeschichtliche Abhand-
lungen. Festschrift für Wilhelm Stieda. Leipzig 1912, S. 307-316. 

 
Weitere Quellen 
Reichshandbuch*, Erster Band, S. 335. 

Degener*, X. Ausgabe. Berlin 1935, S. 312. 

Killy*, Band 2, München 1995, S. 590. 

 
 

Elsas, Fritz (1890-1945) 
 
Studium der Rechts- und Staatswissenschaften, Dr. rer. pol. 
1915 Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der Stadt Stuttgart, 1918-1926 
Stadtrat und Leiter des Rechtsamtes. 1924-1926 Abgeordneter der Deut-
schen Demokratischen Partei im Württembergischen Landtag. Ab 1926 
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Vizepräsident und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen 
und Preußischen Städtetages; 1931 Zweiter Bürgermeister von Berlin. 
Als Kommunalbeamter und Mitglied verschiedener Organe der Arbeits-
verwaltung1 publizierte E. häufig über die Entwicklung der Reichsanstalt 
und die Probleme der Arbeitslosenversicherung. 
Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde der mit einer Christin verheira-
tete E. 1933 aus allen Ämtern entlassen. Im September 1939 bat er den 
ihm gut bekannten Staatssekretär Fr. Syrup um Hilfe, um „aus diesem 
furchtbaren Druck des Nichtstuns herauskommen zu können“.2 Eine 
Antwort ist nicht überliefert. Trotz seiner ständigen Bedrohung durch das 
NS-Regime - einmal war er mehrere Wochen in Haft - engagierte er sich 
im liberalen Widerstand und arbeitete für Carl Goerdeler Gutachten für 
eine Regierung nach dem Umsturz aus; er sollte unter Goerdeler Leiter 
der Reichskanzlei werden. Nach dem Attentat gegen Hitler am 20. Juli 
1944 wurde er denunziert und ohne Gerichtsverfahren im Januar 1945 
im KZ Sachsenhausen ermordet. 
 
1 s. Kapitel 19. 
2 Für die Überlassung einer Kopie dieses Briefes danke ich Herrn Dr. Manfred 

Schmid, Stadtarchiv Stuttgart. 
 
Weitere Quellen 
Auf dem Stuttgarter Rathaus 1915-1922. Erinnerungen von Fritz Elsas, hg. von Man-

fred Schmid. Stuttgart 1990. 

Elsas Fritz. Ein Demokrat im Widerstand. Zeugnisse eines Liberalen in der Weimarer 
Republik. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Manfred Schmid. Gerlin-
gen 1999. 

Heuss, Theodor: Profile. Nachzeichnungen aus der Geschichte. Tübingen 1964, S. 
299-302. 

Jäckel, Hartmut: Menschen in Berlin. Das letzte Telefonbuch der alten Reichshaupt-
stadt 1941. Stuttgart-München 2000, S. 122 f. 

Meyer, Winfried (Hg.): Verschwörer im KZ. Hans von Dohnanyi und die Häftlinge des 
20. Juli 1944 im KZ Sachsenhausen. Berlin 1999, S. 222-227. 

Reichshandbuch*, Erster Band, S. 389. 

Ziebill, Otto: Geschichte des Deutschen Städtetages. 50 Jahre deutsche Kommunal-
politik. Stuttgart 1955, S. 53-57. 

 
 

Flesch, Karl (1853-1915) 
 
Studium der Rechtswissenschaften, Dr. jur. 
Von 1884 bis zu seinem Tod hauptamtlicher Magistrat in der Stadt 
Frankfurt a. M. und Vorsitzender des Frankfurter Armen- und Waisen-
hauses. Ab 1908 vertrat er die Fortschrittliche Volkspartei im Preu-
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ßischen Abgeordnetenhaus, wo er sich engagiert für ein Reichsgesetz 
für den Arbeitsnachweis einsetzte.1  
Auf sein Betreiben wurde 1886 in Frankfurt a. M. ein gewerbliches 
Schiedsgericht mit ehrenamtlich tätigen Arbeitgebern und Arbeitern ein-
geführt, ein Vorläufer des heutigen Arbeitsgerichts. F. wollte bereits 1890 
eine kommunale paritätisch besetzte Arbeitsvermittlung schaffen, was 
zunächst scheiterte. 1893 organisierte er im „Freien Deutschen Hoch-
stift“ in Frankfurt den ersten Kongress in Deutschland zum Thema 
Arbeitslosigkeit und Arbeitsvermittlung. Diese Tagung gab den Anstoß 
zur Gründung kommunaler Arbeitsnachweise und deren Zusammen-
schlüsse in Landesverbänden. 1895 schuf er in Frankfurt a. M. die 
„Städtische Arbeitsvermittlungsstelle“, 1912 in „Städtisches Arbeitsamt“ 
umbenannt. F. gehörte zu den Gründungsmitgliedern und zum Vorstand 
des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise und war Vorsitzender des 
Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverbandes. Er gehörte auch dem Verein 
für Sozialpolitik und der Internationalen Gesellschaft zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit an. F. hat viele Aufsätze in verschiedenen Fachzeitschrif-
ten veröffentlicht. 
F. war mit seinen Eltern 1859 zum Protestantismus übergetreten. Sein 
älterer Bruder Max, Prof. Dr. med., wurde dennoch 1942 im Alter von 90 
Jahren nach Theresienstadt deportiert und ist dort umgekommen. 
 
1 Der Arbeitsnachweis im preußischen Hause der Abgeordneten. Verhandlungen 

vom 25. Januar, 25. und 26. Februar 1913; vollständig abgedruckt als Beilage zu: 
DAM, Nr. 8/1912-13, 39 Seiten. 

 
Weitere Quellen 
Arbeitslosigkeit und Arbeitsvermittlung in Industrie- und Handelsstädten. Bericht über 

den am 8. und 9. Oktober 1893 vom Freien Deutschen Hochstift zu Frankfurt am 
Main veranstalteten sozialen Kongress. Schriften des Freien Deutschen Hochstif-
tes 6. Berlin 1894. 

Arnsberg, Paul: Die Geschichte der Frankfurter Juden seit der Französischen Revo-
lution, Band III. Frankfurt a. M. 1983, S. 118 f. 

Flesch-Thebesius, Max (Sohn von Karl Flesch): Der Frankfurter Sozialpolitiker Dr. 
Karl Flesch, in: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Frankfurt a. M. 1960, 
S. 75-88. 

Schlotter: Nachruf auf Stadtrat Flesch, in: DAD, Nr. 11/1914-15, S. 222 f. 

Weitensteiner, Kilian: Karl Flesch - Kommunale Sozialpolitik in Frankfurt am Main. 
Frankfurt/Main 1976. 

 
 

Freund, Richard (1859-1941) 
 
Studium der Rechtswissenschaften, Dr. jur. 
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Von 1894 bis 1923 (Ruhestand) Vorstandsvorsitzender der Landesver-
sicherungsanstalt Berlin. Mitglied verschiedener sozialpolitischer 
Vereinigungen. Träger mehrerer deutscher und ausländischer Orden. 
„Der regste Vorkämpfer für eine unparteiisch geleitete, zentralisierte öf-
fentliche Arbeitsvermittlung“ (von Winterfeld); seit 1890 Vorsitzender des 
1883 gegründeten Berliner Zentralverein für Arbeitsnachweis. Mitbe-
gründer und Vorsitzender (bis 1918, danach Ehrenvorsitzender) des 
Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise, zeitweise auch des Verban-
des Märkischer Arbeitsnachweise; außerdem Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (gegründet 
1911) sowie Vizepräsident der internationalen Vereinigung zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit; 1913 Mitglied des Deutschen Ausschusses für 
Berufsberatung; Mitglied des Sachverständigen-Ausschusses beim In-
ternationalen Arbeitsamt in Genf. 
 
Zahlreiche Publikationen, u. a. zum Thema Arbeitsnachweis: 
1) Herausgeber des Buches von F. von Reitzenstein: Der Arbeitsnach-

weis. Seine Entwickelung und Gestaltung im In- und Auslande. Berlin 
1897. 

2) Der Arbeitsnachweis. Eine sozialpolitische Studie. Leipzig 1899. 
3) Ein Deutsches Arbeitsnachweisgesetz, Berlin 1914. 
Daneben viele Aufsätze im Verbandsorgan DAM und in der Zeitschrift 
Soziale Praxis. 
 
Mit seinen bürgerlichen Reformvorstellungen lehnte er die klassenkämp-
ferische Politik der Sozialdemokratie ab, weswegen es erst spät zu einer 
konstruktiven Zusammenarbeit kam; vergl. seine Schrift: Sozialdemokra-
tie und Arbeiterschaft. Leipzig 1906, 20 S. 
Der Vater, Medizinalrat Dr. Simon Freund, war Mitglied der jüdischen 
Gemeinde Gleiwitz (Oberschlesien) und Ehrenbürger der Stadt.1 Schon 
1913 machte eine antijüdische Publikation die jüdische Abstammung von 
Fr. bekannt.2  
 
1 Forum For Dialogue Among Nations Foundation: www.jewishmemory.gliwice.pl 
2 Semi-Kürschner oder Literarisches Lexikon der Schriftsteller, Dichter, Bankiers, 

Geldleute, Ärzte, Schauspieler ... jüdischer Rasse und Versippung (...) hg. von 
Phillip Stauff. Berlin 1913, Sp. 99. 

 
Weitere Quellen 
Degener*, IX. Ausgabe. Berlin 1928, S. 485. 

Killy*, Band 3, München u. a. 1996, S. 432. 

Reichshandbuch*, Erster Band, S. 30 f. 

v. Winterfeldt, in: DAD, Nr. 4/1918-19, S. 62. 
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Jastrow, Ignaz (1856-1937) 

 
Studium der Geschichte, der Rechts- und Staatswissenschaften; Dr. 
phil., zweifach habilitiert. 
Breites wissenschaftliches Tätigkeitsfeld: Geschichte, Volkswirtschaft, 
Verwaltungswissenschaft, Sozialpolitik. Mitbegründer und erster Rektor 
(1906-1909) der Berliner Handelshochschule; Dozent an der Verwal-
tungsakademie sowie an der Hochschule für Politik; 1905 a. o. 
Professor, 1920-1924 o. Professor der Staatswissenschaft an der U-
niversität Berlin. 
Herausgeber der Zeitschrift „Soziale Praxis“ 1895-1897; er begann 1897 
mit der Berichterstattung der Ergebnisse kommunaler Arbeitsnachweise. 
Im gleichen Jahr gründete er die Zeitschrift „Der Arbeitsmarkt“, die 
dann zum Organ des VDA erklärt wurde; Mitbegründer des VDA; bis 
1912 Mitglied des Redaktions-Kommitees. 
 
J. war Mitglied im Verein für Sozialpolitik (und daher auch als „Kathe-
dersozialist“ verschrieen). 
Viele Publikationen zum Thema Arbeitsnachweis und Arbeitslosenunter-
stützung, z. B. Arbeitsmarkt und Arbeitsnachweis in Deutschland, in: 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Jena 1898, S. 289-350; 
Sozialpolitik (1902)*; Das Problem der Arbeitslosen-Versicherung und 
die Grundsätze des wirtschaftlichen Liberalismus. Berlin 1910. 
 
J. initiierte die erste deutsche Arbeitsnachweis-Konferenz vom 13. Sep-
tember 1897 in Karlsruhe. 
1900-1910 Stadtrat von Charlottenburg und Dezernent des dortigen Ar-
beitsnachweises; setzte sich auch für die Einführung einer Arbeitslosen-
unterstützung nach dem Genter System ein. 
J. forderte von Anfang an eine kommunale paritätische Arbeitsvermitt-
lung. Die 1927 mit dem AVAVG bewirkte Überführung der kommunalen 
Arbeitsämter in die Reichsanstalt lehnte er wegen deren zentralistischen 
Tendenzen ab. War bis in die Weltwirtschaftskrise als Ratgeber gefragt. 
Während er anlässlich seines 70. und 75. Geburtstages sowie seines 50. 
Doktorjubiläums in den Fachzeitschriften gefeiert wurde: „Schöpfer der 
Grundlagen für die heutige Arbeitsmarktpolitik“1, „Altmeister unserer 
Wissenschaft“2, „glückliche Mischung von Wissenschaftlichkeit und Pra-
xis“3, wurde dort nicht einmal mehr seines Todes gedacht: Wegen seiner 
jüdischen Herkunft war er seit 1933 zur Unperson geworden.4  
Nach 1945 rühmten einige seiner Studenten auch seine besonderen pä-
dagogischen Fähigkeiten. 
 



 

  156

1 Rudas, Albert: Jastrow als Sozialpolitiker. Zu seinem 70. Geburtstage, in: SP, Nr. 
36/1926, Sp. 911-914. 

2 DöA/Das Arbeitsamt, Jg. 5, Nr. 1/1928-29, Sp. 30. 
3 ebd., Jg. 8, September 1931, Sp. 166. 
4 Nur die Jüdische Rundschau würdigte ihn mit einem Nachruf durch Emil Kauder, 

Nr. 35, 04. Mai 1937, S. 6. 
 
Weitere Quellen 
Eyck, Erich: Erinnerung an Ignaz Jastrow, in: Deutsche Rundschau Nr. 9/1956, 82. 

Jg., S. 981-986. 

Heuss, Theodor: Vorspiele des Lebens. Tübingen 1953, S. 981. 

ders.: Erinnerungen 1905-1933. Tübingen 1963, S. 117. 

Heuss-Knapp, Elly: Ausblick vom Münsterturm. Erlebtes aus dem Elsass und dem 
Reich. Berlin-Tempelhof 1934, S. 70. 

Heym, Stefan: Nachruf. Frankfurt a. M. 1990, S. 62. 

Hirsch, Paul: Jastrow als Politiker, in: Clodius, Carl (Hg.): Festgabe für Ignaz 
Jastrow zum 70. Geburtstag. Berlin 1929, S. 1-14. 

Kaznelson, Siegmund (Hg.): Juden im Deutschen Kulturbereich, 3. Auflage. Berlin 
1962, S. 381 f. 

Killy*, Band 5. München u. a. 1997, S. 310. 

Kuster, Fritz: Ignaz Jastrow, ein Pionier der deutschen Arbeitsverwaltung, in: arbeit 
und beruf 2/1977, S. 43-45. 

Lindenlaub, Dieter: Richtungskämpfe im Verein für Sozialpolitik. Wiesbaden 1967. 

 
 

Kaskel, Walter (1882-1928) 
 
Studium der Rechtswissenschaften, Dr. jur. 
1913-1920 Stadtrat in Schöneberg; Dezernent des städtischen Ar-
beitsamtes.  
1920 a. o. Professor für Arbeitsrecht an der Universität Berlin; Verfas-
ser des ersten Lehrbuches für Arbeitsrecht; weitere Spezialgebiete: 
Sozialrecht, Wirtschaftsrecht; Mitbegründer und Herausgeber von: „Neue 
Zeitschrift für Arbeitsrecht“. K. erarbeitete mit Friedrich Syrup - ausge-
hend von den vom VDA formulierten Richtlinien - den ersten Entwurf des 
RAM zum Arbeitsnachweisgesetz1 und verfasste mit ihm auch einen 
Kommentar zu diesem Gesetz. 
 
Studienleiter und Dozent an der Verwaltungsakademie Berlin. 
 
„Dem Aufbau der Reichsanstalt ... galt Kaskels Interesse in weitem Maß. 
Über seinen Tod hinausweisende Pläne hat er vorbereitet, um den Wün-
schen nach Fortbildung der Arbeitsamts-Praktiker gerecht zu werden, mit 
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denen er auch nach Abschluss ihrer Studien in herzlicher Fühlung 
blieb.“2  
 
1 Deutsche Sozialpolitik 1918-1928. Erinnerungsschrift des Reichsarbeitsministeri-

ums. Berlin 1929, S. 145. 
2 Nachruf in: DöA/Das Arbeitsamt, 5. Jg., Oktober 1928, Nr. 7, Sp. 305 f. 
 
Weitere Quellen 
Degener*, IX. Ausgabe. Berlin 1928, S. 767. 

Heinrichs, Helmut u. a. (Hg.): Deutsche Juristen jüdischer Herkunft. München 1993, 
S. 204. 

Walk, Joseph: Kurzbiographien zur Geschichte der Juden 1918-1945. Hg. vom Leo 
Baeck Institute, Jerusalem. München u. a. 1988, S. 185. 

 
 

Levy-Rathenau, Josephine (1877-1921) 
 
Sozialpflegerische Ausbildung. 
Leitete von 1902 bis 1921 die „Auskunftsstelle für Frauenberufe“ des 
Bundes Deutscher Frauenvereine (BDF). Gab von 1910 bis 1920 die be-
rufskundliche Zeitschrift „Frauenberufe und -erwerb“ heraus und 
gründete 1911 das „Kartell der Auskunftsstellen für Frauenberufe“. Seit 
1912 Leiterin des Frauenberufsamtes des BDF. 1920 Stadträtin im 
Magistrat von Berlin. 
L.-R. hatte früh den engen Zusammenhang zwischen Berufsberatung 
und Arbeitsvermittlung erkannt.1 1914 gehörte sie zu den Initiatorinnen 
des „Nationalen Frauendienstes“.2 

Publikationen, u. a.: „Die deutsche Frau im Beruf. Praktische Ratschläge 
zur Berufswahl“, 5. Teil des Handbuches der Frauenbewegung, hg. von 
Helene Lange und Gertrud Bäumer, (erste Auflage 1906), sowie „Die 
Frau als technische Angestellte“, Berlin 1914. 
 
Eine Bilanz ihrer Arbeit zog sie kurz vor ihrem Tod in einem Vortrag, 
gehalten auf der Generalversammlung des Bundes Deutscher Frauen-
vereine: Vergangenheit und Zukunft der Frauenberufsberatung.3  
 
Eine Berufsberaterin stellte später fest: 
„Was Frau Levy-Rathenau für die Berufsberatung bedeutet hat, und wie 
das von ihr Geschaffene noch lange nachwirken wird, ist von berufener 
Seite ausgesprochen und gewürdigt worden. Wir Berufsberaterinnen 
schulden ihr besonderen Dank für den heißen Eifer, mit dem sie zwei 
Jahrzehnte lang das Interesse für Frauenberufsausbildung und -
berufsarbeit geweckt und gefördert hat. Weibliche Berufsberatung und 
Frau Levy-Rathenau bleiben für diejenigen, die den Vorzug hatten, diese 
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hervorragende Frau in der Arbeit kennen zu lernen, untrennbare Begrif-
fe.“4  
Siehe auch Kapitel 7. 
 
L.-R. war eine Kusine des 1922 ermordeten deutschen Außenministers 
Walther Rathenau. Ihr älterer Bruder Fritz Rathenau (1935 als Ministeri-
albeamter zwangspensioniert) überlebte mit seiner Frau das KZ There-
sienstadt, dagegen kam ihr jüngerer nach Polen deportierter Bruder Kurt 
R. nicht mehr zurück.5 

 
1 „Aufgaben des weiblichen Arbeitsnachweises“, in: SP, Nr. 27/1916, Sp. 617-620. 
2 http://www.luise-berlin.de/Personen/l/Levy_Rathenau_Josephine.htm 
3 Abgedruckt in: RABl (NAT), Nr. 28/1921, S. 1192-1195. 
4 Herrmann, Emilie: Berufsberatung für Frauen und Mädchen. Berlin 1927, S. 86. 
5 Rink, Thomas: Doppelte Loyalität. Fritz Rathenau als deutscher Beamter und Ju-

de. Hildesheim - Zürich - New York 2002, S. 27. 
 
Weitere Quellen 
Ernst, Johanna: Josephine Levy-Rathenau und die Berufsberatung. Berlin 1922 

Fassmann, Irmgard Maya: Jüdinnen in der deutschen Frauenbewegung 1865-1919. 
Hildesheim-Zürich-New-York 1996, S. 315. 

Faulstich-Wieland, Hannelore: Josephine Levy-Rathenau und die Geschichte der 
Berufsberatung, in: Brehmer, Ilse (Hg.). Mütterlichkeit als Profession. Lebensläu-
fe deutscher Pädagoginnen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Band 1. 
Pfaffenweiler 1990, S. 197-203. 

Nachruf, in: AuB, Nr. 2/1921, 20. November 1921, s. 80 f. 

Sander, Else: Josephine Levy-Rathenau zum Gedächtnis, in: DöA/Das Berufsamt, 
Nr. 2/1927, 4. Jg., Mai 1927, S. 111. 

 
 

Neuburger, Otto (1890-1956) 
 
Studium der Volkswirtschaft, Dr. phil. 
1918 Austritt aus der israelitischen Religionsgemeinschaft; SPD-Mitglied. 
1921 Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter und Leiter der „Abteilung für pro-
duktive Erwerbslosenfürsorge“ im städtischen Arbeitsamt München; ab 
1925 Stellvertreter des Amtsleiters, später Leiter der Abteilung Arbeits-
vermittlung.  
Vorträge und zahlreiche Publikationen: Aufsätze, Kommentare, Bücher. 
Nach seiner vereitelten Verhaftung1 lebte N. bis zu seiner Emigration 
am 16. August 1936 in Berlin; am 16. Juni 1940 wurde er ausgebürgert. 
In den USA arbeitete N. zunächst als Gutachter für das Kriegsministeri-
um, später in der Library of Congress in Washington als Experte für 
europäische Arbeitsfragen; mehrere Publikationen. 
1956 in Washington gestorben. 
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Sein Vater verstarb 1937 in München; seine Mutter ist 1942 nach There-
sienstadt deportiert worden und dort bald umgekommen. 
 
1 s. Kapitel 20. 
 
Quelle 
Maier, Dieter G.: Otto Neuburger (1890-1956). Der Lebensweg eines Münchener Ar-

beitsamtsleiters, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. 
Jahrhunderts Heft 2/98, S. 72-99. 

 
 

Nickles, Hermann (1898-?) 
 
Ausbildung und Tätigkeit in der Kommunalverwaltung. 
1927 Übertritt in die Reichsanstalt, 1928 stellvertretender Vorsitzender 
des AA Offenburg. 
Ab 1925 Mitarbeit in der Ortsgruppe, ab 1928 auch ehrenamtlich tätig für 
die NSDAP. Erster offizieller Eintritt in die Partei am 01. Mai 1930; ver-
schiedene weitere Parteifunktionen. Am 22. Oktober 1933 zum Vorsit-
zenden des AA Mannheim ernannt. In Mannheim ab 1935 auch Mitglied 
des Stadtrates. Denunzierte als Amtsleiter und als Stadtrat jüdische Bür-
ger und Betriebe. N. forderte bereits Ende 1938 die Lagerunterbringung 
arbeitsloser Juden. 1940 empörte er sich - unter Berufung auf Himmler-
Erlasse - darüber, dass sich polnische Zivilarbeiter im Strandbad „voll-
kommen frei zwischen den Volksgenossen bewegen“.  
Am 01. September 1943 wurde Nickles Präsident des neu geschaffenen 
Gauarbeitsamtes Baden-Elsaß (Straßburg). 
Nach 1945 war Nickles in der Privatwirtschaft tätig. 
 
Quellen 
Bundesarchiv Berlin: Mitgliederkartei der NSDAP. 

Generallandesarchiv Karlsruhe: Bestand 465d, Nr. 401. 

Maier (1990)*, hier S. 73, 94, 114. 

Stadtarchiv Mannheim: Ratsprotokolle, insbesondere der Jahre 1936 und 1940. 

 
 

Rachner, Günther (1891-?) 
 
Studium der Rechtswissenschaften, Dr. jur. 
1927 Personalhauptreferent in der Reichsanstalt als Oberregierungsrat. 
Parteieintritt am 01. Mai 1933. 
1934 Vizepräsident der RA. Ab 1935 auch zuständig für die kriegsvor-
bereitenden Maßnahmen (Mob.-Aufgaben) der RA. Organisierte den 
Aufbau der Arbeitsämter und deren Tätigkeit in den besetzten Gebieten: 
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1939 in Polen, 1940 in Westeuropa; 1941 in der Sowjetunion, als 
Kriegsverwaltungschef im Wirtschaftsstab Ost Abt. Arbeit. 
1943 als Ministerialdirigent Präsident des Gauarbeitsamtes Niederschle-
sien (Breslau). 
Informationen über seinen weiteren Verbleib liegen nicht vor. 
 
Quellen 
Bundesarchiv Berlin: Mitgliederkartei der NSDAP. 

Reichshandbuch*, Zweiter Band. Berlin 1931, S. 1465. 

Verwaltungs-Jahrbücher*. 

 
 

Scheuble, Julius (1890-1974) 
 
Nach der Schreinerausbildung Tätigkeiten in verschiedenen Regionen 
Deutschlands. Ab 1913 Sekretär, Bezirksleiter, Redakteur und ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied des Zentralverbandes christlicher 
Holzarbeiter. 1928 Direktor des Versicherungsamtes der Stadt Köln; 
1930 Präsident des LAA Rheinland (Köln); 1933 entlassen, mehrere 
Jahre arbeitslos. 
1945 Leiter des Arbeitsamtes Köln, danach Präsident des LAA Nord-
rheinprovinz.  
1946-1948 Präsident des Zentralamtes für Arbeit in der britischen Zo-
ne; 1948 stellvertretender Direktor der Verwaltung für Arbeit des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Bizone) in Frankfurt a. M.; 1950-1951 
Abteilungsleiter im BMA. 1952-1957 erster Präsident der Bundesan-
stalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
 
Quellen 
ABA, Heft 6/1952, S. 122; Heft 7/1957 S. 161; Heft 1/1965, S. 1 (Nachruf). 

Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz Nr. 16/1930 (16.8.), S. 264. 

Storch, Anton: Der erste Präsident der Bundesanstalt (...) Dr. h. c. Julius Scheuble 
trat in den Ruhestand, in: BABl 1957, S. 437. 
 
 

Stahlecker, Walther (1900-1942) 
 
Studium der Rechtswissenschaften, danach verschiedene Tätigkeiten in 
Kommunalämtern.1  
Februar 1930 - Mai 1933 Leiter des AA Nagold. 
Danach führende Funktionen in der Landespolizei Württemberg; 1937 
Leiter der Staatspolizeistelle Breslau; 1938 Inspekteur der Sipo und des 
SD in Österreich; 1939 Befehlshaber der Sipo und des SD im Protektorat 
Böhmen und Mähren; 1940 in Oslo. 1941 Leiter der Einsatzgruppe A in 
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den besetzten Gebieten der Sowjetunion, vorwiegend in Litauen und 
Lettland. 
St. war bereits 1921-23 Mitglied der NSDAP; 1933 Wiedereintritt; Mit-
glied der SS, 1941 SS-Brigadeführer. Im März 1942 bei einem Partisa-
nenangriff tödlich verwundet. 
Laut Gesamtbericht für die Zeit vom 16.10.1941 - 31.01.1942 hatte die 
Einsatzgruppe A unter der Leitung von St. „die Exekution von 229.052 
Juden erreicht“.2  
 
1 Nicht identisch mit dem gleichnamigen Leiter des AA Ulm, geb. 1889. 
2 Zitiert in: Paul, Gerhard/Mallmann, Klaus-Michael (Hg.): Die Gestapo im Zweiten 

Weltkrieg. „Heimatfront“ und besetztes Europa. Darmstadt 2000, S. 307. 
 
Weitere Quelle 
Schuhladen-Krämer, Jürgen: Dr. Walther Stahlecker - intellektueller Terrorspezialist 

der Bürokratie, in: Die Führer der Provinz. NS-Biographien aus Baden und Würt-
temberg, hg. von Kissener, Michael/ Scholtyseck, Joachim. Konstanz 1997, S. 
405 f. und 416-432. 

 
 

Syrup, Friedrich (1881-1945) 
 
Studium der Ingenieur-, Rechts- und Staatswissenschaften, Dipl. ing., 
Dr. phil. 
1905 Eintritt in den preußischen Gewerbeaufsichtsdienst; Veröffentli-
chungen zu Fragen des Arbeitsschutzes.  
Im November 1918 Abordnung zum Demobilmachungsamt, dort zu-
ständig für die berufliche Wiedereingliederung der Kriegsteilnehmer. 
1920 Präsident des Reichsamtes für Arbeitsvermittlung (Reichsar-
beitsverwaltung); 1927 Präsident der RA. Dezember 1932 bis Januar 
1933 Arbeitsminister im letzten Reichskabinett vor Hitler (General von 
Schleicher); danach wieder Präsident der RA. 
Als 1938 die RA in das RAM integriert wurde, blieb Syrup als Staatssek-
retär weiterhin zuständig für sein bisheriges Aufgabengebiet. Als Leiter 
der Geschäftsgruppe Arbeitseinsatz im Vierjahresplan (1936) und als 
Mitglied des Reichsverteidigungsrates wurde Syrup von Anfang an in die 
Kriegspolitik einbezogen. Er soll versucht haben, „unter dem Schein der 
Anpassung“ (Ehlert) Schlimmeres zu verhindern;  
Mitglied der NSDAP seit 19371. 

1941 gesundheitlicher Zusammenbruch, danach nur noch zeitweise im 
Dienst. Syrup wurde am 07. Juni 1945 in das Lager Sachsenhausen-
Oranienburg gebracht, wo er nach wenigen Monaten krankheitsbedingt 
starb. 
 
1 Silverman (1988)*, S. 502. 
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Ehlert, Margarete: Dr. Friedrich Syrup, dem ersten Präsidenten der früheren Reichs-

anstalt, in: BABl, Nr. 5/1952, S. 752 f. 

Henning, Hans-Joachim: Friedrich Syrup (1881-1945) in: Persönlichkeiten der Ver-
waltung. Biographien zur Deutschen Verwaltungsgeschichte 1648-1945. Hg. von 
Kurt G. A. Jeserich und Helmut Neuhaus. Stuttgart/Berlin/Köln 1991, S. 385-390. 

Neuloh, Otto: Friedrich Syrup - ein Lebensbild, in: Syrup (1957)*, S. 13-41. 

Reichshandbuch*, Zweiter Band, S. 1884. 

Sitzler: Staatssekretär Dr. Syrup sechzig Jahre alt, in: SP, Nr. 15/1941, Sp. 811 f. 

Staatssekretär Dr. Syrup 60 Jahre, in: RABl V, Nr. 28/1941, S. 487 f. 

Weiß, Hermann (Hg.): Biographisches Lexikon zum Dritten Reich. Frankfurt a. M. 
1998, S. 455 f. 

 
 

Timm, Max (1898 - ?) 
 
Studium der Volkswirtschaft, Dr. rer. pol. 
Nach Tätigkeiten in Industrie und Landwirtschaft 1928 Leiter des AA 
Heide. 
April 1933 Abordnung zur Hauptstelle: Referent in der Abt. II Arbeitsver-
mittlung und Berufsberatung; dort auch Vertrauensmann der NSDAP 
nach dem Eintritt am 01. Mai 1933; 1934/35 Oberregierungsrat; 1937/38 
Abteilungsleiter II (Arbeitseinsatz und Berufsberatung); 1939 Leiter der 
Abt. Va., Arbeitseinsatz einschließlich Berufsnachwuchslenkung im 
RAM, Ministerialrat. 
1942 wurde T. von Sauckel zum Leiter der Hauptabteilung VI („Euro-
paamt für den Arbeitseinsatz“), bestellt, damit war er der ranghöchste 
Beamte im RAM, der für den Arbeitseinsatz, insbesondere für die Rekru-
tierung der ausländischen Arbeitskräfte („Zwangsarbeiter“) zuständig 
war, Ministerialdirigent. T. erhielt das „Goldene Parteiabzeichen“ und 
das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes“.1  
Vor dem Internationalen Militärgerichtshof wurde T. (nur) als Zeuge beim 
Prozess gegen Sauckel befragt. 
In den 50er Jahren Ministerialbeamter in Schleswig-Holstein 
 
1 Godau-Schüttke, Klaus-Detlev: Die Heyde/Sawade-Affäre. Wie Juristen und Medi-

ziner den Euthanasieprofessor Heyde nach 1945 deckten und straflos blieben. 
Baden-Baden 1998, S. 126 f. 

 
Weitere Quellen 
Bundesarchiv: Mitgliederkartei der NSDAP. 

Handbuch (1944)*, Band I., S. 271. 

Verwaltungs-Jahrbücher*. 
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Tischer, Arthur (1895-2000) 
 
Studium der Volkswirtschaft, Dr. rer. pol. 
Nach Tätigkeit bei Verbänden von 1928-1930 Leiter des AA Waldshut 
(Hochrhein), 1930-1933 AA Bruchsal. Wegen Schwierigkeiten mit der 
NSDAP Versetzung zum AA Siegburg als Amtsleiter; 1935 Parteieintritt. 
1935-1939 Referent für den Arbeitseinsatz im LAA Rheinland (Köln); 
dieselbe Tätigkeit von 1939-1942 im LAA Wien-Niederdonau.  
Ab 1943 bis Kriegsende (stellvertr.) Leiter des AA Mannheim. 
Nach dem Krieg war T. zunächst Referent beim Wirtschaftsministerium 
Stuttgart, von 1951-1961 (Pensionierung) Leiter des Versorgungsamtes 
Heidelberg.  
Wegen seiner zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten - bis in seine letz-
ten Lebensjahre - Träger der Bürgermedaille der Stadt Heidelberg und 
des Bundesverdienstkreuzes. 
 
Quelle 
Maier, Dieter: Interview mit Dr. Tischer am 27. Juni 1990, in: Förster Wolfram: Ar-

beitsamt Mannheim 1893-1993. Institution - Wirtschaft - Bevölkerung - Politik. 
Eine Jahrhundertbetrachtung. Mannheim 1994, S. 141-148. 

 
 

Weigert, Oscar (1886-1968) 
 
Studium der Rechtswissenschaften, Dr. jur. 
1915-1918 Stadtverwaltung Posen; ab 1919 Beamter im Reichsar-
beitsministerium. Dort war er als Abteilungsleiter für Arbeitsvermittlung 
und Erwerbslosenfürsorge zuständig für das ANG und das AVAVG, Mi-
nisterialdirigent; Deutscher Regierungsvertreter im Verwaltungsrat des 
Internationalen Arbeitsamtes.  
„Der führende Kopf bei den Reformen“1, „Der eigentliche Schöpfer“ 
des AVAVG2. Herausgeber von Kommentaren zu den Verordnungen 
und Gesetzen; Dozent an der Verwaltungshochschule Berlin. 
 
1933 wurde W. wegen seiner jüdischen Herkunft (getauft) und SPD-
Mitgliedschaft3 entlassen. Er emigrierte 1935 in die Türkei, wo er als 
Regierungsberater tätig war; von dort 1938 in die USA. W. erhielt einen 
Lehrauftrag an der American University in Washington und arbeitete 
beim Office of Strategic Service (OSS) an den Nachkriegsplanungen für 
das besiegte Deutschland mit. Nach 1945 leitete er die Abteilung Foreign 
Labor Conditions im Bureau of Labor Statistics des US-Arbeits-
ministeriums. 
 
1 Siebrecht, Valentin: Stationen der Arbeitsmarktpolitik, in: arbeit und beruf Heft 

10/1977, S. 303-310, hier S. 308, Anm. 3 
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2 Heinz, Eugen: Auf dem Weg zur Selbstverwaltung, in: Arbeitsblatt 1949, S. 47-50, 
hier S. 48. 

3 Silverman (1988)*, S. 514. 
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Reform und Resignation. Gespräche über Franz L. Neumann, hg. von Rainer 
Erd. Frankfurt a. M. 1985, S. 172-175. 

 
Zucker, Gertrud (1857-1922)¹ 

 
Lehrerin 
Leitete fast 20 Jahre lang das „weibliche Arbeitsamt“ Charlottenburg 
und war später Referentin im LAA Berlin. Z. hatte einen „großen Anteil 
am Auf- und Ausbau der Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung“2.  
Vor dem Ersten Weltkrieg veröffentlichte sie in der Zeitschrift „Der Ar-
beitsmarkt“ mehrere Aufsätze zu verschiedenen Themen, z. B. Arbeits-
vermittlung von Frauen, Berufsberatung der weiblichen Jugend, Arbeits-
marktstatistik, Ausbildung der Mitarbeiter.  
Im Vorstand des 1916 gegründeten „Deutschen Verband der Sozialbe-
amtinnen“.3 
 
1 Für die Mitteilung der Lebensdaten danke ich Herrn Ron Kohls, Verwaltung Jüdi-

scher Friedhof Berlin-Weißensee. 
2 Herrmann, Emilie: Berufsberatung für Frauen und Mädchen. Berlin 1927, S. 86. 
3 http://www.dbsh.de/html/hauptteil_geschichte1.html 
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VII. Abbildungen und Dokumente 
 
 
 
 

„Nicht zu wissen, was vor un-
serer Geburt geschah, heißt, 

für immer Kind zu bleiben.“ 
(M. T. Cicero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegen des schadhaften Zustandes des Originals bzw. der Vorlage ist 
die Qualität einzelner Abdrucke gemindert. 
 
Zu den Anmerkungen s. Seite 227-230 
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Wegbereiter der deutschen Arbeitsverwaltung1 

 
 

 

Abbildung 1 

Ignaz Jastrow 
 

 

Abbildung 2 

Richard Freund 
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Abbildung 3 

Josephine Levy-Rathenau 
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Die ersten Leiter der Arbeitsverwaltung2 

 
 

 

Abbildung 4  

Friedrich Syrup 
 

 

Abbildung 5  

Fritz Sauckel 
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Abbildung 6  

Julius Scheuble 
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Abbildung 7  

Ignaz Jastrow veröffentlichte die ihm freiwillig gemeldeten Ergeb-
nisse in seiner Zeitschrift "Der Arbeitsmarkt".³ 
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Abbildung 8  

Bericht über die Gründung des VDA am 04. Februar 1898 in Berlin.4 
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Abbildung 9  

Die endgültige Satzung des VDA vom 04. Februar 1898.5 
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Abbildung 10  

Die erste wissenschaftliche Publikation zu Arbeitsmarkttheorie, -
statistik und -politik in Deutschland.6 
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Abbildung 11  

1902 errichtet: Als erstes für die Arbeitsvermittlung bestimmtes 
Gebäude in Deutschland.7 
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Abbildung 12 

Die Stadt Erlangen führte 1909 das "Genter System" ein.8 
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Abbildung 13  

Gruppenbild des 1. Ausbildungskurses 
 für Verwalter und Leiter von öffentlichen Arbeitsnachweisen 1909 

 mit Dr. Karl Flesch und Dr. Otto Becker 
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Abbildung 14  

Die Verbandsversammlungen und Arbeitsnachweiskonferenzen des 
VDA verhandelten immer aktuelle Grundsatzfragen.10 
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Abbildung 15  

Das "Stinnes-Legien-Abkommen" vom 15. November 1918: Die Ver-
einbarung einer "Zentralarbeitsgemeinschaft" der 
Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften.11
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Abbildung 16  

Die erste reichsgesetzliche Regelung zum Aufbau einer öffentlichen 
Arbeitsvermittlung in Deutschland.12 
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Abbildung 17  

Die spätere Hauptstelle der Reichsanstalt (heutige Zentrale) erhält 
grundlegende Aufgaben.13 
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Abbildung 18  

Arbeitsbeschaffung soll die Arbeitslosigkeit verringern helfen.14 
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Abbildung 19  

Systematische Berufsberatung fand schon vor der Errichtung der 
Reichsanstalt statt.15 
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Rückseite des Dokuments der Abbildung 19 
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Abbildung 20 

Die Weltwirtschaftskrise hemmt die positive Entwicklung in der Be-
rufsberatung.16 
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Abbildung 21  

Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss als Mitunterzeichner 
der Lehrgangsbescheinigungen.17 
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Abbildung 22  

Werbung mit dem Logo von 1926.18 
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Abbildung 23  

Das erste Lehrbuch zur Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und 
zugleich die theoretische Grundlage  

für das AVAVG und die Reichsanstalt.19 
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Abbildung 24  

Drittelparitätische Selbstverwaltung der Reichsanstalt.20 
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Abbildung 2521 
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Abbildung 2622 
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Abbildung 27  

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland während und nach 
der Weltwirtschaftskrise.23 
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Abbildung 28  

Die Zahl der Leistungsempfänger der Reichsanstalt sank zulasten 
der Gemeinden (Wohlfahrtsempfänger).24 
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Abbildung 29  

Soziale Schäden der Massenarbeitslosigkeit.25 
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Abbildung 30  

Aufruf des Reichspräsidenten zum "Notwerk der deutschen Ju-
gend".26
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Abbildung 31  

Die ersten Eingriffe der Nationalsozialisten in der Reichsanstalt.27 
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Abbildung 32: Präsident Syrup unterzeichnet die Entlassungsverfü-
gung von Otto Neuburger (s. auch die beiden folgenden Seiten).28
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Abbildung 33 

Das Arbeitsbuch diente der Erfassung und Lenkung der Arbeits-
kräfte (s. auch die beiden folgende Seiten).29 
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Abbildung 34 und Abbildung 35 

Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen stärkte das NS-Regime.30 
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Abbildung 35 
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Abbildung 36  

Die Aufrüstung bewirkte den Arbeitskräftemangel.31 
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Abbildung 37  

Die Arbeitskräfteknappheit führte ab 1938 zu immer restriktiveren 
Lenkungsmaßnahmen.32 
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Abbildung 38  

Beginn der systematischen Erfassung der arbeitslosen Juden.33 
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Abbildung 39  

Präsident Syrup ordnet die "abgesonderte" Zwangsbeschäftigung 
der arbeitslosen Juden an (s. auch die folgende Seite). 34 
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Abbildung 40  

Einführung der Zwangsarbeit im besetzten Polen.35 
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Abbildung 41 

 

Abbildung 41 und 42: Zwei Briefumschläge von etwa 1940.36 
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Abbildung 43  

Strafandrohung der deutschen Arbeitsverwaltung.37 
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Abbildung 44  

Arbeitseinsatz oder "Endlösung"?38 
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Abbildung 45  

Das Arbeitsamt entschied mit bei der Frage: Arbeitseinsatz oder 
Deportation eines jüdischen Arbeiters39 
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Abbildung 46  

Die Firma meldet dem Arbeitsamt die Entlassung bzw. "Evakuie-
rung" ihres Arbeiters.40 
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Abbildung 47  

Das Arbeitsamt fordert von der Firma die Arbeitsbücher der Depor-
tierten zurück.41 
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Abbildung 48  
Tagung im Stil der NS-Propaganda.42 



 

218  

 

Abbildung 49  

Bürokratische Arbeitskräfteverschiebungen.43 
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Abbildung 50  

1943 wurden die Landesarbeitsämter durch Gauarbeitsämter er-
setzt.44 
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Abbildung 51 

Das Leichenschauhaus meldet dem Arbeitsamt den gewaltsamen 
Tod eines geflüchteten Zwangsarbeiters.45 
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Abbildung 52 

 

Abbildung 52 und 53  

Die Arbeitsämter waren auch zuständig für alle Maßnahmen bei  
Todesfällen von "Fremdarbeitern".46 
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Abbildung 54 

 

Abbildung 54 und 55  

Umgekommen als: Soldaten an der Front, Verwaltungsmitarbeiter 
im besetzten Ausland oder in der Heimat-Dienststelle.47 
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Abbildung 56 
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Ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene nach 

Staatsangehörigkeit und Wirtschaftszweigen, August 194449 

 
 

Staaten Insgesamt Zivil- 
arbeiter 

Kriegs- 
gefangene 

Belgier 253.648 203.262 50.386 

Franzosen 1.254.749 654.782 599.967 

Italiener 585.337 158.099 427.238 

Niederländer --- 270.000 --- 

Sowjets 2.758.312 2.126.753 631.559 

Polen 1.688.080 1.659.764 28.316 

Protektorats- 
angehörige --- 280.273 --- 

Insgesamt 7.615.970 5.721.883 1.930.087 

Abbildung 57 
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Abbildung 58 

Die letzten veröffentlichten Arbeitseinsatzzahlen.50
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Abbildung 59  

Unlösbarer Arbeitskräftemangel bis zuletzt!51
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1 Jastrow: Ullstein-Bilderdienst, Berlin. 
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1939 wurden die Leiter der AÄ zusätzlich Beauftragte der Reichstreuhänder der 
Arbeit. 
Nach der Kapitulation Frankreichs wurde das Elsaß einer deutschen Zivilverwa l-
tung unterstellt. Vergl. auch Wolz: Die Arbeitseinsatzverwaltung im Elsaß, in: RABl 
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beitsämtern, erst danach der SS. Zu diesem Zweck richteten die AÄ in den 
meisten Gettos eigene Vermittlungsstellen ein. 
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lösung“ oder zunächst (!) weitere Beschäftigung wegen des generellen 
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ideologische Konzept durch. „Judenaussiedlung“ (und „Evakuierung“) bedeutete 
Deportation und anschließende Ermordung. 
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VIII. Zeittafel 
 

„Eine Chronik schreibt nur der-
jenige, dem die Gegenwart 
wichtig ist.“ 

(J. W. von Goethe) 
 
 
Okt. 1893 Das Freie Deutsche Hochstift zu Frankfurt a. M. veran-

staltet den Kongress „Arbeitslosigkeit und Arbeits-
vermittlung in Deutschen Industrie- und Handelsstädten“; 

 Vorsitzender: Stadtrat Karl Flesch 
 

1894 Erste kommunale paritätische Arbeitsnachweise wer-
den errichtet (Esslingen/Württemberg). 

 
1896 ff. Gründung erster Arbeitsnachweisverbände in Deutsch-

land 
 
01.01.1897 Ignaz Jastrow errichtet die „Literarische Zentralstelle für 

Arbeitsnachweise“ und veröffentlicht in der Zeitschrift 
„Soziale Praxis“ die Arbeitsmarktdaten von Arbeitsnach-
weisen. 

 
13.09. Erste deutsche Arbeitsnachweiskonferenz in Karlsru-

he, initiiert von Ignaz Jastrow. 
 
05.10. Erste Ausgabe der Zeitschrift „Der Arbeitsmarkt. Mo-

natsschrift der Centralstelle für Arbeitsmarkt-Berichte“, 
hg. von Ignaz Jastrow. 

 
04.02.1898 Gründung des „Verband Deutscher Arbeitsnachwei-

se“ (VDA) in Berlin; Vorsitzender: Richard Freund; 
 Verbandsorgan: „Der Arbeitsmarkt“. 
 
01.05. Als erster deutscher Staat erklärt Bayern grundsätzlich 

die Gemeindebehörde zum Organ der Arbeitsnachweis-
Verwaltung. 

 
27.09. Erste Verbandsversammlung des VDA in München. 
 
 Der Bund Deutscher Frauenvereine prägt den Begriff 

„Berufsberatung“. 
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 Initiativantrag im Deutschen Reichstag für ein Reichsge-

setz zur Errichtung von Arbeitsnachweisen unter 
Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

 
Mai 1899 Die Freien Gewerkschaften erklären ihre Bereitschaft, 

sich auch an kommunalen Arbeitsnachweisen zu beteili-
gen. 

 
23.11.1901 Wegen der angespannten Arbeitsmarktlage fordert der 

VDA, den Zuzug ausländischer Arbeiter auf das Not-
wendigste zu beschränken. 

 Initiativantrag im Deutschen Reichstag zur Prüfung der 
Frage einer Versicherung gegen Arbeitslosigkeit; der 
Reichstag nimmt ihn am 31.01.02 an. 

 
31.01.1902 Der Reichstag lehnt einen Antrag auf Vorlage eines Ge-

setzentwurfs betr. öffentliche Arbeitsnachweise ab. 
 
Juni Der Stuttgarter Gewerkschaftskongress fordert eine ge-

setzlich gewährleistete Arbeitslosenunterstützung. 
 
16.11. In Berlin wird das erste ausschließlich für den Arbeits-

nachweis errichtete Gebäude eröffnet. 
 
 Ignaz Jastrow veröffentlicht das erste Buch zum Thema 

Arbeitsmarkt in Deutschland. 
 
 Das Arbeitsamt München betreibt als erstes Amt auch 

Berufsberatung. 
 
 Josephine Levy-Rathenau gründet die „Auskunftsstelle 

für Frauenberufe“. 
 
23.01.1903 VDA und Mitarbeiter des kaiserlichen Statistischen Am-

tes erarbeiten „Einheitliche Grundsätze für die Arbeits-
nachweis-Statistik“. 

 
01.04. Das Kaiserliche Statistische Amt beginnt seine „Arbeiter-

statistik“. 
 
21.04. Die erste Ausgabe des Reichs-Arbeitsblattes erscheint. 
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 Der VDA (R. Freund) legt „Materialien zur Frage der Ar-
beitslosenversicherung“ vor.  

 
1904 Das Reich unterstützt erstmalig den VDA mit einer 

Beihilfe. 
 
12.04. Gründung einer „Hauptstelle deutscher Arbeitgeberver-

bände“, u. a. zum Zweck der Ausdehnung der eigenen 
Arbeitsnachweise. 

 
Okt. 1906 1. Internationaler Kongress gegen die Arbeitslosigkeit in 

Mailand, u. a. mit R. Freund (VDA). 
 
 Das Kaiserliche Statistische Amt veröffentlicht eine drei-

teilige Denkschrift über „Die bestehenden Einrichtungen 
zur Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit 
im Auslande und im Deutschen Reiche“. 

 
01.01.1907 Als erste Stadt im Deutschen Reich führt Straßburg/ El-

sass eine Arbeitslosenversorgung nach dem Genter Sys-
tem ein.  

 
01.07. Auf Bitten des VDA gewährt die Reichsbahn Fahrpreis-

ermäßigungen für Personen, die durch einen Verbands-
Arbeitsnachweis nach auswärts vermittelt worden sind.  

 
1908 Erster veröffentlichter „Entwurf eines Reichsgesetzes 

betreffend Arbeitsnachweis“, vorgelegt von Alexander 
Dominicus, Ausschuss-Mitglied des VDA. 

 
Okt. 1909 Dank erhöhter Reichssubventionen erhält der VDA eine 

eigene Geschäftsstelle mit hauptberuflichem Geschäfts-
führer (Dr. Otto Becker) im Dienstgebäude der LVA 
Berlin (R. Freund). 

 
 Mit Unterstützung des VDA finden erste Ausbildungskur-

se für Leiter öffentlicher Arbeitsnachweise statt.  
 
15.11. Eingabe des VDA an die Reichsregierung betr. Gesetzli-

che Regelung des gewerbsmäßigen Stellenvermittlungs-
wesens. 

 
02.06.1910 Stellenvermittlergesetz, in Kraft ab 01.10.1910; Kon-

zessionspflicht für gewerbsmäßige Stellenvermittlung. 
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Oktober Auf seiner Jahresversammlung in Breslau erklärt der 

VDA die Lehrstellenvermittlung zum Zweig der Arbeits-
marktregelung. 

 
21.10. Konstituierung der „Internationale Vereinigung zur Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit“ in Paris; Vizepräsident: 
Richard Freund (VDA). 

 
27.05.1911 Gründung der „Gesellschaft zur Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit“; als deutsche Abteilung der internationalen 
Vereinigung; Vorsitzender: Richard Freund. 

 
Juni Der 8. Gewerkschaftskongress fordert das Verbot der 

privatgewerblichen Stellenvermittlung und die Errichtung 
öffentlicher gemeinnütziger und gebührenfreier Arbeits-
nachweise unter paritätischer Leitung.  

 
12.09. Der Deutsche Städtetag verhandelt die Frage der Ar-

beitslosenversicherung. 
 
30.09. Auf Anregung von Josephine Levy-Rathenau gründet der 

Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) das „Kartell der 
Auskunftsstellen für Frauenberufe“. 

 
1912 Der BDF errichtet das „Frauenberufsamt“ als Kartell 

der Auskunftsstellen für Frauenberufe. 
 
08.02.1913 Die Zentralstelle für Volkswohlfahrt gründet in Berlin den 

„Deutschen Ausschuss für Berufsberatung“; Ziel: 
Pflege der Berufsberatung und Berufsvermittlung für die 
Jugendlichen beiderlei Geschlechts; (Auflösung 1921); 

 Mitglieder u. a. Richard Freund und Josephine Levy-
Rathenau. 

 
01.10. „Der Arbeitsnachweis in Deutschland“ wird neues 

Organ des VDA. 
November Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

gründet eine „Zentralstelle der deutschen Arbeitgeber-
Arbeitsnachweise“ mit Sitz in Berlin. 

 
05.12. Die Reichsregierung lehnt eine Zwangsversicherung ge-

gen Arbeitslosigkeit ab. 
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01.08.1914 Ausbruch des Ersten Weltkrieges. 
 
05.08. Errichtung der „Reichszentrale der Arbeitsnachweise“ 

beim Reichsamt des Innern unter Beteiligung des VDA. 
 
14.08. Der erste „Arbeitsmarkt-Anzeiger“ erscheint zweimal 

wöchentlich als Vakanzenliste. 
 
22.08. Mehrere Organisationen gründen eine „Zentralauskunfts-

stelle“ der Berliner Arbeitsnachweise; Sitz: Centralverein 
für Arbeitsnachweis Berlin. 

 
14.12. „Kriegswohlfahrtspflege“ in Form der Erwerbslosen-

fürsorge für Bedürftige sowie arbeitsfähige und -willige 
Ortsbewohner; getrennt von der üblichen Armenpflege; 
Mittel von den Gemeinden, Bundesstaaten, dem Reich 
und den Landesversicherungsanstalten. 

 
09.02.1915 Leitsätze der deutschen Gewerkschaften für die gesetz-

liche Regelung des Arbeitsnachweises; als Petition an 
den Bundesrat und den Reichstag. 

 
 Mit 21 Arbeitsnachweisverbänden ist ein lückenloses 

Netz über ganz Deutschland zustande gebracht. 
 
 Um die Zersplitterung der nicht gewerbsmäßigen Ar-

beitsvermittlung aufzuheben, werden im Reich weitere 
„Zentralauskunftsstellen“ errichtet. 

 
20.03. Der Reichstag ersucht die Reichsregierung um ein Ge-

setz über Arbeitsnachweise gem. den Leitsätzen der 
Gewerkschaften. 

 
24.04. Der VDA wird in seiner bisherigen personenbezogenen 

Form aufgelöst und durch die Arbeitsnachweisverbände 
neu gegründet. 

 
12.05. Beschluss des Bundesrates zur Einführung einer Anzei-

ge- und Meldepflicht der nichtgewerbsmäßigen Arbeits-
nachweise an das Kaiserliche Statistische Amt. Die 
Bundesstaaten erlassen dazu eigene Bestimmungen. 

 
27.04.1916 Der VDA fordert das Kriegsministerium auf, die öffentli-

chen Arbeitsnachweise zu Trägern der Zentralauskunfts-
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stellen zu machen; zu einer so weitgehenden Regelung 
kam es aber nicht! 

 
14.06. Bundesratsverordnung: Bekanntmachung über Arbeits-

nachweise. Die Bundesstaaten können die Gemeinden 
verpflichten, öffentliche unparteiische Arbeitsnachweise 
zu errichten und auszubauen; sie können auch Anord-
nungen über die Einrichtung und den Betrieb solcher 
Arbeitsnachweise treffen. 
Im Anschluss daran:  
„Leitsätze zur Ausgestaltung des öffentlichen Arbeits-
nachweises“ des VDA. 

 
05.12. Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst, 
 Richtlinien vom 29.01. und 10.06.1917: 
 Erste planmäßige, das gesamte Reichsgebiet erfassen-

de Organisation der Arbeitsnachweise: Dem Kriegsamt 
(Arbeitsdepartement) sind Kriegsamtsstellen nachgeord-
net, für die die „Zentralauskunftsstellen“ die Arbeit aller 
Arbeitsnachweise zusammenfassen; diesen unterstellt 
sind die örtlichen „Hilfsdienstmeldestellen“ (der örtlich 
am besten geeignete Arbeitsnachweis, zumeist der öf-
fentliche); paritätisch besetzte Schlichtungsausschüsse. 

 
09.12.1917 Die deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit richtet eine Eingabe an den Reichskanzler betr. 
Maßnahmen nach Friedensschluss. 

 
18.12. Bekanntmachung der bayerischen Staatsministerien 

betreffend Lehrstellenvermittlung und Berufsberatung: 
Anschluss an die Arbeitsämter. 

 
28.03.1918 Erlass in Preußen betreffend Berufsberatung und Lehr-

stellenvermittlung. 
 
07.05. Eingabe des VDA betreffend gesetzliche Regelung des 

Arbeitsnachweises. 
 
04.10. Errichtung des Reichsarbeitsamtes (das spätere Mi-

nisterium). 
 
06.10. Nach Aufforderung durch den Reichskanzler formuliert 

der VDA „Leitsätze betreffend Berufsberatung und Lehr-
stellenvermittlung“. 
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04.11. Stellungnahme des VDA zum Demobilmachungsplan 

des Kriegsministeriums. 
 
09.11. Wilhelm II. dankt ab; Ausrufung der Republik; 
 Friedrich Ebert (SPD) wird neuer Reichskanzler. 
 
12.11. Reichsamt für die wirtschaftliche Demobilmachung 

an Stelle des Kriegsamtes: Es übernimmt die Leitung 
des gesamten Arbeitsnachweiswesens. 

 
13.11. Verordnung über Erwerbslosenfürsorge 
 Bedingungen wie bei der Kriegswohlfahrtspflege 1914; 

den Gemeinden werden 6/12 vom Reich und 4/12 vom 
Bundesstaat erstattet. Bis zur Verabschiedung des 
AVAVG wird die Verordnung 22 Mal geändert. 

 
15.11. Abschluss der „Zentralarbeitsgemeinschaft“: u. a. 

Gemeinsame Regelung und paritätische Verwaltung des 
Arbeitsnachweises durch die Arbeitgeber und Gewerk-
schaften. 

 
09.12. Anordnung über Arbeitsnachweise 
 Die Bundesstaaten können die Gemeinden verpflichten, 

öffentliche, unparteiische, paritätisch besetzte Arbeits-
nachweise zu errichten, ebenso Einrichtungen für eine 
allgemeine gemeinnützige Berufsberatung und Lehrstel-
lenvermittlung, vor allem in Verbindung mit diesen Ar-
beitsnachweisen. 

 Bis Juni 1920 errichten die Länderregierungen aus den 
Zentralauskunftsstellen und den Arbeitsnachweisverbän-
den 21 Landes- oder Provinzialämter für Arbeitsver-
mittlung.  

 
 Das Reichsdemobilmachungsamt finanziert Notstands-

arbeiten. 
 
01.02.1919 Richtlinien des Demobilmachungsamtes zur Ausgestal-

tung des Arbeitsnachweises: u. a. zur Zusammenarbeit 
mit den Organen der Erwerbslosenfürsorge. 

 
17.02. Verordnung über die Pflicht der Arbeitgeber zur Anmel-

dung eines Bedarf an Arbeitskräften bei einem nicht 
gewerbsmäßigen Arbeitsnachweis. 
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18.03. Erlass der Preußischen Minister (...) betreffend Ausge-

staltung der Berufsberatung: Einrichtung von Berufs-
ämtern und Provinzialberufsämtern. 

 
29.03. Neuer Vorsitzender des VDA: v. Winterfeldt; Richard 

Freund wird Ehrenvorsitzender. 
 
01.05. Das Reichsarbeitsministerium übernimmt vom aufge-

lösten Demobilmachungsamt die Leitung des Arbeits-
nachweiswesens. 

 
Juni Vertreter des VDA, der Arbeitgeber und Gewerkschaften 

sowie des RAM formulieren Richtlinien zur reichsgesetz-
lichen Regelung des Arbeitsnachweiswesens, u. a.: 
paritätische Verwaltung, dreistufiger Aufbau: Arbeits-
nachweisämter, Landesarbeitsämter, Reichsarbeitsamt. 

 
14.08. Weimarer Verfassung verkündet: 
 „Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, 

durch wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwer-
ben. Soweit ihm angemessene Arbeit nicht nach-
gewiesen werden kann, wird für seinen notwendigen Un-
terhalt gesorgt. Das Nähere wird durch besondere 
Reichsgesetze bestimmt.“ (Art. 163, Abs. 2) 

 
12.09. Preußen erlässt eine Verordnung über Arbeitsnachwei-

se: 12 Provinzialämter für Arbeitsnachweise unter Lei-
tung der jeweiligen Provinzial- bzw. Bezirksverwaltung 
werden errichtet.  

 
27.10. Die Erwerbslosenfürsorge-Verordnung wird ergänzt 

durch eine „produktive“ Erwerbslosenfürsorge: Das 
Reich gewährt den Gemeinden Zuschüsse zu Not-
standsarbeiten. 

 
28.11. Washingtoner Übereinkommen über die Arbeitslosig-

keit (vom Reichstag ratifiziert am 25.05.1925): 
 Pflicht zur Errichtung eines Systems öffentlicher unent-

geltlicher Arbeitsnachweise mit paritätischer Verwaltung. 
 
10.12. Der VDA erarbeitet „Richtlinien für die reichsgesetzliche 

Regelung des Arbeitsnachweiswesens in Deutschland“. 
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12.12. Gründung eines Reichsverbandes der Arbeitsnachweis-
beamten in Magdeburg. 

 
01.01.1920 Reichsamt für Arbeitsvermittlung als Ministerialabtei-

lung im RAM errichtet. 
 
Februar „Zur wissenschaftlichen Erforschung der Arbeitsvermitt-

lung, Berufsberatung und damit zusammenhängender 
Fragen zur Förderung der Fachausbildung“ wird als ge-
meinsame Einrichtung der Landesarbeitsämter Preu-
ßens das Seminar für Arbeitsvermittlung und Berufs-
beratung errichtet und dem staatswissenschaftlichen In-
stitut der Universität Münster angegliedert. 

 
05.05. Verordnung über die Errichtung eines Reichsamtes 

für Arbeitsvermittlung (als selbständige höhere 
Reichsbehörde unter Aufsicht des RAM); Leitung: Präsi-
dent Friedrich Syrup. 

 Die Verordnung nennt bereits wesentliche Aufgaben der 
späteren Reichsanstalt. 

 
15.06./ Der VDA beschließt eine Stellungnahme zum Entwurf  
12.07.1921 des Arbeitsnachweisgesetzes und seine Auflösung, da 

die Landesverbände in den Landesarbeitsämtern aufge-
gangen und seine wesentlichen Ziele erreicht waren. Die 
Verbandszeitschrift wird eingestellt. 

 
04.10. Auflösung des Kartells der Auskunftsstellen für 

Frauenberufe, an dessen Stelle die Landes- und Pro-
vinzialberufsämter traten. 

 
22.07.1922 Arbeitsnachweisgesetz, in Kraft ab 01.10.1922. 
 Jede Gemeinde muss von einem öffentlichen Arbeits-

nachweis erfasst sein; Selbstverwaltungsorgane. 
 Dreistufiger Aufbau: 889 kommunale Arbeitsnachweise, 

22 Landesämter für Arbeitsvermittlung als Landesbehör-
den, Reichsamt für Arbeitsvermittlung als Reichs-
behörde. 

 Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung können zur 
Pflichtaufgabe bestimmt werden. 

 
30.09. Verordnung über die Umbenennung des Reichsamtes 

für Arbeitsvermittlung in: Reichsarbeitsverwaltung. 
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19.10. Verordnung des Präsidenten der Reichsarbeitsverwal-
tung über die Anwerbung und Vermittlung ausländischer 
Landarbeiter. 

 
02.01.1923 Verordnung (...) über die Einstellung und Beschäftigung 

ausländischer Arbeiter. 
 
26.01. Alle nicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeitsnachweise 

müssen monatlich über ihre Vermittlungstätigkeit dem 
Reichsamt für Arbeitsvermittlung berichten. 

 
12.05. Allgemeine Bestimmungen und Allgemeine Grundsätze 

für die Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung. 
 
25.05. Die Reichsarbeitsverwaltung erlässt Vorschriften über 

die Verpflichtung der öffentlichen Arbeitsnachweise zur 
Berichterstattung über Berufsberatung und Lehrstellen-
vermittlung. 

 
15.10. Verordnung über die Aufbringung der Mittel für die Er-

werbslosenfürsorge: Einführung der Beitragspflicht, 
aber weiterhin Leistungen nur bei Bedürftigkeit. 

 
16.02.1924 Organisatorische Verzahnung von Arbeitsvermittlung 

und Erwerbslosenfürsorge: Der Vorsitzende des öffentli-
chen Arbeitsnachweises entscheidet nun über Anträge 
auf Erwerbslosenunterstützung. 

 
Sommer 1925 Erster Lehrgang für Berufsberater mit „akademischem 

Charakter“. 
 
20.02.1926 Anordnung über Kurzarbeiterfürsorge. 
 
19.11. Gesetz über eine Krisenfürsorge für Erwerbslose, die 

keinen Anspruch (mehr) auf Erwerbslosenunterstützung 
haben. 

 
16.07.1927 Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-

sicherung (AVAVG), in Kraft ab 01.10.1927. 
 362 Arbeitsämter und 13 Landesarbeitsämter werden 

der Reichsanstalt (Hauptstelle) direkt unterstellt; drittel-
paritätische Selbstverwaltung. Berufsberatung ist eine 
Pflichtaufgabe; Arbeitslosenunterstützung wird ohne Be-
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dürftigkeitsprüfung gewährt; Krisenunterstützung. Bei-
tragssatz von 3 Prozent; Präsident: Friedrich Syrup. 

 
28.09. Verordnung (des Vorstandes der RA) über die Verpflich-

tung der Krankenkassen zur monatlichen Bericht-
erstattung über ihren Mitgliederstand und den Personen-
kreis der Arbeitslosenversicherung. 

 
Sommer 1929 Beschlüsse der Sachverständigenkommission für Fragen 

der Arbeitslosenversicherung. 
 
12.10. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Arbeitsvermitt-

lung und Arbeitslosenversicherung (Neufassung des 
AVAVG): Erste Einsparungen in der Arbeitslosenversi-
cherung. 

 
Oktober Der „Schwarze Freitag“ an der New Yorker Börse ver-

stärkt die Weltwirtschaftskrise. 
 
 2,0 Millionen Arbeitslose im Jahresdurchschnitt; Haus-

haltsdefizit der RA. 
 
29.03.1930 Die letzte Mehrheitsregierung zerbricht wegen des Strei-

tes über eine Erhöhung des Beitragssatzes zur Arbeits-
losenversicherung. Heinrich Brüning wird Reichskanzler 
und betreibt mit Notverordnungen (Art. 48) eine Deflati-
onspolitik: 

 
 Drastische Eingriffe in die Arbeitslosenversicherung: 
 Erhöhung des Beitragssatzes bis 6,5 Prozent, Verschär-

fung der Leistungsvoraussetzungen, Ausschluss be-
stimmter Personengruppen, Senkung der Leistungen, 
Abkoppelung vom Reichshaushalt. 

 
28.04. Gesetz zur Vorbereitung der Finanzreform, 
 Artikel I: Sicherung der Arbeitslosenversicherung. 
 
26.07. Verordnung des Reichspräsidenten zur Behebung finan-

zieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstände. 
 
30.09. Verordnung über den Beitrag zur Reichsanstalt (...). 
 
11.10. Verordnung über die Krisenfürsorge für Arbeitslose. 
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01.12. (Not-)Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung 
von Wirtschaft und Finanzen. 

 
 Gesetzentwürfe der SPD und des Deutschen Städteta-

ges zur Zusammenlegung der Krisenunterstützung und 
der Wohlfahrtshilfe zu einer „Reichsarbeitslosenfür-
sorge“. 

 
 3,5 Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt. 
 
27.03.1931 „Brauns-Gutachten“ zur Arbeitslosenfrage. 
 
05.06. Zweite Notverordnung (...), 
 u. a. Einführung des „Freiwilligen Arbeitsdienstes“. 
 
06.10. Dritte Notverordnung (...) und zur Bekämpfung politi-

scher Ausschreitungen. 
 
23.10. Verordnung über die Krisenfürsorge für Arbeitslose. 
 
08.12. Vierte Verordnung (...) und zum Schutze des inneren 

Friedens. 
 
 4,4 Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt. 
 
Februar 1932 Höchststand der registrierten Arbeitslosigkeit: 6,1 Millio-

nen. 
 
21.03. Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Ar-

beitslosenversicherung. 
 
30.05. Franz von Papen wird Reichskanzler 
 Erste größere Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 
 
14.06. (Not-)Verordnung des Reichspräsidenten über Maßnah-

men zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe und der Sozial-
versicherung sowie zur Erleichterung der Wohlfahrts-
lasten der Gemeinden. Einführung einer zusätzlichen 
„Abgabe zur Arbeitslosenhilfe“. 

 
16.06. Verordnung über die Höhe der Arbeitslosenunterstüt-

zung und die Durchführung öffentlicher Arbeiten. 
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02.12. Reichskanzler Kurt von Schleicher: Friedrich Syrup wird 
Reichsarbeitsminister. 

 
23.01.1933 Verordnung über ausländische Arbeitnehmer erneu-

ert und fasst die bisherigen Bestimmungen zusammen. 
 
30.01. Hitler wird zum Reichskanzler ernannt. 
 
03.03. Einführung der Landhilfe für Jugendliche. 
 
18.03. Verordnung des Reichspräsidenten über Maßnahmen 

auf dem Gebiete der Finanzen, der Wirtschaft und der 
Rechtspflege; Rechtsgrundlage für die Abschaffung der 
Selbstverwaltung und Einführung des „Führerprinzips“ 
auch in der Reichsanstalt. 

 
07.04. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-

tums: 
 Entlassung von politischen Gegnern und Juden aus dem 

öffentlichen Dienst; in der RA sind über 3.455 Mitarbeite-
rinnen betroffen. 

 Bevorzugte Einstellung von „Alten Kämpfern“ (frühe Par-
teimitglieder). 

 
01.06. Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit 
 (Reinhardt-Programm), u. a.: 
 Arbeitsbeschaffung, Steuerfreiheit für Ersatzbeschaf-

fung, Überführung weiblicher Arbeitskräfte in die Haus-
wirtschaft, Förderung der Eheschließungen. 

 
21.09. Zweites Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit. 
 
März 1934 Neue Fachzeitschrift: Die Arbeitslosenhilfe. 
05.05. Einführung des Hauswirtschaftlichen Jahres für Mäd-

chen. 
 
15.05. Gesetz zur Regelung des Arbeitseinsatzes. 
 
10.08. Verordnung über die Verteilung von Arbeitskräften. 
 Dazu erlässt Präsident Syrup verschiedene Anordnun-

gen. 
 
26.02.1935 Gesetz über die Einführung eines Arbeitsbuches: 
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 Die Arbeitsämter stellen für alle Arbeitnehmer ein Ar-
beitsbuch sowie eine Arbeitsbuchkarte (für das AA) aus. 

 
28.06. Verordnung über Vermittlung, Anwerbung und Verpflich-

tung von Arbeitnehmern nach dem Inland: 
 Grundsätzlich nur noch Aufgabe der RA. 
 
05.11. Gesetz über Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und 

Lehrstellenvermittlung: Alleinvermittlungsrecht („Mo-
nopol“) der RA. 

 
05.09.1936 Verordnung über Kurzarbeiterunterstützung. 
 
18.10. Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes 
 Präsident Syrup wird Vorsitzender der Geschäftsgruppe 

Arbeitseinsatz, bis 1938 ca. 20 Verordnungen und An-
ordnungen zur Sicherstellung und Lenkung der 
(Fach)Arbeitskräfte. 

 
1937 Umbenennung der Fachzeitschrift: „Arbeitseinsatz und 

Arbeitslosenhilfe“. 
 
April Die Arbeitslosenzahl sinkt erstmals unter eine Million. 
 
22.12. Verordnung über die unterstützende Arbeitslosenhilfe: 
 Arbeitslosenunterstützung wird grundsätzlich ohne zeitli-

che Beschränkung gewährt, die Krisenfürsorge abge-
schafft. 

 
1938 „Aktion Arbeitsscheu“ 

 
15.02. Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes über 

den verstärkten Einsatz von weiblichen Arbeitskräften in 
der Land- und Hauswirtschaft: 

 Pflichtjahr geht vor Arbeit in anderen Bereichen. 
 
01.03. Anordnung über die Meldung Schulentlassener: 
 Meldepflicht innerhalb von zwei Wochen beim Arbeits-

amt. 
 
22.04. Errichtung einer Zweigstelle der Hauptstelle in Wien. 
 
16.06. Änderung der §§ 34 und 35 AVAVG: Die Geschäfte der 

RA sollen vorrangig von Beamten ausgeführt werden. 
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22.06. Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für 

Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeu-
tung: 

 Die Arbeitsämter können - für einen bestimmten Zeit-
raum - Arbeitnehmer aus einem Beschäftigungsverhält-
nis bei einem anderen Betrieb einsetzen („Dienstpflicht-
verordnung“). 

 
 Anwerbevereinbarungen mit einigen Staaten, insbe-

sondere für landwirtschaftliche Saisonarbeiter, z. B. 
Italien, Polen, Niederlanden. 

 
20.12. Erlass Syrups zur „abgesonderten“ Zwangsbeschäfti-

gung aller arbeitslosen Juden: monatliche Bericht-
erstattung der Dienststellen. 

 
21.12. Erlass des Führers und Reichskanzlers über die 

Reichsanstalt (...): Eingliederung der RA in das Reichs-
arbeitsministerium; Friedrich Syrup bleibt als 
Staatssekretär weiter zuständig. 

 
13.02.1939 Verordnung zur Sicherstellung ... (Neufassung) 
 Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels. 
 
25.03. Verordnung über den Arbeitseinsatz: 
 Landesarbeitsämter und Arbeitsämter werden (auch) 

dem RAM unterstellt; nicht integriert wird der Haushalt 
der RA als „Reichsstock für Arbeitseinsatz“. 

 
 „Dienstverpflichtung“ von Arbeitskräften aus dem „Pro-

tektorat“ (Tschechien). 
 
01.08. Die Leiter der Arbeitsämter werden zusätzlich Beauftrag-

te der Reichstreuhänder der Arbeit. 
 
01.09. Zweiter Weltkrieg: Das Deutsche Reich überfällt Polen. 
 
 Verordnung zur Änderung von Vorschriften über Ar-

beitseinsatz und Arbeitslosenhilfe: 
 Der RAM wird ermächtigt, die Vorschriften den „staats-

politischen Notwendigkeiten anzupassen“. 
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 Verordnung über die Beschränkung des Arbeits-
platzwechsels: 

 Kündigungen und Einstellungen sind erst nach vorheri-
ger Zustimmung des Arbeitsamtes erlaubt. 

 
05.09. Verordnung über Arbeitslosenhilfe: 
 Abschaffung des Versicherungsprinzips: Verzicht auf 

Anwartschaft, aber Bedürftigkeitsprüfung und weiterhin 
Beitragssatz von 6,5 Prozent. 

 
18.09. Neufassung der Verordnung über Kurzarbeiterunterstüt-

zung. 
 
 Errichtung von deutschen Arbeitsämtern im besetzten 

Polen: Anwerbung polnischer Zivilkräfte. 
 
 Einsatz von polnischen Kriegsgefangenen im Reich. 
 
21.03.1940 Verordnung über die Stilllegung von Betrieben zur Frei-

machung von Arbeitskräften. 
 
 Beginn der Zwangsrekrutierungen in Polen. 
 
19.06. Lohnausfall bei Fliegeralarm. 
 
 Französische Kriegsgefangene im deutschen Arbeitsein-

satz. 
 
Nov. Beginn der Erfassung aller arbeitsfähigen Juden im 

Reich. 
 
03.10.1941 Verordnung über die Beschäftigung von Juden 
 Sonder-Arbeitsrecht 
 
31.10. Durchführungsverordnung: 
 Ausschluss von bestimmten Leistungen der Arbeitsäm-

ter. 
 
 „Freigabe“-Verhandlungen mit den Gestapo-Leitstellen 

und Selektionen betr. die Deportation beschäftigter Ju-
den; für die Rüstungsproduktion unverzichtbare sollen 
zunächst zurückgestellt werden; Vernichtung der Ar-
beitsbücher der Deportierten. 
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Januar 1942 Einsatz von russischen Kriegsgefangenen. 
 
13.02. Anordnung für die Beschäftigung von „Zigeunern“. 
 
21.03. Erlass des Führers über einen Generalbevollmäch-

tigten für den Arbeitseinsatz (GBA): 
 Berufung des Gauleiters von Thüringen Fritz Sauckel; 

ihm wird die gesamte Arbeitsverwaltung unterstellt, 
Friedrich Syrup bleibt Staatssekretär. 

 
 „Sauckel-Aktionen“: 
 Zwangsrekrutierungen von Zivilkräften in der Sowjetuni-

on, Intensivierte Rekrutierungen in allen besetzten 
Gebieten Europas; Austausch von franz. Kriegsgefange-
nen durch „freiwillige“ Zivilkräfte. 

 
06.04. Sauckels Anordnung Nr. 1 über die Einsetzung der Gau-

leiter zu Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in den 
Gauen. 

 
11.07. Anordnung Nr. 5 über die ausschließliche Zuständigkeit 

der Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung zur Ent-
gegennahme von Aufträgen auf Verteilung von Arbeits-
kräften. 

 
16.11. Verordnung über die Reichsverteidigungskommissare 

und die Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung: 
 Den Verteidigungsausschüssen gehören u. a. die LAA-

Präsidenten an. 
 
26.11. Die Arbeitsverwaltung rekrutiert ausländische Arbeits-

kräfte als Ersatz für die zu deportierenden „Rüstungs-
juden“. 

 
16.12. Verordnung über Ausfallvergütung bei Arbeitsausfall we-

gen Rohstoffs- oder Betriebsstoffmangels. 
 
22.12. Bildung der Hauptabteilung „Europaamt für den Ar-

beitseinsatz“ im RAM (GBA) für den „Reichseinsatz“ 
ausländischer Arbeitskräfte. 

 
27.01.1943 Verordnung über die Meldung von Männern und 

Frauen für Aufgaben der Reichsverteidigung: 
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 Unverzügliche Meldung beim Arbeitsamt der bisher nicht 
beschäftigten Männer vom 16. - 65., und Frauen vom 17. 
- 45. Lebensjahr. 

 
29.01. Verordnung zur Freimachung von Arbeitskräften für 

kriegswichtigen Einsatz. 
 
Sommer Beginn der „Wehrunwürdigen-Aktionen“. 
 Zwangseinsatz von „Mischlingen“, mit Nichtjuden verhei-

rateten Juden sowie mit Juden Verheirateten bei der 
Organisation Todt („OT-Dienstverpflichtungen“). 

 
27.07. Verordnung über die Gauarbeitsämter: 
 Errichtung von ca. 40 Gauarbeitsämtern an Stelle der 

LAÄ. 
 
Herbst Zwangseinsatz italienischer Soldaten als „Militärinternier-

te“. 
 
28.07.1944 Verordnung über die Meldung von Arbeitskräften in 

Scheinarbeitsverhältnissen mit Strafbestimmungen. 
 
August Nach den Statistiken der Arbeitsämter sind 7,1 Millionen 

Ausländer im Reich beschäftigt: 5,3 Mill. als Zivile, 1,8 
Mill. als Kriegsgefangene (ca. 19 Prozent aller Beschäf-
tigten). 

 
08.05.1945 Bedingungslose Kapitulation Deutschlands: 
 Zerfall der reichseinheitlichen Verwaltung, auch der Ar-

beitsverwaltung (Hauptstelle). 
 
 Auf Weisung der Besatzungsmächte führen die Arbeits-

ämter ihre Tätigkeit fort. 
 
Sommer Die Länderregierungen errichten Landesarbeitsämter 

und unterstellen ihnen die Arbeitsämter. 
 
 In den Besatzungszonen unterschiedliche Rechtsent-

wicklung in der Leistungsgewährung. 
 
17.01.1946 Kontrollratsbefehl Nr. 3: 
 Registrierungspflicht der im arbeitsfähigen Alter 

stehenden Bevölkerung bei den Arbeitsämtern; 
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 Einstellungen und Entlassungen nur durch die Arbeits-
ämter. 

 
17.05. Kontrollratsdirektive Nr. 5: 
 Errichtung von Beratungsausschüssen bei den Ar-

beitsämtern und Landesarbeitsämtern: Aufbau der 
Selbstverwaltung. 

 
23.07. Zentralamt für Arbeit in Lemgo (britische Zone); 
 Präsident: Julius Scheuble. 
 
29.05.1947 Errichtung des Wirtschaftsrates in Frankfurt a. M. als 

Gesetzgebungsorgan der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes (Bi-Zone). 

 
08.09.1948 Gesetz über die Errichtung einer Verwaltung für Arbeit 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, in Kraft am 13.09. 
(späteres Bundesarbeitsministerium). 

 
23.05.1949 Inkrafttreten des Grundgesetzes: 
 Mit Art. 12 entfallen die bisherigen Lenkungsvorschriften. 
 
01.06. Der Beitragssatz nach dem AVAVG wird von 6,5 auf 4 

Prozent gesenkt. 
 
13.01.1950 Gewerkschaften und Arbeitgeber sprechen sich für eine 

rein paritätische Selbstverwaltung in der Arbeitsverwal-
tung aus (Hattenheimer Grundsätze). 

 
Februar Höchststand der Arbeitslosigkeit nach dem Krieg: 2 Milli-

onen. 
 

1951 Kontroversen zwischen Bundesregierung bzw. Bundes-
tag und dem Bundesrat betr. Ausgestaltung der künf-
tigen Bundesanstalt. 

 
26.10. Der Bundesrat lehnt das Errichtungsgesetz vom 10.07. 

ab, stimmt aber dem inhaltlich und verfassungsmäßig 
umstrittenen „Sitzgesetz“ vom 11.07. zu. 

 
29.11. Gesetz über den Sitz der Bundesanstalt (...): 
 Sitz der künftigen Hauptstelle ist Nürnberg. 
 
10.03.1952 Gesetz über die Errichtung der Bundesanstalt (...): 
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 Die Organisation und Selbstverwaltung folgt weitgehend 
den Bestimmungen von 1927; in Kraft am 01.05.1952;  

 Präsident: Julius Scheuble. 
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IX. Abkürzungsverzeichnis 
 
AA/AÄ Arbeitsamt/Agentur für Arbeit/Arbeitsämter 
ABA Arbeit, Beruf und Arbeitslosenhilfe (Z) 
AE/Alhi Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe (Z) 
AEL Arbeitserziehungslager 
Alhi Die Arbeitslosenhilfe (Z) 
ANG Arbeitsnachweisgesetz 
a. o. außerordentlich 
AT Amtlicher Teil 
AuB Arbeit und Beruf (Z) 
AVAVG Arbeitsvermittlungs- und Arbeitslosenversicherungsgesetz 
BA Bundesanstalt für Arbeit/Bundesagentur für Arbeit 
BASF Badische Anilin- und Soda-Fabrik 
BAVAV Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi-

cherung 
BDF Bund Deutscher Frauenvereine 
BRD Bundesrepublik Deutschland 
BT Bundestag 
bzw. beziehungsweise 
CDU Christliche Demokratische Union 
CSU Christlich Soziale Union 
DAA Das Arbeitsamt (Z) 
DAD Der Arbeitsnachweis in Deutschland (Z) 
DAF Deutsche Arbeitsfront 
DAM Der Arbeitsmarkt (Z) 
DDP Deutsche Demokratische Partei 
DDR Deutsche Demokratische Republik 
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
d. h. das heißt 
DP Deutsche Partei 
DöA Der öffentliche Arbeitsnachweis (Z) 
ebd. ebenda 
Erl. Erlass 
FAD Freiwilliger Arbeitsdienst 
FDP Freie Demokratische Partei 
FH Fachhochschule 
GauAA Gauarbeitsamt 
GBA Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz 
Gestapo Geheime Staatspolizei 
Hg. Herausgeber 
IAO Internationale Arbeitsorganisation 
I.G. Interessengemeinschaft 
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KL/KZ Konzentrationslager 
LAA/LAÄ Landesarbeitsamt/Landesarbeitsämter 
lt. laut 
LVA Landesversicherungsanstalt 
MatAB Materialien aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
MittAB Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
NAT Nichtamtlicher Teil 
NS/ns Nationalsozialismus/nationalsozialistisch 
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
o. ordentlich 
o. A. ohne Angaben 
O/S Oberschlesien 
OT Organisation Todt 
Pg. Parteigenosse 
RA Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi-

cherung 
RABl Reichsarbeitsblatt (Z) 
RAD Reichsarbeitsdienst 
RAG Reichsarbeitsgericht 
RAM Reichsarbeitsminister/ -ministerium 
Rep Repertorium 
RFM Reichsfinanzminister/-ministerium 
RGBl Reichsgesetzblatt 
RSHA Reichssicherheitshauptamt 
RMI Reichsinnenminister 
SA Sturmabteilung 
SAP Sozialistische Arbeiterpartei 
SD Sicherheitsdienst 
SEAD Sammlung der BA zur Entwicklung der Arbeitsverwaltung in 

Deutschland, in: Fachhochschule der BA, Mannheim 
Sipo Sicherheitspolizei 
SP Soziale Praxis (Z) 
Sp. Spalte 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SS Schutzstaffel 
Stalag Kriegsgefangenen-Stammlager 
Tbc Tuberculose, tuberculös 
u. a. unter anderem 
VDA Verband Deutscher Arbeitsnachweise 
VfZ Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 
Vgl. Vergleiche 
Z Zeitschrift 
z. T. zum Teil 
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X. Quellen- und Literaturverzeichnis 
 
 

„Was der Mensch ist, ver-
rät nur die Geschichte“. 

(W. K. Ferguson) 
 
 
1. Archive/Sammlungen 
 
Bundesarchiv Berlin: 

Reichsarbeitsministerium, Bestände R 41, RD 89 

Reichsanstalt AVAV 39.03 

NSDAP-Mitgliederkartei 

Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg: Bestand RW 21 

Bundesarchiv/Ludwigsburg (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltun-
gen):  

Ordner 365b 

Fachbereich Arbeitsverwaltung, Mannheim: Sammlung der BA zur Ent-
wicklung der Arbeitsverwaltung in Deutschland (SEAD) 

Generallandesarchiv Karlsruhe: Bestände 460, 465 d 

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf: Bestände RW 18-22 

Hauptstaatsarchiv Weimar: Bestand Rheinmetall-Borsig AG 

Institut für Zeitgeschichte München: Akten der Parteikanzlei 

Landesarchiv Berlin: Bestände 17, 229, 242; Helene-Lange-Archiv 

Landesarchiv Schleswig: Bestände 450, 454 

Landesarchiv Speyer: Bestand H 37 

Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

Heidelberg: Akten des Militärgerichtshofes Nr. 6 in Nürnberg 

Stadtarchiv Duisburg 

Stadtarchiv Mannheim: Ratsprotokolle 

Stadtarchiv München: Zeitungsartikel Arbeitsamt 

Universitätsarchiv Münster: Bestand 30 
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2. Amtliche und gedruckte Quellen 
 
Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland. 
 
Berichte der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi-

cherung 
 
Beilagen zum Reichsarbeitsblatt (1929-1939): 
 

Erster Bericht (01.10.1927 - 31.12.1928) RABl Nr. 6/1929 
Zweiter Bericht (01.01.1929 - 31.12.1929) RABl Nr. 12/1930 
Dritter Bericht (01.01.1930 - 31.12.1930) RABl Nr. 7/1932  
Vierter Bericht (01.01.1931 - 31.03.1932) RABl Nr. 7/1933  
Fünfter Bericht (01.04.1932 - 31.03.1933) RABl Nr. o. A. 
Sechster Bericht (01.04.1933 - 31.03.1934) RABl Nr. 4/1935  
Siebenter Bericht(01.04.1934 - 31.03.1935) RABl Nr. 35/1935 
Achter Bericht (01.04.1935 - 31.03.1936) RABl Nr. 34/1936  
Neunter Bericht (01.04.1936 - 31.03.1937) RABl Nr. 28/1937  
Zehnter Bericht (01.04.1937 - 31.03.1938) RABl Nr. 3/1939 

 
Bundestag-Drucksachen, 1. Wahlperiode 
 
Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs in Polen 1939-

1945, hg. von Werner Präg und Wolfgang Jacobmeyer, Stuttgart 
1975. 

 
Das Zentralamt für Arbeit in der Britischen Zone. Bericht über die Tätig-

keit von Juli 1946 bis Juli 1948. Sonderbeilage des Arbeitsblattes für 
die Britische Zone, Heft 7/8 1948. 

 
Degener, Herrmann A. L. (Hg.): Wer ist’s? Verschiedene Ausgaben. Ber-
lin 1928 ff. 
 
Der Arbeitseinsatz im (Groß-) Deutschen Reich, 1938 - 1944. 
 
Deutscher Gewerkschaftsbund: Die Selbstverwaltung in der Bundesan-

stalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Dokumente 
über die Errichtung der Bundesanstalt (...) und die Forderungen der 
Gewerkschaften. Düsseldorf o. J. 

 
Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger, 1918. 
 
Documenta Occupationis IX. Poznan Instiytut Zachodni, 1975. 
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Entscheidungen des Reichsarbeitsgerichts. Bände 5 - 16. Berlin und 
Leipzig 1930 ff. 

 
Erlasse der Reichsanstalt: Beilagen zum Reichs-Arbeitsmarkt-Anzeiger, 

1927 ff., Beilagen zur Zeitschrift „Arbeit und Arbeitslosigkeit“. 
 
Faschismus - Getto - Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und 

Widerstand der Juden in Polen während des zweiten Weltkrieges, hg. 
vom Jüdischen Historischen Institut Warschau. Berlin 1960. 

 
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. 
Gesetz- und Verordnungsblatt des Zweizonen-Wirtschaftsrates, 1947 f. 
 
Handbuch für die Dienststellen des Generalbevollmächtigten für den Ar-

beitseinsatz und die interessierten Reichsstellen im Großdeutschen 
Reich und in den besetzten Gebieten, Bände I und II, bearb. von 
Friedrich Didier, Berlin 1944. 

 
Internationaler Militärgerichtshof (IMT): Der Prozess gegen die Haupt-

kriegsverbrecher, Nürnberg 1945-1946 (42 Bände), Nürnberg 1947, 
Nachdruck 1989. 

 
Internationales Arbeitsamt: Zehn Jahre Internationale Arbeitsorganisati-

on, Genf 1931. 
 
Kaiserliches Statistisches Amt (Bearb.): Die bestehenden Einrichtungen 

zur Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit im Ausland 
und im Deutschen Reich. Teil I die Versicherung gegen die Folgen 
der Arbeitslosigkeit, Berlin 1906. 

 
Killy, Walther (Hg.): Deutsche Biographische Enzyklopädie. Mehrere 

Bände, München u. a. 1996 ff. 
 
Kühnl, Reinhard (Hg.): Der deutsche Faschismus in Quellen und Doku-

menten. Fünfte Auflage, Köln 1980. 
 
Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender, verschiedene Jahrgänge, 

Berlin und Leipzig 1925 ff. 
 
Reichsanstalt für (...): Zehn Jahre Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 

und Arbeitslosenversicherung 1927 - 1937, Berlin o. J. 
 
Reichsarbeitsministerium: Deutsche Sozialpolitik 1918 - 1928. Erinne-

rungsschrift, Berlin 1929. 
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Reichsarbeitsverwaltung (Hg.): Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt und Arbeits-

schutz. Ausgewählte Vorträge aus einem Ausbildungskursus der 
Reichsarbeitsverwaltung. 38. Sonderheft zum Reichsarbeitsblatt, Ber-
lin 1927. 

 
Reichsgesetzblatt. 
 
Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft. Das Handbuch der Per-

sönlichkeiten in Wort und Bild, Zwei Bände, Berlin 1930 f. 
 
Reichstags-Drucksachen. 
 
Runderlasse für die Arbeitseinsatz-, Reichstreuhänder- und Gewerbe-

aufsichtsverwaltung (ARG) 1938 - 1945. 
 
Sammlung der Gesetze, Verordnungen, Anweisungen und Anordnungen 

der Militär-Regierung - Deutschland (Englischer und deutscher Text). 
Krefeld o. J. 

 
Sammlung der Länderratsgesetze. 
 
Schönhoven, Klaus (Bearb.): Die Gewerkschaften in Weltkrieg und Re-

volution 1914-1919. Band 1 der Quellen zur Geschichte der deut-
schen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert, hg. von Weber, 
Hermann u. a., Köln 1985. 

 
Schriften des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise. Berlin 1899 ff.; 

insbesondere die Geschäftsberichte des Verbandes sowie die steno-
grafischen Bericht der Verbandsversammlungen und Kongresse 
1898 - 1912. 

 
Sommer, Willi (Hg.): Die nationalsozialistische Arbeitseinsatz-

Gesetzgebung, 3., erweiterte und verbesserte Auflage, Berlin 1938. 
 
Taschenbuch für die Angestellten und Beamten der Arbeitsämter, hg. 

von Johannes Dierkes und Erwin Rawicz, München 1929. 
 
Thüringer Gauzeitung, 1942-1944 
 
Verwaltungshandbuch für die Bediensteten der Bundesanstalt für Ar-

beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Band III der Bücherei 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, hg. von Hans 
Volmer, Stuttgart und Köln 1955. 
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